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U nter dem N amen The re s i a n u m, der schon dur ch 

die oben abgebildete Denkmünze aus dem Jahre 1746 über­

liefert ist, wirkt uns~re L ehr- und E rziehungs- Anstalt .seit 

nahezu anderthalb J ahrhunclerten im Sinne und Geiste ihrer 

erhabenen Stifterin . 

Seit den Zeiten des Barden Sine d (Michael Denis) und 

des Begründers der Numismatik, Eck hel, wel~he bRide d~r­

einst Zierden des Lehrkorpers der Akademie gewesen sind, hat 

unsere Anstalt stets ihre Theilnahme an wissenschaftlichen und 

Uterarischen Bestrebungen bekundet. 

Auf der Vers a rn rn lu 11 g d e uts c her Philo loge n 

und Schulrnanner war das Theresianum bereits 1852 in 

Gottingen vertreten und hat ihr seither lebhaftes Interesse 

entgegengebracht . 

1\1it vorliegenden Abhandlungen entbietet die Anstalt den 

1\iannern cler Wissenschaft und Schule el en herzlich sten Fe:::; t­

gru.B! 
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Dl
renn hiermit di ese Studien über eine Anzahl Stellen ans 

~ den An. nalen des Tacitns cl er Offtmtli chkeit übergeb.en 

1
l __ -~- werden, so ha lt es der Verfasser vor alle m für sem e 

Pflicht, der Dankbarkeit gerecht zu werden. 

Es 'vird h cubmtag·e wenig Fachgenossen mehr geben, w elche 

nicht dm·ch di e treffli chc AnRgab n der Hüch er ,, A7J excessu diVI: 

.. rhtgust-i" vou K. Nipperdey, elie von li. Anch ·cscn in so sehoné 
und würtliger W cise fortgeführt wird, viel fache I3 elehrnng oder 

Anregung empf; ngen hab en, und cine gro13e Znhl mag de1·selb en 

b er eits ihre erste Einführnng in den Geschiehtssch reibcr ·ver­

dank cn. Eben hürtig stcllt si eh diesen 1\üinn ern A. D raeger zur 

Seite, des ,·en Am;golw sieh nam entlieh 'Ye,::?;en ihrer Bem erknDgen 

üb er den Spraehgcbrmteh (1f:f' Tfleit11s so IYichtig erweist. \Veun 

dnnn an à r itter Stelle Ptitznen.; ~:-Tw~ibHt wird, so kann der 

Verfasser nicht 11mhin z11 ?:?; estehell, <1ass ibn~ . d;e Answ<ben 

di eses G elehrten, mag er sich auch ofter im vVidersvruche Zll 

den Anschaunngen d esselben hefinden, d eshalb so lieb geworden 

sind, weil der vielfach eigenthümliche Stanclpunkt, elen Pfitzner 

einnimmt, auBerordentlich anr egend vvirkt und zum Nachdenken 

einladet. Diesen Mannern soU hier in erster Reihe der Dank ab­

gestattet sein ; denn e~:> schadet durchaus nicht, es offen zu ge­

steheu und dankbar zu b ek enueo , wenn man si ch hewusst ist, 

chu·ch die Leistungen anderer auf Bahneu geführt won1en zu sein, 

die man ohne solehe Führnng und An r egnng vielleicht nicht 

betreten hatte. Draeger gegen ü.ber fühlt si ch der V erfasser insbe­

sondere auch noch dei'ih alb verpflichtet, wei l er in d essen h ekannten, 

trefflich en Werken über Syntax hedeutende Fürd eru ngsmittel 

gefunden h at . 

Ferner dürfen A. G erber nnd A. Greef nicht ii.bergangen 

wen18n. W as für jedt.m, det· sich h eu te mit Tacitus besch~ift igt, 



ihr ,Lexicon Taciteum ") soweit es vorliegt, b edeute, bra.ucht nicht 

erst gesagt zu werden. G erb er kann man nur ein dankbares An­

denken b ewahren, Greef ab er g egenüb er sei es erlaubt, d em 
Wunsche Ausdruck zu geb en, es moge ibm durcL ein freund­

liches Geschick gegonnt sein, das monumentale W erk mit un­

geschwachter Kraft rüstig zu Eude zu führen. 

Auch allen denjenigen, deren W erke ich sonst b enützt und 

an Ort und Stelle angeführt habe, sei, soweit sie noch am L eben 

sind, hier der gebürende Dank ausgespr ochen. 

Selbstver 8Uindlich dienten a ls GruncUagen die Oolla tionen 

det· l\fediceischen Hanùschrift, wie sie in den bekttnnten Aus­

ga.b en von Or elli- Baiter und Ritter vorliegen. F ür die Ci tate 

wurcle di e Ausgabe von K. Halm b enützt mit der E inschrankung, 

<l ass wiederh olt die J otcqmnntiun A nclrc)sens ange nomm en wurde. 

N eb en ülter en Ausgabeu, die gelegentlicL a.ngeführ t sind, lagen 

de m V er fasse r no ch vor lrfillleT J oan.) Ca1 ·nelii Taciti O] Je1'a quae 

sup..e1·sunt) vol. 1. Lipsiae Jl:lDCCCLXXXI~ Gitlbcmer Jl1ieh.) Cor·­
nelii Tacit i ab exeessu dil;i AllfJUSti~ li1wi) p. j JT' . (I-- VI) . J?tribtw!]i 

111'isgov iae Jl!IDCCCLXXX Vil~ lJ.J'Œmme 1· I.fJ"") Corneli:i Taciti ab 
cxcessn diui Auyusti lib1·i qu/ snpe1·s'unt) T' · p1·. (I-V -D· Vindu-

7Jrm cw 111D CCC !~XXXVIII~ Novrîk Rou ., Conwlti Taeit i ab excessn 

d iui Ang1.~;sti lib1·i I- IIL Pragae JVIDCCCXC. 

--~--· 



I, 12. Es ist interessant, zu der in diesem Capite! geschilderten 
Scene zwischen Tiberius und Asinius Gallus Dio Cassius LVII, 2 
zu vergleichen. Richtig bemerken Orelli- Baiter: ,Rem fusius 
narrat Dio"; aber nicht nur ausführlicher ist Dios Da.rstellung, 
sondern auch in einigen Punkten erheblich abweichend und, wie 
mir scheinen will, unverstandlicher. So sagt Dio: , ''E7tst•w. oÈ 
xr)~vwv0oç 1:s rr.va.ç 'X.?.~ IJ ovd.pxovra.ç , oihot "(8 xcû 1td.vrwv xa.-&dm:x.~ , 

WIJ7tsp sv o),t"(a.pxtq., d)-)-' sç tpta. f.tsv~ vsp.wv a6t·~v ( t·~v àpx~v ), fJtst · 

'X.'l.~ 'Cf~ p.ÈV a.iJtOÇ f6xstV -~ÇtoD, HÛV Ôs ÉtspwV aÀÀOtÇ 7t1Y.psxropst . ~V OS 

ta.ôta: Ëv p.ÈV ~ ts c pO)(J;~ 'X/Û ~ aÀk~ 'lta.ÀLa., ~tspov Ôs tèl.. 1Jtp(J.t07tê0CJ. 

xa.1 s1:sp0v r;t Ào~7to~ o 1t·~x00t ", Tacitus dagegen: , Diœit forte T1:berius, 

se ut non tot;: Tei publicae parem, 1:ta q~laecunque par·s sib1: 'fl?.an­

darebt?') eù.ts tutelam sus({eptur·um". Dio lasst 'riberius selbst theil en 

oder \venigstens einen Theilungsmodus vorschlagen ; bei Tacitus 

fin den wir nichts derartiges .1) "T eiter legt Dio dem Gallus die 
Auffordernng in den Mund ,ÜrJ6 , ·~v ô.v ~-&skijo·~ç p.olpa.v ", Tacitus 
aber die W orte ,inte?·?·ogo, quam pm·tem rei publicae mand(Jiri til;i 

velis". V on der V erlegenheitspanse des 'riberius wéiB Dio nichts, 
der '1\berius mit den Worten erwidern hisst ,, 'X.IJ.~ 7tWÇ o[6v ts èan 

tOV cx.6tov 'X.'l..t vsp,êW 'CS 'X.'l.t ry,[psloita.t ;"' wahrend Tacitus den Sinn 
seiner Antwort dahin gibt ,nequaquam. decoru..m. pndori suo legere 
aliquùl aut evita're ex eo, cui in u.nive'l·sum eœcusar1: mallet". W as 
endlich die Erwiderung betrifft, welche Dio dem Gallus in den 
Mnnd legt, so ist dieselbe, gelinde gesagt, unbegreiflich, und keinem 
uoch so geschickten Anwalt wird es gelingen, den Nachweis zu 
erbringen, dass Gallus nach seiner Aufforderung ,D.o5, ·fjv &v 
ÈitEÀ~a·{lç p.olpa.v " ~u der Behauptung berechtigt war ,oox wç xcû 

1:0 tpttov s~ovt6ç aon, dÀÀ' wç dùovcx.tov ôv t·~v àpx~v ota.tpêit~vcx.t, to5t6 

1
) Hochstens Cap. 11 die allgemeine Bemerkung ,proinde in civitate tot 

inluatribua viria aubnixa nun ad unum omnia deferrent: plurea faciliua mu.nia 
rei publicae aociatis laborib'ua exsecutu1·o1J". 

1 
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aot 7tpo6-cstva." . Eine solche Behauptung ware, zumal da Tib erius 
selbst die Theilung gemacht oder vorgeschlagen hatte, so plump 
oder dreist gewesen, dass sie auf Tiberius gewiss nicht angenehm 
zu wirken brauchte. 

Wie steht es dagegen mit des Tacitus Worten ,non idcirco 
.nterrogatum ait7 ut divideret, quae separrJ-ri nequirent, sed et 1) ~ sua 

conjess1'one a'rg?.teretur unum esse rei publicae cU?pus atque unius 

anima regendum"? Die Erklarer schweigen, obwohl mindestens 
die Worte sed et sua confessione œrguerretur cet. eine Erkarung 
vertrügen, 2) da es mir rücksichtlich der Auffassung von argttm·etur 

den Eindruck macht, ais giengen in diesem Punkte die Ansichten 
auseinander. So bringt Klotz unsere Stelle unter , widerlegen" 
, überführen ", Georges un ter ,eine Sache als falsch, als unzu­
lassig, ais irrthürnlich, unhaltbar darstellen oder erweisen" ; Freund 
und Forcellini führen die Stelle nicht an; doch bringt letzterer 
bei confessio die Phrase narguere aliquem confessione sua", was an 
Klotz erinnert. Gerber und Greef schlieBen sich Georges an. 3

) 

Von den Übersetzern suchte Roth 4) mehr den Sinn der 
Stelle ais eine wortliche Übersetzung zu ge ben in der Form: 
,Er habe nicht darum gefragt, dass man theile, was gar nicht 
getrennt werden konne, sondern damit er selbst aussprechen 
und anerkennen mochte, dass die Staatsverwaltung nur eine und 
durch einen einzigen zu führen sei. 5) Ritter 6) übersetzte nach 
Bottichers Vorgang, aber unter Beibehaltung von et , nicht des­
halb sei gefragt worden, damit er theilen soUte, was nicht ge­
trennt werden konnte, sondern damit er auch durch sein eigenes 

1) So die Hds; die Mehrzahl der mir bekannten neueren H erausgeber 
haben des Lipsius Lesart ut sua aufgenommen; Joh. Müller liest sed et sua con­

fessione ut, Gitlbauer nequirent: scilicet sua confessione arguet·etur cet . 
2) Unter den Neueren bemerkt Pfitzner1 allein zu sed et sua confessione 

,auch durch eigenes ZugesUindnis". 
3) ,Demonstrare pro falso, reicere" Lex. Tac. s. v. arguo. 
4) Des P. Cornelius Tacitus Werke. Deutsch u. s. w. von C. L. Roth, 

Stuttgart. . 
5) Jedenfalls geht aus Roths Worten das hervor, dass er sua confesaione 

auf Tiberius bezog. 
6

) Des P. Cornelius Tacitus W erke. Lateinisch mit deutscher Übersetzung 
u. s. w. Leipzig 1864:-68 (nach Preu.6, bibl. script. class. II, von Fr. Ritt er). 
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Gestandnis überführt würde, es sei ein Staatskorper und müsse 

vom Ueiste eines einzigen regiert werden". Es stimmt Ritter viel­

leicht mit Klotz üLerein; denn thatsachlich ersieht man bei 

diesem nicht, ob er meint ,damit er überführt" oder ,damit er 

widerlegt -vvürde". Georges aber und seine Anhanger müssen wohl 

iiLersetzen , damit dm·ch sein eigenes Gestandnis als unhaltbar 

dargethnn würde, dass der Staatskorper eine Einheit, ein Untheil­

bares hilde u. s. w.," 1) e in e Bernerkung von Seite des Gallus, die 

a.nnehmen li eBe, er hahe des Tiberius Worte fur bare Münze 

g enomm en und mochte nun durch di e Wahl eines Theiles die 

Besta.tigung erbracht sehen, dass die Vorstellung von der Untheil­

barkeit des Staates falseh sei; ein e Auffassung, welcher Tiberius, 

fall s es ihm mit sein er ÀnB erung nicht ernst war, gerade kein 

\Vohlw oll en entgegenbrin g·en musste. Dazu kommt noch der Übel­
stand bei SU(( cnnfessiane, wofür man eius (ipsius) can:fessione er­

-vvartet e. 
Di ese Klipp e verm eidet man allerdings, wenn man mit Ritter 

üb ers tc~ tzt, , damit er auch durch sein eigenes Gestandnis überführt 

wü rde u. s. w." DaLei aLt~r entsteht die Frage, in welcher Richtung 

sich di e lVlitt el 11u 0iner solchen Überführung ergeben konnten. 

JJo cb wohl kaum and er s, ais dass 'riberius im entscheidenden 

Momuntt~ erklilrte, er kiinne sich auf so etwas, wie die Über­

nahm l ~ ein es 'rh t~il e s nicht einlassen; J enn der Stfl,at .sé -:.a.ntheilbur. 

Ein en anderen Ausweg sehe ich nicht. Nun aber batte rfiberius 

selbst erklart se ut non tati 'rei publiccte pa,rem, ita quaecunque 

pœ1·s siln: ?'JUr.ndm·etur
1 

eùts tttfelam swscepturum. Diese Au.Berung 

war so b estimmt, dass sicb Gallus Jurchaus nicht berechtigt 

fühl en durfte, eine Antwort in dem früher angedeuteten Sinne 

zn erwarten, wie denn auch das, was er zm· Antwort erhielt, 2
) 

k ein eswegs so geartet war, dass es auf die principielle Anschauung 

b ei Tiberius schlieBen lieB , unum est rei publicae corp'us atque 

uni us anima 1·egendum". 

1) Eine Auffassung in dem Sinne ,damit durch sein (des Gallus) Ge­
standnis oder Bekenntnis als unhaltbar dargethan würde, dass u. s. w." ist 
unmoglich. 

2
) Nequaquam decorum pudori suo lege1·e aliquid aut cvitare ~ eo, cui in 

univer.<tum exeusari mallet. 

1* 
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Festgehalten muss nach meiner Ansicht werden, dass b ei 
Dio sowohl wie bei Tacitus Gallus seine früh er getba.n e AnBerung 
zu rechtfertigen sucht; diese ab er ist bei .i en em ein e A n:fforderung, 
bei diesem eine Frage, hinsichtlich welcber sich Gallus verwahrt, 
als habe er sie gestellt, um Tiberius zu b estimmen, den 'Theil 
zu nennen, den er übernebm en wollte; er erklart vielmehr aus­
drücklich, die Frage zu Gunsten des Sa.tzes gestellt zu haben 
, unum est rei pubUcae corpus afqne uniu~ animo regenJ:um". Dies 
aber führt mit Rücksicht auf das früb er Gesagte dazn, in der 
Frage des Gallus nicht eine Auskunftsfrage, snncl ern eine so­
genannte rhetorische zu erblicken, die oft el en Ausrlruck der 
Verwunderung enthalt, der sich bis zu dem der Missbilligun .~~ und 
des Unwillens steigern kann. 1) Und einer solchen Au:ffassung 
steht nichts im W ege; denn niernand wird bestreiten wollen, 
dass Gallus mit der Frage ,ql((tm partem râ publicae mrmdœri 

tibi velis ?" nichts anderes meinen konnte ais ,nnn est r ei publicae 

pm·sJ quam tibi mandœri velis; nam unum est ?'ei pttblicoe c0rpus 

cet~', ,einen solch en Theil des Staates, hinsichtlich clessen du 

willens sein konntest, dir ihn übertragen zu lassen, gibt es nicht ; 
daher ist es unglaublich, dass es dir mit dein em Ausspruche 
ernst war". Und dass di es cler Sinn sein er Frage war, das sagt 
er selbst mit den Worten: non idcù·co inttrTOgatum, ut divider·et 

quae separari nequirentJ sed et sua confessione argueTetw·, unurn 

esse rei publicae coTpus atque uni·w:; animo rr~gend·um :" elie Frage 
sei von ibm nicht deshalb gestellt worden , um dadurch zn 

theilen, was nicht getrennt werden konnte, sondern damit auch 
durch ein Bekenntnis seinerseits klar kundgethan würde, 2

) dass 
u. s. w." Die corifessio ist mi thin durch di e Fr age des Gallus 
gegeben und von diesem, nicht von Tiberius zu verstehen. Gallus 
bildet ferner auch das Subject für divideret, und zwar mit vollem 

1) Vgl. über den Conj. in solchen Fragen· W. Guthmann, Über eine Art 
unwilliger Fragen im Lateinischen. Progr. des KonigL alten Gymnasiums w 

Nii.rnberg, 1891 (bes. S. 16). 
2) Dass schon Walther ahnlicher Ansicht gewesen, dies scheint mir ans 

seiner Bemerkung hervorzngehen ,scilicet ce teri satis iam confessi er an t, unum 
esse cet"; rlas Gleiche Ji.isst si ch von Pfitzner annehmen, der jetzt in der :r.weiten 
Auflage berner kt: ,Arguere in de1· Bedeutung von demonstra1·e. Subj ect ist nicht 
Tiberins, sondern der nachfolgende Ace. c. lof". 
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Rechte ; denn mit Rücksicht a11f die Worte , etenim vultn o.ff'en­

sionern cordectave1·at '; konnte in Tiberius die V orstellung erweckt 
worden sein , Gltllus igitu1·, curn ita me interro,qavit, 1·em publicam 

iarn dù;isit". ldc't·'rco) ut hab e ich übersetzt mit ,deshalb, damit 
dadnrch" nnd verweise auf Cie. Clu. § ] 86 le,qibus idcirco omnes 

servirnns, ttt libe'ri esse possimus) womit ztl vergleichen ist Plaut. 
Pseud. 563 (Fl.) me idcirco haec tanta facinora [hisj promitte1·e) 

quo ·vos oblectem. Dass ich mich endlich bei meiner Auffassung 
ganz bestimmt fhr die BeibHhaltung von et entscheiden muss, ist 
klar ; d(-mn gerade dm·ch diese Partikel erhalt die Stellung von 

sua ihre voile Erklarung. 
I , 17. Denis in diem assibus animam et corpus aestimari: hinc 

vestem ar·rna tentoria) hinc srtevifiam centurrionum et vacationes munerwn 

1·eùim ~i. Für das richtige Verstandnis dieser Stelle glaubte Joh. 
:Müll er 1) Anhaltspunkte in I:-Iist. I , 46 turm, locuplet·issim'l.ts quisque 
miles ~abaTe ac sae·vitia fat ·iga1·i) donec vacationern mneret gefunden 
zu haben und folgerte also: , Wie in der Stelle der Historien .die 
vVohlhabendsten unter. den Soldaten nur ungerne und durch 
harte Behandlung gezwungen Freischeine einlosen, so würden 
hier di e Unbemittelten den kleinen Rest ihres Soldes, der ihnen 
nach Ankauf der nothwendigen Requisiten bleibt, gerne zur Be­
friedigung dieses oder jenes Bedürfnisses verwenden oder al:; 

Sparpfennig für die Zukunft zurücklegen, auf TJienstbefreiung 
dagegen verziehten. Allein mit dem Ersparten reizen sie die 
Babgier der Centurionen, und da diese sie dm·ch Plackereien 
zwingen, vrtcationes zu kanfen, tragt ihn en das geringe Geld zunachst 
harte Behandlung ein ( !zinc saevitiam centw·ionum ?'edirn·i), bis es, 
an die Centurion en hergegehen, dann vacatione8 m ·unerum er­
wirkt". lch habe diese Worte hieher gesetzt, weil der in ihnen 

enthaltene Gedanke von Draeger anfgenommen ist, der z. d. Stelle 
b ernerkt : ,Redirn·i d. h. sie erkaufen sich gleichsam die harte 

Behandlung der Centurion en, welche ihnen das G eld abpressen; 
dann erst erfolgt di e vacatio"'. W enn ich nun beide Stellen gegen­
überhalte, so kann ieh ;.r;un ~ichs t niehts anderes erblicken als den 

1) Beitriige zm· Krit.ik und ErkHirnng des Co rnelius 'l'acitus. Innsbruck, 
1865 - 75, 1. S. ~9 f. 



6 

Hinweis auf einen und denselben Übelstand I,m romischen Heer­
wesen; dass aber unsere Stelle für die Erklarung der vV orte 
saevitiam centurionum redimi aus der der Historien besonderes 
gewinne, das ist mir nicht ersichtlich. Zunachst mochte ich die 
Gegenüberstellung der Worte locupletissimus quisque der Historien 
mit den angenommenen ,Unbemittelten" unserer Stelle abweisen, 
da der Text dazu kein Recht gibt; dann kann ich mich dem 
Gedanken nicht anschlieBen, dass die W orte der Historien tum 

locupletissimus quisque miles labm·e ac saevitia jatigari) donec vaca­

tionem emeret auch aus unserer Stelle herausgelesen werden müssen. 
Es muss und kann sich namlich bei dieser Frage nicht immer 
lediglich nur um Dienstbefreiung gehandelt hab en. 1) Der Dienst 
musste, wie heutzutage, auch in den romischen Heeren gemacht 
werden, und ebenso gewiss ist es, dass der Mann in der Aus­
übung seines Dienstes auch bei den Romern rüeksichtsvoll nnd 
rücksichtslos behandelt werden konnte, je nachdem der Vorgesetzte 
gea:rtet oder gegen ibn gestimmt war ; wie auch diejenigen, welche 

sich Freischeine verschafften, dies nicht immer aus dem Grunde 
thaten, weil sie rücksichtslos behandelt wurden, sondern gewiss 
oft auch deshalb, weil sie sich diese Annehmlichkeit verschaffen 
konnten. Es wird bei saevitiam centurionum redime1·e einer- und 
vacationes munerum 1·edimere andererseits nur auf geringere oder 
habere Summen angekommen sein, so dass sich Freischeine nur 
diejenigen verschaffen konnten, welche über mehr Mittel verfügten 
(loc1tpletissimus quisque)) wahrend andere sich damit begnügen 
mussten, die Officiere milder in der Behandlung 7.U stimmen. I st 
dem so, dann ist es nicht nnr mo~lich, sondern sogar gerathen , 
saevitiam centm·ionum 'redimere und 'Vacationes munerum redirnere 

auseinander zu halten. Dazu kommt noch, dass bei Müllers Auf­
fassung auch anderes unklar bleibt. W enn die angenommenen 
Ersparnisse de rn Soldaten zunachst harte . Behandlung eintragen, 
so ist damit doch dasselbe gemeint, was Draeger mit den vV orten 
ausdrückt ,sie erkaufen sich gleichsam di e harte Behandlung der 
Centurion en" . Man fragt nun, wie si ch an diesen Gedanken die 

1) Hist. 1, 46 quar·ta pars mall'ipuli spa1·sa per· commeatus aut in ipsis 
castris vaga, dum mercedem centu1'ioni exsolve1·et, womit wahrscheinlich ein Ma­
;xilllum bezeiclmet ist. 
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W orte fügen sollen et vacat1:ones munerum sc. redimi. Mit Be­
merkungen namlich, wie ,bis es, an die Centurionen herge~eben, 
dann vacation es munerum erwirkt" oder , welche ibn en das Geld 
abpressen; dann erst erfolgt die vacatio" ist wenig gedient; denn 
der Text enthalt von derlei Dingen keine Spur. Man braucbt 
sicb nur, um die Bedenklichkeit einer solchen Auffassung zu 
erkennen, an den Text 7.U halten, und da:rin ergibt sich folgender 
Gedanke : Das m·sparte Geld trage ihnen die barte Bebandlung 
der Centurionen und (natürlich eben dasselbe e1·sparte Geld) die 
Befr eiung vo m Dienste ein" . Das erscheint mir ais unmoglich. 

Man konnte sich :Müllers Auffat:.sung znr Noth noch gefallen 
lassen, wenn der Text einen Gedanken entbielte, wie donec vaca­

tiones munerum comparentur) oder wenn für et vacationes munerum 

wenigstens a'/l,t vacntiones mune?"um stünde. 
N ach ·Müller ist ein Zeugma, wonach 1·edimere in sein er 

einen Bedeutung ,einkaufen" zu vacationes m'ltne?·um) in · seiner 
anderen ,ab-, wegkaufen" zn saevitiam centu'rionum zu zi~hen 
wiire, nnerhort lch glaube aber, von einem Zeugma kann in 
diesem Falle überbaupt keine Recte sein, 1) und mit Recht sind 
Andresen unrl. .P:fitzner der augefochtenen Erklarung bis heute 
treu geblieben. Wir lesen bei Cie. V err. II, 5, § 117 metum vù·­

garum nauanhus nfJbilissimrw eiv'itatis p'retio 'redemit. In diesf,n 
\ iV orten kan n vù-gcwurn nicht objectiver Genitiv seü1; denn Furcht 
vor den Rnthen hatte der N auarch sebou und brauchte si ch die­
selbe nicht erst um Geld zu erkaufen; es kanu nur explicativer 
GeniLiv sein ; dann aber ist metus der Gegenstand, der die Furcht 
erregt, und die Stelle hat den Sinn ,der Nauarch erkaufte den 
Gegenstand, der ibm Furcht einfloBte, die Ruthen, urn Geld und 
entzog diese damit der Hand, in welcher sie für ihn ein Gegen­
stand der Furcht waren'', bildlich gesa.gt für ,er machte sie durch 

1) Vi elmebr wKre nachzuweisen, wie die Worte ,hinc sae·vitiarn cent'U­
r·ion·um r edimi" moglich seien, oder wie t·ed·im·i ,eintragen" heiBen këinne, wenn 
ein wesentlicher Factor für 1·edi?nerll, namlich der Kaufpreis fehlt; denn die 
Soldaten leiden ja doch nach Müller so lan g·e unter der Hücksichtslosigkeit 
der Centurionen, ais sie nic h t zahlen oder ni c h t kanfen. Vielleicht hat dies 
Draeger bestimmt, für 1·edimere mit Riicksicht anf saevitiu.llt rlie Bedeutuug 
,gleichsam erkaufen" anzunehmen. 
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Geld für sich unschadlich. Ganz ahnlich scheint m1r saevitiam 

cent'urionum redùnm·e gesagt zu sein ,die rÙ.cksichtslose Harte 
der Centurionen erkaufen und sie damit aus dem Besitz derer, 
bei denen sie schadlich wird, bringen, wofür man eben auch, 
wie Andresen und Pfitzner thun, den Ausdruck ab ka u fen 
wahl en kann; ja, ich mochte mit Nag. Stil. § 7 4 sae·vitiam cen­

turionurn redimere geradeswegs übersetzen" die rücksichtslos harten 
Centurionen erkaufen oder bestechen. 1

) 

I, 31. lsdern je1·me d~ebus isdem cau.cn's Germaniwe legiones tu?·­

batae, quanta plures) tanto violent·ius) et magna spe fO'J·e, uL Ge1'­

manicus Caesm· imperium alterius pati nequù·et da1·etque se legio­

nibus vi sua cuncta tractwris. Dass Freinsheims Conj ectur h·a.cturis 

für das überlieferte tTactuTus heute allgemein angenommen ist, 
dafür scheint in letzter Instanz Fr. Aug. Wolfs Ausspruch ent­
scheidend gewesen zu sein. Noch Ernesti konnte sich nicht ent­
schlieBen, die Anderung aufzunehmen, trotzdem sie ibm ,elegans 
et consenti ens vocibus seditiosorum militum" ers chien. Prüfen 
wir, ' ob es mit W olfs W orten ,,quae ( coniectura) iam dudum 
sedem in textu meruerat" wirklich seine voile, unanfechtbare 
Richtigkeit hat. W as bedeuten die W orte ,legiones vi sua c'l.mcta. 

t1·actw·ae"? Sind L egionen gemeint, die unter den gegebenen 
V erhaltnissen überhaupt mit ihrer Gewalt alles mit sich fortreiBen 
werden oder willens sind fortznreiBen ? In diesem Falle lieBe sich 
doch kaum leugnen, dass dort, wo von cunct((, die Rede ist, Ger­

manicus keine Ausnahm e bilden konne, und es ware kein so 
unerhortes V erlangen, wenn man in dies em Falle einen Gedanken 
erwartete, wie ,et magna spe jo1·e) ut Gc1·manicum Ca.esa1'em coge­

'ren(, ne Ùnperiu.m alterius pateretu1· daretque se legiom'bus cet" . 

Das ware eine der Legionen, die von solchem Machtgefühl strotzen, 
angemessene Denkweise. Anstatt dessen aber sehen wir sie nur 
die sanguinische Hoffnung hegen, der Casar werde sich einem 
anderen nicht unterordnen konnen, sondern sich ihnen in die 

Arm e werfen ; und weiter gehen si.e selbst im aufgeregtesten Zu­
standc 11icht ais bis zu der Andeutung, dass der Casar, wenn er 

1
) Ulp . Dig. IXL , 14, 29 1·eclirnere delat01·em, h. e . pretio corrnmpere, ne 

deferat. 
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die Initiative ergriffe, auf sie rechnen konnte. 1) Es ist ja gar kein 
Zweifel, dass die Legionen entschlossen sein konnten, ein Staats­
oberhaupt einzusetzen, und dass ihnen zunachst Germanicus dazu 
geeignet P.rschien. Dann aber nmsste die Initiative von ihnen 

ausgehen. Das war nicht der Fall; sie erwarteten dieselbe viel­
mehr von Germanicus, und somit konnén die W orte den früher 

angedeuteüm Sinn nicht haben, sondern nur bedeuten ,der Casar 
werde eines anderen Herrscbaft nicht ertragen konnen, sondern 

sich den Legionen in die Arme werfen, die dann (wenn dieser 
Fall eintrate) alles mit si ch fortr c:i.Ben würden". Alle in diese Auf­

fassung will mir erst r echt nicht in den Sinn, und zwar scheitert 

mein guter Wille, mich der Anscbaunng eines der groBten Ge­
lebrten anzuschlieBen, an cuncta. Dieses W ort bedeutet, was .ja 
naturgemaB ist, in abu lichen Fallen 2) stets das Imperium mit 
allem, was drum und dran hangt, das ganze Heich, und es wird 
sich kaum erweisen lassen, dass an unserer Stelle cuncta eine 
andere Bedeutung habe. Das aber ist ein sehr wichtiger Umstand; 
denn in diesem Falle sind unsere legiones vi sua cuncta tractu1·ae 

selbst ein Theil von cu:hcta, 3) und ich kann mi ch nicht entschlie.Ben, 

auf Kosten der Logik einen Theil von den übrigen Theilen so 

sprechen oder denken zu lassen, als waren dies e das ungetheilte 
Ganze. U nter der V oraussetzung also, dass t1·acturis nieht von 
Freinsheim, sondern von Tacitus selbst sta1n mtJ\ •~-ü!'de mau, 
denke ich, für cuneta eiuen Ausdruck wie cete1·a m·warten, und 

da sieh .i enes nicbt ohne Gewalt beseitigen lieBe, so hatten wir 
wieder einen jener FallP-, wo sich Tacitus angeblich minder genau 
ausgedrückt batte. Da nun aber tracttwus überliefert ist, so darf 
man wobl die Sache noch einmal prüfeu und untersucben, ob 
sich Freinsheims Besserung, die bei solchem Übelstande zu 

schützen kein Grund vorliegt, nicht ausweichen lasse, um so mehr, 

als ihre Vertheidiger, Wolf nicht ausgenommen, zu ibrer Stütze 

1) c. 3.5 fuere etiam, qui legatam a divo Augusto pecuniam 1·eposce1·erû, 
faustis in G-ermanicum ominibus; et si vellet imperiur11, p1·omptas res ostenlave1·e. 

2) Ann. I , 3 illuc (ad Neronem) cunt.:ta. verge1·e (,i. e. omnes honores, 
spes imperii" lex. 'l'ac.), I, 11 se in partem curarum ab ülo vocatum experiendo 
didicisse, quam a1·duurn, guam subiectum f01·tunae 1·egendi cuncta onus. 

8) V gl. Ann. I, 9 legiones, p1·ovincias, classes, cuncta inter se conexa. 
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wesentlich nichts anderes beibringen als den Hinweis auf das 
Machtbewusstsein der Legionen, wie es i11 sei~er ganzen Starke 
am Ende des Capitels zutage trete, und die Behauptung, dass 
der Gedanke so besser sei. 

Es heiBt Ann. III, 53 11 et curn recte factm·um sibi quisque 

gratiarn trahant) unius invidia ab omnibus peccatU'r(() wozu Draeger 

bemerkt: ,Bibi t'ra.here si ch an e igne n auch Hist. III, 33 wie 
Ann. I, 7 munia in sp, t1·ahe're". In den Annal en fin den wir also 
in se trahm·e) 1) und es erleidet keinen Zweifel, dass unsere Stelle 
gegen j e den Angriff geschützt ware, wenn sie lau tete: et magna 

spe fm·e) 'ld Ge1·manicus Caesa1· impm·ium alte1·ius pati nequù·et 

dœretque se legionibus vi in se (oder ad se) cuncta tractur'us. Aller­
dings :tindet sich nun weder in se noch ad se oder sibi j aber sua 

steht da, und nichts nothigt, dieses W ort mit vi zu verbinden, 
nichts verbietet, es pra.dicativ 2) zu cuncta zu ziehen, wodurch 
wir den Gedanken erhalten ,C~isar Germanicus werde die Herr­
schaft ein es anderen nicht ertragen konnen, sondern sich den 
Legio'nen in die Arme werfen, um mit Gewalt das Ganze an 
si ch zu ziehen, für si ch in Anspruch zu nehm en". W enn aber bei 
dies er A nffassung einerseits der Gegensatz _ zwischen impe1·ium 

alterius und sua cuncta scharf hervortritt, so ist andererseits keine 
Gefahr, dass man dabei jenem Kraftgefühle nicht gerecht werde, 
dem am En de des Ca pi tels mit den W orten Ausdruck gegeben ist 
,sua in rnanu sitarn 1·em Romanam, s·uis victoriis a-ugeri 1·em publi­

cam, in suum cognornentum adscisci impe?·ato'res" j denn gerade der 

U rn stand, rlass die L egion en si ch für das geeignete W e1·kzeug 
halten, clurch welches sich Germanicus der Herrschaft bemach-

1
) Über das ahnliche ad se trahm·e bei Livius vgl. man Mor. Müller im 

Anhang zu Liv. 1, 7, 1. 
2

) Ein sokher pradicativer oder - wie der Ausdruck auch lautet -
proleptischer Accusativ hat bei trahe1·e so wenig Aufl'allendes, wie bei ahnlichen 
Verben; vg·l. Ov. Met. X, 2 saxa sequentia ducit und dazu Siebelis im Anhang 
unter , proleptisches Priidicat" ; Fabri zu Liv. XXI, 33, 3; Sall. Jug. 5, 3; Tac. 
Ann. I , 59 Arminium vaecordeTn agebant, XU, 31 citus cohortes 1·apit. l<'ür t1·ahere 
selbst V erg. An. II, 307 torrens praecipites trahit silvas. W as unsere Stelle be­
trifft, so erinnert sie an Liv. I, 7, 1 at hi numero avium reg-num trahebant, wozu 
Mor. Müller bemerkt ,nahmen für sich in Anspruch, eigentlich zogen auf ihre 
Seite (ad se)". Das unterliegt keinem Zweifel; aber ebenso richtig ware ~ uum; 

vg·l. V erg. An. X, 395 te decisa suum, Laride, dextera quaerit. 
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tigen kanne, entspricht dem in der angeführten Stelle zum Aus­
druck gebrachten Selbstbewusstsein. 

ln demselben Capite! konnte bei den Worten ,vernacula 

multitudo) nuper acto in urbe dilectn lasciviae sueta) lab01·um in­

tole?·ans) imple1·e cP-te'r01"ttrn Tudes anirno:/( die Frage aufgeworfen 
werden, in welchem Verha.Itnisse 1ntpe1· acto in urbe dilectu zu 
dem Übrigen stehe. Es ge ben diese 'Norte wohl den Grund für 
lasciviae tnteta) labo1·um ÙttoleTans: die Dienstzeit war für die 

Begründung strenger Disciplin und militarischer Leistungsfahig­
keit noch 7,U kurz. 

I, 33 ... set anxius occultis in se patrui aviaeque odHs) quo­

rmn causae ac1·Ùwes, quia iniquae. Wahrend Draeger und Pfitzner 
schweigen, bemerken Nipperdey-Andresen zu der Stelle: ,Iudem 
der Gegenstand des Hasses beim Hassenden zugleich eine be~ 

schamende Erinnerung an elie eigene schlechte Gesinnung und 
dadureh das Gefühl der Erniedrigung erregt". Das ist wohl su 
gemeint, dass zunachst das Bewusstsein, ungerecht zu hassen, 
besehamende Erinnerung an die eigene schlechte Gesinnung ·und 

das Gefühl der Erniedrigung errege, und dass der also hervor­
gerufene Seelenzustand dann in verstarktem MaB e sich Luft 
tnache. In diesem Falle aber, seheint es 111ir, haben die genannten 
Erklarer die Sachlage einigermaBen verrückt. Tacitus nam li ch gi~t 
als Grund für quorum causae ac1·iores nicht die bëschamendc Er­

innerung des (in diesem Falle natürlich mit Bewusstsein) ungerecht 
Hassenden, sondern die iniquitas causa1"um; aus dieser lasst sich 
aber nicht so ohne weiters auf beschamende Erinnerung an die 
eigene schlechte Gesinnung und das Gefühl der Erniedrigung 
schlieBen. Vielleicht war auch Nipperdey mit vVolf nicht einver­
standen, der in seiner Auffassung von Muret sich leiten lieB.1) 

,Acriores" sagt Wolf ,sunt validiores", und verweist denjenigen, 

1) Murets Ausführung, abgedruckt bei Jer. Jac. Oberlin (C. Corn. Tac. 
opp. Aug. 1'aur. 1821, t. IV, p. 33 L sq.), kann ich nicht in jeder Beziehung zu­
stimmen. Schon der erste Satz ,qui sine causa odPr·unt, eorum acrùts odiurn ut, 

quam eorum, qui iustas odii causas habent" ist auffallend . Dm·ch sine causa ist kein 
Gegensatz zu iustas od·ii causas gegeben ; diesen bilden .iniustae oder im:qu.ae 
odii causue. 'l'hatsachlich hat auch Muret im weiteren nur iniustoe, inif)uae causae 

oder inique odi .. ue im Auge. Nun konnen die Motive des Hasses ungerecht sein, 
der Hassende aber ist sich dessen nicht bewusst, sondern hait dieselben für 
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der fragen sollte, inwiefern ein Mensch Gründen, die er als un­
gerecht, unbillig erkennt, eine starkere, heftigere Wirkung auf 
sich einraumen sollte, auf Sen. de ira III, 29, 2 pe1·tinacio'res nos 

fadt iniquitas ù·ae. Allein es geht nicht an, diese W orte einfach 
aus ihrem Zusammenhange herauszurei.l3en; man muss auch das 
berücksichtigen, was ihnen voraufgeht und nachfolgt. Die Stelle 
nun !autet: deinde quamvis vana nos concitave1·int) pe1·sevm·amus) ne 

videamur coepisse sine causa . et qu,od 'tniquissimum est, pertinacions 

nos facit iniqU?:tas irae . Tetinem~ts enùn illarn et au,qemus) quasi 

argumentum t~if; Ùtste ù·ascrmt'Ïs graviter irasci. Auf den ersten 
Blick ist klar, was sich für ac1·io1·es nach dieser Stelle in letzter 
Instanz für ein Grund ergabe : es ware die Scheu oder Scham, 
das Grun dl ose oder da~ U ngerechte des Hassel:'! einzugestehen. 

Fragen wir nun, ob das Motiv, welches in den \Vorten 
, quamvis vr:uta nos conC'itave1·int} pe-1·severamus} ue videamœr coe­

pisse sine causa" enthalten ist, so ohne ·weiters in unserem Falle 
auch anf Tiberius unfl seine Mutter passe. 

' . 

Germanicus war in Angst wegen des Hasse~ seines Oheims 

und sein er Gro.Lhnutter. Der Beweggrund fur diesen Bass aber 
ergab sich, wie dies aus dem Folgenden hervorgeht, aus der 
Hoffnung, welche das Volk auf Drusus gesetzt, und di e es auch 
hinsichtlich des popularen Prinzen hegte, wenn er zur Herrschaft 
gelangte. Dies konnte anf natürlichem VV ege geschehen, und in 
diesem Falle war wohl weder für Tiberius, noch für seine lVIutter 
ein wesentlicher Grund zum Hasse gegeben. Aber der junge Prinz 
konnte sich, getragen von der Liebe des Volkes, auch versucht 
fühlen, sich des Prjncipates gewaltsam, auf Kosten des 1.'iberius, 
zu bemachtigen, und von diesem Gesichtspunkte a.us hatten bei 

gerecht, oder er ist sich dessen bewusst und hasst doch. Erst in diesem Falle 
Hisst sich von sine causa odii odisse reden; da es aber unverniinftig ist, ohne 
Grund zu h_andeln, so zweifle ich trotz Muret nicht, dass es zn allen Zeiten 
Menschen, ja selbst Fürsten gegeben habe, die , sobald ilmen die Ungerechtigkeit 
ihres Hasses :r.um Bewusstsein kam, demselben entsagten. Hieraus aber ergibt 
sich, dass auch der Satz Murets ,qu(tn/o quüqur- iniquius olte1"um odit, tanta 
maiore studio conotw· eificere, ut eurn iusle odiase videatur" in dieser Allg·emein­
heit nicht ricbtig ist; der Wahrheit niiher kommen dürfte die F'assung ,quiclamu 
oder ,pler1"que, quanta iniquius alterwrn oderunt, tanto rnaiore studio conanl'U1" 
ejfice1·e, ut eum iuste odisse vicleanturu. 
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'riberius und seiner Mutter Misstrauen und Hass ihre gewisse 

Berechtigung, namentlich wenn man das üffentliche Auftreten .und 

Benehmen des Prinzen in Rechnung zieht. 1) W er wusste denn , 
ob solche P lane im Innern des jungen Mannes nicht wirklich 

bestandeu oder sich vorbereiteten? 'I'ibet·ius und seine Mutter 

konnten das Gegentheil mit Sicherheit nieht annehmen; sie konnten 

sich also, was Seneeas Voraussetzuug fiir seine iniquitas ù·ae ist, 
nieht sagen t'anis se snspicionibus concita1·i. De1jenige, welcher 

allein es sicher wusste, ob solch ehrgeiziges Sti·eben ihm fern 

stand oder uicht, war Gerrnanieus selbst. Nur er konnte sagen: 

, W as man mir zugemuthet ist ungerecht". Ha ben wir also in causae 

iniquae einen Gedanken, ein Urtheil des Germanieus, dem sich 

'l'acitus anschloss, so kann acr·io1·es eben aueh nnr auf Germanicus 

Bezug haben und der Sinn cler Stelle kein anclerer sein als 
,dessen Motive (für Germanicus) schmerzlicber, verletzender 

waren, weil sie ungerecht waren, weil ihlll <lamit Unrecht geschah" . 
I, 44. Pergere ad T1·eveTos et externae fid ei. So die Über­

lieferung. Di e Stelle hat ein merkwi.il;diges Schicksal und kann 

nicht zm· Ruh e komm en. Die Üherlieferung behielten bei Orelli­

Baiter, Nipperdey sowi e P-fitzner-; et extm·namfirlem haben Anch·esen 

und Prammer; Halm und Draeger heseitigen et und ebenso 
Gitlbauer, welcher li.est pergere ad T1·eve1·os. extanrw .firle1: pudo1· 

inde . . . Ed. vVurm 2) und .Johann Müller geben Zusat."'e: je!1er 
in der Form et externrre tradi fidei) dieser liest "et externae .fidei 

scdem; Ritter nabm na.cb .fidei eine Lücke an und bemerkte: 

,,Videtur abesse petere opem". Den G1·tmd gegen die Annahme 
eines Genitiv11 s der Eigenscbaft bringt Andresen 8

• Gegen die 
Anua.hme des Da.tivns bat einst B'r. Aug. Vvolf Stellnng genommen 
mit den W orten: ,Miri{i.ci sn nt, qui exte1·nae fidei pro dativo 

habent et com.m.itti subaudiunt." . Do ch warnm mù·ijici ~ Del' Da ti v 

kann trotzdem angenommen werd.en, wenn man a.ucb an eine 

Erganzung von convmitti oder f1·({(1/ nicht tlenkt. Wir linden, wie 

bei 'l'acitus l)r ~Lpositionalverbindu.ng mit einem Casus wechselt, 

oder dass beide mit einander verbunden erscheinen. Draeger führt. 

1) Ju.veni civile ingenÏI.tm, rnira com-itas ~~ t diversa ab Tibe1·ii .9ermon e vultu, 
adroganlibus et obs ~uris . 

2) Phil. IX, 89. 
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an 1) Ann. II, 6 accipiendis copiis et t1·ansmittendum ad bellum op­

po?·tuma, II, 37 nec ad 'invidiam ista, sed conciliandae miserico1·diae 

1·ejero. Man sagt pm·,qere ad T1·everos; dass man aber nach Tacitus 
auch sagen konne pe1·ge1·e externae fidei in dem Sinne von ut ex­

te'rnam fidern p eterent, unterliegt k einem Zweifel, wenn man 
Ann. I, 51 li est 'in ces.r;;it itineri et p1·uelio, II, 7 hon01·i patris decucU'n·it 

oder IV, 72 1·apti, qui tributo aderant, milites. 2) Dann aber wird 
sich auch gegen die Verbindung von ad Treveros mit dem Dativ 

des Zweckes exte'I'1We fidei kaum etwas einwenden lassen in dem 
Sinne ,,sie ziehen zu den Treveren und zwar, um auswartigen (bei 
Auswartigen) Schutz zu suchen". 

I, 49. Divm·sa omnium) quae umquam accidm·e, civilium armo1·um 

facies, non proelio non ad'VC'I'sis) e castris, sp,d isdem e cubilibus) quos 

simul vescentis dies) simul quietos nox habue1·at) discedunt in pa1·tes, 

ingerunt tela . clarnnr vulnera sanguis palam, causa in occulta j cetera 

jo'I'S 1·egit) et gnidam bono1·um. caesi) postquam intellecto, in quos 

saeviretur) p essirni quoque arma 'l'apue'l·ant. , Der Genitiv kann 
nicht von diversrt abhaugen, denn XIV, 19 morum diversus und 
xnr, 26 sententiis diversos lasst sich nicht vergleichen; daher 
ist hi er allgemein e Sentenz anzunehmen: so viele Bürgerkriege 
auch j emals eingetreten, imm er eine neue Gestalt derselben" 
P-fitzner. 3) Die Bemerkung hinsichtlich des Genitives ist un­
J~.;W e ifelhaft richtig ; was aber die allgemeine Sentenz b etrifft, so 
war e erstli ch die Berechtigung derselben zu erweisen, und zweitens 
müsste no ch immer ein Gedanke erganzt werden, wie , was 
auch damais der Fall war" ; denn das Folgende ist nicht Be­
gründung der angenommenen allgemeinen Sentenz, sondern Aus­
führung der wesentlichen V erschiedenheit der gegenwartige11 
von ahnlichen, früher en Situationen. Proelium ,der regelrechte 
Kampf" und ex adue'l'sis castris p1·ojicisci sind wesentliche Merk­
male aller früh eren Bürgerkriege; neu und ungewohnlich ist 
hier isdem e cubi!ibus discedere in pa1·tes . . Der Sinn der Stelle ist 

mi thin : , Ganz vers chi eden ( naml. , von diesem ") war das Bild 
aller Bürgerkriege, welche jemals eingetreten sind; nicht zu einem 

1 ) Über Syntax und Stil des Tacitus3 . Leipzig, 1882, § 105. 
2) V gl. Nipperdey-Andresen zu Ann. I , 51, 2. 
8

) In der ersten Auflage; in der zweiten fehlt die ganze Bemerkung. 
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regelrechten Kampfe, nicht aus feindlicheii Lagern kommt man 
angerückt, sondern von denselben Statten aus, wo man zusammen 
bei Tag gegessen, in der Nacht geruht hatte, scheidet man sich 
m Parteien, zückt man gegen einander die W aff en". 

Zu cete'ra fors re,qit b emerkt Prammer: 1) ,,Lectionem codicis 
cete1·a baud absurde in cuncta mutavit Andresen u und hat selbst 
Andi·esens Ànderung in sein e1J 'I'ext aufgenomm en. :Mir scheint 
jedoch der hochgeschatzte Gelehrte in diesem Falle mit cuncta 

trotz SaiL Jug. 51, 1 (f'm·s omnia 1·ege?·e) nicht eben glücklich 
geandert zu hab en ; denn es wird mein es Erachtens mit dieser 
Ànderung der Stelle übel mitgespielt und ein e Unrichtigkeit 

hineingetragen. Anfangs namlich waltete keineswegs der blinde 
Zufall, sondern consilium consciorum. 2

) Auf einmal gab es Larm 
und blutige vVunden, ohne dass man sich einen erklarenden 
Grund angeben konnte, 3) natürlich auf Seite der Uneingeweihten 
und Meuterer. Bald aber kam en diese nach Art der Schuld­
bewussten zur Erkenntnis, dass es ihnen gelte. griffen auch ihrer­
seits zu den \~7 a-ffen und schlngen, wi e es in solchen Fa~lRn, 
wo eü1er über die Gesinnung des ancl er11 im unklaren ist, einer 
ùem andern misstraut, zu geschehen }Jflegt, bli1Hl d:tt·auf los. 
Cete1·a fm·s 'regit besagt also nacb meiuer Ansicht: , Das Übrige, 
den weite~·en Verlauf lenkt der blinde .Znfall , tuul (aHch) manche 
Gutgesinnte fielen, nachdem u. s. w." ; woraus sieh aueh ergiL t, 

dass ich nacb 1·e,git Komma vorzi ehe. 

I, 63. Caecinae dubitana) qtwnam modo ?"upto.c; vetustafe. zJontes 

1·eponm·et sinwlque p1·opnlsm·et hostem) castra nwtm·i Ù1 loco placttit_. 

ut opus et alii proelium incipe1·ent. Hie:.'.n bemerkt Pfitzn er: , Opus 
bezeichnet nicht die Schanzarbeit beim Lager, desse11 H erstellnng 
an Ort und Stelle (in loco) nicht weiter in Betracht kam , 
sondern die Ausbesserung des Dam mes. V om Lager ans wurde 
beides begonnen, Ausbesserung und Schlacht". Cacina war um-

1) Cornelii Taciti ab excessu divi Augusti libri qui supersunt Vinùobonae , 

1888, I, p. XVII . 
2) Tune signo inte1· se dato inrumpunt contubernia, trucidant ignaros, nullo 

niai consciis noscente, quod caedis initium, quis finis (c. 48). 
8) Oauaa in occulto. 
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zingelt. 1) lst es unter solchen Umstanden auch nur im geringsten 

wahrschejnljch, class der Feind der Errichtung des Lagers ruhig 

zusah und den Angriff erst erüffnete, ais man romischerseits an 

elie HerF>tellnng cler Damme gieng? Der Befehl an Cacina lautete 

nur dahin , die Damme so schnell ais moglich binter sich zu 

bringen. Ausdrückli~h h eiBt es, dass derselbe sich nicht klar 

darüb er 'var, wi e er die seharlhaften Damme vvieclerherstellen 

und zu gleicher Zeit sich elen Gegner vom Leibe halten sollte, 

und dass er deshalb beschloss, an Ort und Stelle ein Lager zu 

schlagen. D11s h eiBt cloch nichts anderes, als dass Cacina von 

der Wieelerherstellnng der Damme, von denen auch weiter keine 

Rede mehr ist, abgeseh en bab e, und sich an Ort und Stelle zu 

verschanzen besch loss, 11111 cler kritischen Lage gegenüber seine 

gan7,e Kraft zn V erfügung zn hahen. Dann aber ist es von einem 

altcn Soldaten 2) g-ewiss nicht zu urwarten, dass er nach Errichtnng 

des Lagers seine Ketifte in der \V eise zersplitterte , dass er einen 

Theil ais Lagerb esatzung, ein en anden1 zur Arbeit an den Dammen 

und, einen dritten als lJeckung für di e Arbeiter verwendete, dass 

er mit geringeren Kraften das unternahn1, clem er sich mit grüBeren 

nicht gewachsen fuhlte, 7-UllJal es ibm klar sein musste, dass 

die Gefahr für die Arbeiter mit der Entfernung vom Lager wnehs. 

Ist dies richtig, so kann opus nur vom Lager verstanclen werden, 

und es erlcdigt sich auch das, was Pfitzner c. 64 zu munito1·ibus 

bemerkt. 

I, 68. Igitw· O'rta die JWm·uunt fossas) ù1iciunt c1·ates, summa 

vaZZ.i p1·ensant. Diese Stelle mit dem Landschriftlich überlieferten 

fossôs ba.t ihre Geschichte, die in Bekkers Ausgabe in Kürze 

dargestellt ist. Lipsius schrieb einst: ,Duplex hic ratio transeundi 

fossas, ut aut proruta a labris terra complerent, aut cratibus in­

iectis velut ponte transirent . utramque tangit . neque enim Turnebo 

assentiar legenti cwta rlie p1·oruunt)jossis 1:niciunt cra.tesu.. Auf Li psi us ' 

Seite traten Pichena, J. Fr Gronov und Ernesti, wahrend Freinsheim, 

Ryckius, W opkens u. a. sich Turne bus anschlussen. Fr. A. Wolf 

1) Cù·cum ;1ilvae paulatim adcUves, quas tum Arminius implevit, rompendii8 
viarum et cita agmin P- on11stum sm·cinis armisque militem cum antevenisset. 

2) C. 64 quadragensimurn id stipendium Caecina paren.di aut imperitandi 
habebat. 
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~erhielt sieh ÜJ dieser Frage ziernlich reserviert. Er erkennt in 
:lem Ausdrucke proruunt fossas eine singulare Erscheinung sowie 
[n fossis iniciunt c'rates das Ansprecbende der Verbindung an; 
gleichwohl hait er einen pragnanten A usdruck, wie p1·o?·uunt fossas, 1

) 

für moglich, und dass er sicb für diesen entscbeidet, dafür ist 
maBgebend, dass sich prm·uere, neutral gebraucht, bei Tacitus nicht 
finde. Dies ist nun allerdings nicht ganz richtig; denn Ann. XV, 22 
liest man trotz Gronovs Bedenken allgemein rnotu terrae celeb1·e 

Carnpaniae oppidurn Pornpei rnagna ex parte proruit. W olfs Ent­
scheidung aber scheint im weitern für die Gestaltung der Stelle 
maBgeb end geworden zu sein; denn von nun an tritt fossis ini­

ciunt cra.tes zurück. So findet sich rn-rn·wtnt fossas vertheidigt 
von Walther,~!) und die mir bekanuteu neueren Herausgeber halten 
fast allgemein diese Le sart fest. 3) Die Erkla.rung aber steht auf 
demselben Punkte, wie ehemals. Nipperdey-Andresen sowie Pfitzner 
nah ern sicb mit ihrer Auffassung Lipsius; 4) Draeger aber schlieBt 
si ch Pi ch ena 5) an. Gegenüber Li psi us ' Auffassung batte schon 
Freinsheim Folgendes ausgeführt: ,Sed nec a labro fossae terram 

iniècisse crediderim; quod euim consilium eorum fuisset, si inopi­
nantibus superventuri ecfodere humum 1 quaeque in tuto gravia, 
tela inter hostium rnoliri voluissent ?" Allerdings suchte Wolf diese 
Bemerkung mit den W orten abzuweisen : ,Denique ipsa obstat 
dif:ficultas rei, in conspectu hostium. ad postremum n~hil ailmodum 
hab eo, quod respondeam, nisi quod Germano hodie nefas est ex­
quirere, quid Germanis olim arduum fuerit aut inusitatum". Allein 
damit ist die Sache nicbt abgethan; der Deutsche von heu te hat 

1 ) , Vallum s. egesta, effossa terra, prorui in fosaam dicitur, ]ossa ex pleri" . 
2 ) Der allerdings, wie ja auch Lipsius, wedet· den Grabenrand 110ch den 

Wall, sondern Erde in den Graben stürzen Uisst; ahnlich Boetticher , Lex. Tac. 

prol. p. LXXVI. 

3 ) Seinen eigenen Weg gieng Gitlbauer, indem er, Gronovs Abneigung 
gegen den infransitiven Gebrauch von proru.e1·e tbeilend und im übrigen sich 
Turnebus anschlie~end, etwas gewaltsam die Lesart herstellte ,prorumpunt, 
fo~sis iniciunt crates". 

4) , Sie stiirzten die Graben, d. h. die Wande der Graben nach vorne, 80 

dass sich diese dadurch füllten" N.- A. ,Fossas d. i. den auBeren Rand des 
Grabens" Pf. 

5
) ,Proruebant fo ssas demoliendo vallum terramque superadgestam". 

2 
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vielmehr em Recht, die Schwierigkeit ins Auge zu fasseu und die 
Frage aufzuwerfen, ob die Germanen von damais unter dem 
Geschosshagel der Romer ein solches Unternebmen auszuführen 
in der Lage waren, weil er weiB, dass dieselbeu nicht unverwundbar 

und der romiscben Gefechtsdiscipliu und Geschosswirkung im 
allgemeinen nicht gewachsen waren. Die Riinder der Graben aber 
abgraben, so dass diese sich füllten, worüber dann etwa, wie man 
will, Hürdeu oder Faschinen geworfen worden wl:iren, 1) ist eine 
Arbeit, die sich nicht im Haudumdrehen ausführen lasst, und wenn 
Cacina den Plan verfolgte rnanP,ndum 'tnt1·a vallum) rlonec expugnandi 

hostes spe p1·opius succerlm·ent; mox 'undique e'rumpendum) so batte 
dies einen Siun gegenüber einem plotzlichen Sturm; Wabnsinn 
aber ware es gewesen, dem arbeitenden und mithiu wehrloseu 
Geguer ruhig zuzusehen, a11statt ibm mit Schleuder, Pfeilen und 
anderen Wurfgeschossen die Lust an solcher Beschnftigung zu 

verleiden. 
Freilich ware, wenu auch k eiue directeu Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, doch irnmerhin die Vermuthung gestattet, dass die Rorner 

in den vorausgegangenen Kampfen und auf dem schrecklichen 
Marsche dm·ch die Sümpfe eiuen . groBen Theil der in solchem 
Falle geeigneten Kampfmittel eingebüBt hatten und somit uicht 
in der Lage waren, den Feind wirksam zu beschieBen. Da sie 
thatsachlich auch viele andere nothwendige Dinge verloren hatten, 
so hat eine solche Vermuthung immerbin ihre gewisse Berechti­
gung, und man wird sich weiter umsehen müssen. 

Der Lagergraben ist bei gefahrlichen Verhiiltnissen 121 breit 
und 91 tief; 2

) bei Cas. b. G. II, 5 les en wir von eine rn Graben 

1) So Walther: ,Noster idem dicit, quod Caes. b. G. VII, 79 fossam cmtibus 

intP.gunt atque ag,qM·e explent . etenim crates non iniciebantnr ad explendas fo sl'as, 
sed ut instar pontis essen t". Das wu rd e von Orelli-Baiter gHiubig nachgedruckt, 
und selbst Goler (Casars Gal. Kr. in dem J . 52 v. Chr. S 77) vertritt di e::;elbe 
Ansicht, indem er sagt: , Un d (s ie) begannen den zunachstliegenden, also den 
201 breiten Graben, mit Erde ausz uflillen und mit Hiirden zu überdecken ". Allein 
auf den ersten Blick sieht man , dass · genau das Umgekehrte g eschah: zuerst 
wurden Faschinen in den Graben und darauf die Erde geworfen , wi e man auch 
heutzutage dureh mit Steinen beschwerte Strauchfaschi nen für weitere Aufschüt­
tungen einen Untergrund zn schaffen pflegt. 

2) Veg. T, 24. 
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von 18' Breite. Nehmen wu· jedoch, obgleich dies wegen der 
Nahe des kühnen Feindes und der au.Berordentlicben Gefahr 
keineswegs wahrscheinlicb ist, an, der Graben war von geringerer 
Breite und Tiefe, so ware doch bei einem Lager für vier Legionen 
die Erdbewegung eine sehr bedeutende gewesen, und es ist 
immerhin die Frage erlaubt, woher die Germanen die geeigneten 
W erkzeuge genommen hab en rn ogeu, die umsomebr in Betracbt 
kommen, als das Lager keineswegs in Sümpfen und Morasten 
stak, sondern auf festem BQ den errichtet war 1) und der Mangel 
an Scbanzgerathe selbst die in solcben tecbnischen Arbeiten ge­
übten Legionare empfindlicb getroffen batte. 2) 

Endlich ware auch no ch folgendes zu erwagen. W enn die 
auBeren Boschungen zur Ausfüllung der Graben verwendet wurden, 
so konnte man denken , dass dieselben ganz ausgefüllt worden 
seien. 3) ln diesem Falle batte sich nunmehr vor dem ausgefüllten 
Graben ein a.hnlicher befinden müssen, der vom Lagerwall nur 
weiter entfernt und von diesem dm·cb eine Stufe, eine Art V or­
wall getrennt war. Das ware k ein Gewinn gewesen, und da~·an 

ist wohl auch wegen der technischen Schwierigkeiten kaum zu 
denken. Füllte man aber die Graben dm·cb Abgraben ihrer 
auBeren Btiscbungen auch nur th eilweise a us, so mus ste gleich­
wobl vor ihnen das Erdreich, das zu ihrer theilweisen Ausfüllung 
verwendet wurde, verschwinden und in grü13erer oder geringere·~· 

Entfernung eine Art Boschung entstehen, zwischen· welcher und 
dem Lagerwalle dann die Germanen operieren konnten, wenn sie 
Lust dazu hatten; denn dass es nicht unbedenklich war, in dem 
Falle, ais der Sturm mis slang, eine Art W and oder eine Erbohung 
im Rücken zu haben, liegt auf der Hand. SoUte nicht dieser 
U rn stand allein, selbst wenn die anderen Bedenken nicht ins 
Gewicht fallen, geeignet sein, von der Annahme einer Ausfüllung 
der Graben .dm·ch di e eigenen W ande abzubringen? 

Besehen wir uns nunmehr die Ansicht Pichenas, der Draeger 

1 ) Ann. I , 65 enisaeque legiones vesperascente die in aperta et solida. 
2) Ann. I, ü5 neque is rniseria1·urn finis . st1·uendum vallum, petendus agger, 

amissa magna ex pm·te, pm· quae egerilur humus aut exciditur caespes. 
3) Vgl. Orelli- Baiter: , Summa valli in opposito margine ducti , quem ad 

marginem expleta fossa iam sine impedimento appropinquare poterant" . 

2* 
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folgt. Schon Freinsheim batte gegen diesel be bemerkt: ,Nec 
audiam virum doctum, qui vulgatam exponit; id enim fi eri potuisset, 
si vallum pro fos sa, non autem fo ssa pro vallo fuiss e t". Aller­
dings beruft sich Draeger auf Liv. IX, 14 cum pars fossas explerent) 

pœrs vellerent vallum atque in fo.Ysas proruerent j aber ein lJ nter­
schied ist da do ch: bei Livius hei.St es vallum) bei Tacitus fossas 

pro'I'W"re. Zerstorung des Walles und V erwendung des Materiales 
zur Ausfüllung der Grab en lasst sich denken, besonders wenn 
ein Theil si ch mit der A usfüllung der Gra.ben beschaftigte, um 
einen W eg zum W alle herzustellen. Da man nun das Gefühl 
hat, dass die Stelle aus Livius ali in nicht genüge, hinreichendes 
Licht über die unserige -zu verbreiten, so soli das übrige der 
Hinweis auf die pragnante Constrnetion thun, kraft welcher Ta.citu s ­
für P'I'O'I"uunt vallum 1:n fossas gesagt habe pro1·~tunt fossas. D er 
Glaube kann Berge versetzen, und wem die gehorige Ehrfurcht 
vor der ,Pragnanz" 1) innewohnt, der wird sich beruhigt fühlen, 
wenn er die Sache auch nicht begreifen kann. Musste sich ja 
do-ch selbst Wolf zu dem Gestandnis herbeilassen , locutio insolens 

et nova no bis; tam en si signification.em verbi praegnantem cogites, 
neque ab analogia 2) nec a more ,.-raciti abhorret". • 

Eine eigenthümliche Ersch einung bleibt es, dass man lieber 
an dem festhalt, zu dessen Begründung man trotz aller Bemühung 
nichts aufbringen kann ais die dürftige Maske eines gra.mmatischen 
Kunstausdruckes, anstatt den intra.nsitiven Gebrauch von prorue·re 

anzunehmen. Ich mochte behaupten, dass man, selbst wenn sich 
für diesen Gebrauch k eine Beispiele fanden, ihn an unserer Stelle 
annehmen müsste, vorausgesetzt, dass man dadurch zu einem 
vernünftigen Ergebnisse gelangte und die Gefahr vermiede, Er­
klarungen festhalten zu müssen, die vor dem Urtheile nicht stand­
halten. Und das W agnis ware i:J.icht ~in mal groB. Ruere selbst 
wird vorzugsweise in transi ti v gebraucht; warum soll dies bei 

1) Beherzigenswert sind Doderleins Worte : , V ellem ali quis ex principibus 
grammaticorum ambitum et fines huius figurae (praegnantiae) propria commen­
tatione circumscripsisset, ut haberem1 que rn sequerer; nunc vago et incerto 
paene vocabulo pro suo quisque ingenio uti solet". (Corn. Taciti opp. prol. 
p. XLII.) 

2) Für die Analogie ist bis heute nichts beigebracht. 
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dem Compositum prorum·e bedenklich sein? W enn man bei 
Curt. IV, 16, 23 namque praefectum equitatus avidum cm·taminis et ob 
id ipsum incautius in se ruentem hasta transfiœit für ruentem p1•o­

ruentem vor sich batte, konnte wohl pro vor ruentem an der Be­
deutung des letzteren das Geringste andern? Es batte doch keine 
andere Aufgabe ais anzuzeigen, dass das 'l'um·e nach , vornehin, 
vorwarts" vor sich gieng. Doch wa.re der vollige Mangel an 
Beispielen immer noch ein Grund zum Widerspruche, da ja der 
Sprachgebrauch auch seine Rechte fordert. Aber wir haben solche 
Beispiele. Das aus Tacitus ist bereits genannt, und die anderen 
sind bekannt, Curt. IV, 16, 6 subditis calcaribus proruere in hostem 
und Gell. N. A. I, 11, 4 vis et impetus militum, ne sparsi dù;sipatique 
P'~'01'uerent} cohibebantur. Beide Stellen sind nicht angefochten; 
Curtius Rufus aber soll, wenn nicht früher, zu Anfang der Regierung 
des Claudius geschrieben haben, des Gellius Geburt setzt man · 
um 130 n. Chr. an. Zwischen beide fiele also das Lebe:p. des 
Tacitus. W enn man un ter U mstanden kein Bedenken tragt, Tacitus 
sprachliche Leistungen zuzumuthen, die überhaupt nicht ihres­
gleichen haben, 1) so ist' wahrlich kein Grund, dem V erbum p1·o­

'J'uere mit intransitiver Bedeutung aus dem W ege zu gehen, umso­
weniger, wenn gar nichts nothigt, deshalb zur Anderung fossis 
zu greifen. Pr~ruunt fossas lasst sich namlich auf Grund der 
Beobachtungen und Sammlungen, welche wjr dm· GcJehrsamkeit 
und dem FleiBe von Mannern, wie Nipperdey, Draeger, Andresen 
u. a. verdanken, so befl·jedigend erklaren, dass jedem Bedürf­
nisse entsprochen wird. l0h betrachte namlich jos.c1as neben pro­

rnunt als Ace. der Ortsrichtung und verweise diesbezüglich auf 
Draeg., Über Synt. und Stil d. Tac., § 38, wo gezeigt ist, dass 
sich dieser Accusativ auch bei Appellativis finde, ferner auf die 
reiche Sammlung, welche derselbe Gelehrte aus den verschie­
densten Schriftstellern Hist. Synt. I, § 176 niedergelegt hat, endlich 
auf die Ausgabe der Annalen von Nipperdey -Andresen, wo zu 
II, 1 , ill, 23, VI, 44 wiederholt bemerkt ist, dass Tacitus es liebe, 
zu Compositis den Ace. zu setzen, und dies durch eine stattliche 
Anzahl von Beispielen gezeigt ist. W enn dies nun dm·art fest-

1
) _'Tgl. Ann. VI, 8 (2) tamquam referret. 
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steht, dass man mit Rücksicht darauf sogar ganz vereinzelte Falle, 
wie Ann. TI, 24 Chaucorum terram adpulit oder Ill, 23 qui co,qni­

tionem intervenerant, erklarlich findet, so sehe ich wirklich keinen 
Grund, bei p1·oruunt fossas dieselbe Annahme für bedenklich zu 
halten und nicht zu übersetzen: ,Sie stürzen vorwa.rts nach den 
Graben, werfen Faschinen hinein u. s. w." 

I, 68. Eœim cla.more et impetu tergis Germano1·um circum­

funduni'l.t1', eœprob1·antes non hic silvas nec paludes, sed ·aequis locis 

aequos deos. hosti facile eœcidium et paucos ac seme1·mos cogitanti 

sonus tubarum, fulgor m·mo1·um, quanta inopina, tanto maiora offun­

duntur. Offunduntur ist Conj ectur von Rhenan us ; die Handschrift 
hat offenduntU?· mit der Randbemerkung oJ!e1·unttw. W enn man 
sich an Ritters W orte 1) halten darf, so ware mit Rücksicht auf 
seine Bemerkung zu unserer Stelle 2) immerhin die Vermuthung 
erlaubt, o.ffe1·untur sei zu der Zeit, ais Beroaldus die Hand schrift 
benützte, in derselben noch nicht enthalten gewesen und erst 
nach ihm hineingekommen. J edenfalls batte Rhenan us von sein er 
Existenz keine Kenntnis, da er selbst die Handschrift nicht ver­

glichen hat. 3) Er hatte mithin auf Grund eigenen Urtheils, o~ne 
durch einen au.Beren Anlass, wie es das Vorhandensein einer 
Randbemerkung gewesen ware , erst aufmerksam gemacLt, an 
o.ffendu.ntu1·, dessen Unhaltbarkeit Ber oaldus ja entgangen sein 
konnte, AnstoB genomm en. Es wird daher zu erwagen sein, welche 
Umstande gegen o.ffendu.ntu1·, welche für offund1tntU?· sprechen. 
W enn man das letzter e unbefangen betrachtet, so wird man es 
kaum für eine glücldiche Conjectur halten k onnen. Erstlich wird 
man zugeben, dass mit Rücksicbt auf circurnfunduntu1' ein Abirren 
von o.ffenduntur zu offunduntur naher gelegen ware ais der umge­
kehrte Fall; 4) zweitens aber ist der Ge br-auch desselben V erbums, 
wenn auch in verschiedeuer Zusammensetzung, so wenig hübsch 
und ansprechend, dass - immer die Richtigkeit der Bemerkung 

Ritters vorausgesetzt dies er U rristand allein die V ermuthung 

1
) Praef. p . I: , In eiils ( corlicis) margine not.atae sunt correctiones 

Philip pi Beroaldi iunioris, nonnullae post Beroaldum ascriptae". 
2) Offunduntur R: offenduntur (in mg. offeruntur). 
3) Vgl. Jo. Gasp. Orellii praefatio, p. IX. 
4

) V gl. Heraeus, Stud. crit. in Med. Tac. codd. Casselis 1846, p. 29 sqq. 
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· erwecken mochte, es habe die Randbemerkung der Handschrift 
erst der Conjectur des Rhenanus ihren Ursprung zu verdanken, 
und ich mochte jener thatsachlich den Vorzug vor dieser geben, 
wenn ich an offenduntu?· überhaupt etwas Ansto.Biges entdecken 
konnte. Es begegnet dies es W ort in sein er Grundbedeutung 
,entgegensto.Ben, gegen jemand sto.Ben" bei Hor. Sat. II, 1, 78 
dentem offendet solido, und wer Nep. Cim. 4, 2 mit Nipperdey-Lupus 
li est saepe cum aliquem o.ffensum fortuito videret, miuus bene vestitum, 

suu,m amiculum dedit, der kann o.ffensum nur in dem Sinne von 
sibi o.ffensum verstehen. Sprachlicb sehe ich also gegen offendu.ntur 

kein Hindernis, 1) und da es, was für unseren Fall sehr wohl 
passt, ein kraftigerer Ausdruck ist als o.ffunduntnr oder oJJeruntu1·, 

so kann ich eine Berechtigung, dasselbe . mit des Rhenan us be­
denklichem o.ffunduntu1· zu vertauschen, auch in dieser Beziehung 

nicht anerkennen. 
I, 70. Cuncta pari violentia involvebantu1·. Zu dieser Stelle 

vergleichen Nipperdey-Andresen Ann. XIV, 30, XVI, 32 und V erg. 
Georg. II, 308, An. VI, 336. Sie nehmen mithin ·involve're in der 
Bedeutung , einhüllen". Ich mochte eher V erg. An. XII, 688 heran­
zièhen fertur in abruptum magno mons improbus actu exultatque solo, 

silvas) œrmenta virosque ?~nvolvens secum) d. h. involvebant~tr über­
setzen mit ,alles wurde einher-, fortgewalzt

1 
fortg erissen". 

II, 12. Habita indici fides : et cwrnebantu1· '~·gne.~ .çu.ggre88iqne 

p'ropius speculatm·es audù·i fremitum eq1to'rurn imnumsique et incon­

diti agminis murmu1· attule1·e. Durch einen Überlaufer erfahrt Ger­
manicus, dass Arminius einen nachtlichen Angriff oder Überfall 
plane, und dass er zu diesem Zwecke auch andere Stamme ah: 
sich gezogen habe. Habita indiC'i fides hei.Bt es weiter, und man 
trennt diese W orte von den folgenden dm·ch Komma, 2) oder man 
setzt gar kein Zeichen, 3) wahrend man nach ignes theils Semi­
kolon, 2) theils Komma 3) setzt. 4) Pfitzner hat nach fides Semikolon, 

1) Schon deshalb nicht, weil man nicht gut einsieht, wie gegenüb~r V erg. 
Buc. VII, 47 solstit,:um ppco1·i defendite (vgl. Hor. Od. 1, 17, 3) eine Ausdrucks­
weise, wie hosti svnum lubarum, fulgm·em armorum offendere, Ansto.B errege:p. 
oder auffallend sein sollte. 

2) Orelli-Baiter, Nipperdey-Andresen. 
3) Halm, Draeger, Joh. Müller, Prammer, Gitlbauer, Novak. 
4 ) N ur Gitlbauér hat naoh ignes kein Zeichen. 
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nàch ignes Komma. Mit Ausnahme des letzteren scheint man also 
sù ziemlicb allgemein der Ansicbt zu sein, d'ass die W orte et ce'r­
nebantur ignes enger mit dem V oraufgebenden als mit dem N acb­
folgenden zusammenbangen. 

Zugeben wird man, dass auf Seite der Ramer der Dienst 
kaum so nachlassig verseben wurde, dass man die Feuer erst 
wabrnabm, als man die obenerwabnte Nachricbt erhielt; dieses 
anzunehmen verbietet auch das Imperfectum. Nun folgt weiter 
das Perfectum attule're, und dies darf immerhin unsere Aufmerk­
samkeit in Ansprnch nehmen; denn man kann fragen, warum nicbt, 
entsprechend dem Impf . . cernebantur ,attulerant" stehe in dem 
Sinne ,man batte von Kundschaftern, die sich naber an den Feind 
heranbegeben, die Nacbricbt von der Anwesenheit gewaltiger 
Streitkrafte". Die Antwort liegt auf der Hand. Waren die Ramer 
von der Massenconcentrierung scbon unterricbtet gewesen. so batte 
es für den Feldherrn wahrlich nicht erst der Angabe eines Über­
laufers bedurft, um zu wissen, um was es sich in solchem Falle 
ban'dle oder worauf er gefasst sein müsse, und die ausdrückliche 
Bemerkung ,habita ind1:ci fides" ware ebenso überflüssig, wie sie 
andererseits, eine vernünftige Heeresleitung vorausgesetzt, unver­
standlich ware, würden nicht Umstande gewesen sein, welche die 
Angaben wahrscheinlich oder hachst wahrscheinlich machten. 
Solche U msta.nde aber waren der Anblick der Fe uer und das 
Einlaufen der Meldung von der Concentrierung einer gro.Ben 
Streitmacht. Die Wortc ,et ce'rnebantur ... attulere" motivieren 
mithin haMta indici fides, und wir haben es mit einem explicntiven 

Asyndeton zu thun. 1) Dieser Auffassung ist dm·ch die Interpunc­
tion Ausdruck gegeben. 

II, 1 7. !rent, seque1·enttw Roman as . aves, propria legionum 

num.ina. Dass die ramischen Soldaten ihre Adler ais Feldzeichen 
heilig hielten, dass sie bei denselben schwuren, ist verstandlich; 
dass sie dieselben aber deshalb als Gotter verehrten, ist damit 
nicht bewiesen; ebensowenig, wie durch Hist. III, 10 moœ conversus 

ad signa et bellm"um defJs, wo Heraeus seiner eigenen Erklarung 
gegenüber meines Erachtens nicht gut that, auf unsere Stelle zu 

1) Über et-que vgl. Draeg. Synt. u. St. d. Tac. § 123, 5. 
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verwmsen. Am wenigsten sind maBgebend die Anschauungen 
christlicher Schriftsteller, wie die des Tertullian und des Sozo­
menos, welche man seit Lipsius gewissenhaft verzeichnet findet. 
Man scheint denn auch, und vielleicht noch ans besseren Gründen, 
heute diese Auffassung aufgegehen zu haben. Wenigstens erklaren 
Nipperdey- Andresen: ,Nicht Gotter, als was man die Adler 
niemals angesehen hat, sondern heilige Wesen wegen ihrer Stellung 
zu Juppiter. Wir Sc hu tz ge i ste r, obwohl numen eigentlich der 
leitende, führende Geist ist". Es ist aber fraglich, ob es erlaubt 
sei, hier zunachst an den heiligen V ogel J uppiters zu denken ; 
denn Romanas aves geht voraus, nicht Jovis a·ves, womit doch 
aller W ahrscheinlichkeit nach nichts anderes gemeint ist ais die 
Vogel, welche die Feldzeichen der romischen Legionen bildeten, 

wie schon Lipsius erklart hat. Abgesehen aber davon kommt man 
auch bei der weiteren Erklarung ins Gedrange. W enn wir über-· 
setzen konnen ,Schutzgeister", so darf man do ch voraussetzen, 
dass damit auch der Sinn getroffen wird; dann aber entsteht die 
Frage, was für heilige Wesen es gab, die als Schutzgeister im 
Sinne von à.ro:{)-ot oo:tfLOVêç, genii) nicht in hoherem oder geringerem 
Grade gottlieb es W esen besaBen; wodurch man do ch wieder zu 
Gottern gelangte. Draeger und Pfitzner haben sich der Anschauung 
Nippt>rdeys nicbt angeschlossen, sondern sie sehen in numina 

,Gotter-, Himmelsboten", und zwar Pfitzner ohne weit-cre Bemer­
kung, Draeger mit dem Zusatze ,eine kühne Metapher, ohne 
Parallele". 

So steht es mit der Stelle, wie sie infolge der V erbesserung 
des Beroaldus vorliegt; denn die .Handschrift hat nuina. Wahrend 
nun die V oraussetzung, un ter welcher numina entstanden ist, 
nicht mehr zugegeben zu werden scheint, halt man das W ort 
doch fest, ohne, wie es scheint, recht zu wissen, was man mit 
demselben beginnen soli, wie die Differenz in den Anschauungen 
unserer bedeutendsten Erklarer zeigt. Ware es da nicht besser, 
die Existenzberechtigung von mtmina zu prüfen, selbst auf die 
Gefahr hin, an einem Jahrhunderte alten Rechte zu rütteln? Das 
überlieferte nuina erinnert auf den m·sten Blick so sehr an ruina) 

dass es mich wundern sollte, wenn man nicht sebou langst darauf 
verfallen ware. Und ich glaube, dass sich dieses Wort hier auch 
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verwerten lieBe. Ich will mich hie bei nicht auf F01·cellini berufen, 
wo es heiBt ,interdum 'ruina est impetus et incursus cuiuspiam rei 
in aliquid inruentis ", sondern bei ruina im Sinne von ,pernicies, 
eœcidium" bleiben; d. h. im ac ti ven Sinne von ruere aliquid, 1) und 
mich dabei berufen auf Liv. V, 43', 3 eœ loco superiore impetu facto 
st1·age et ruina fudm·e Gallos, wo st1·age et ruina natürlich nicht 
abl. instr. sind, da man dm·ch Hinstrecken und Hinstürzen ganzer 
Massen 2) nicht in die Flucht schlagt, sondern vernichtet. Die Aus­
drücke sind modal und entsprechen etwa uns.erem , un ter Tod und . 
V erderben". In diesem Sinne r·uina eingesetzt und verstanden, 
würden die W orte seq1.urentU'1·. Romanas av es prop1·ia legionum r1.tina 3) 

einfach besagen s. R. a. prop1·iam legionum ruinam inje1·entes. 

II, 23. Ac p1·imo placidum aequo?· mille navium remis strepm·e 

aut velis imprdli . . . Die Erklarung dieser Stelle in der Fassung, 
welche ihr seit jeher gegeben wird, will nicht gelingen und ebenso:­
wenig die Übersetzung. U nter den neueren Erklarern schweigen 
Draeger und Pfitzner; Nipperdey - Andres en aber berner ken zu 
v elis 'impelli: ,Mittelbar, da die Segel das Schiff in Bewegung 
setzen" . Die Schwierigkeit, welche die Stelle macht, scheint ihren 
Grund in der V orstellung zu hab en, dass mille bei Tacitus nur 
adj ectivisch aufgefas st werden dürfe. Bei der Thatsache jedoch, 
dass das substantivische mille mit dem Genitiv in all en Perioden 
der lateinischen Sprache vorkommt, 1) sowie den vielen sprach­
lichen Einzelerscheinungen gegenüber, mit denen man bei Tacitus 
zu recbnen ha t, ware diesel' U mstand von wenig Bedeutung, 
selbst wenn er unzweifelhaft feststünde. Wie aber kann bewiesen 
werden, dass Ann. Xlii, 38 mille equîtum p1·aesidi·um Tiridates 

adjo1·e sibi dicebat: quantum Co1'buloni cuiusque gener·is militum 
adsiste1·et, non stat·um·e ... mille Adjectiv um und p1·aesidium Subjects­
accusativ sei ? Das lieBe sich nur behaupten, nicht erweisen, 
wahrend das parallele quantum militum zum mindesten das Recht 

1) Vgl. V erg. An. XI, 610 und dazu Làdewig-Sohaper. 
2) V gl. Li v. IV, 33, 8 ruinae similem stragem eques dedit; ahnlich Curt. 

III, 11,9 tum vero similis 1·uinae strage; erat, wozu Vogel bemerkt : ,Ruinae 
Metzelei, eig. Hinstürzen ganzer Mas sen". 

3) Vgl. Ann. 1,68 clamore et impetu tergis Germanorum circumfunduntur 
und Draeg. Synt. u. St. d. Tac., § 60. 

4) Draeg. H. S. I, § 67. 
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gibt anzunehmen, dass mille Subjectsaccusativ und praesidium 
Pradicativum sei. Unter solchen Umstanden soUte man die allein 
richtige Beurtheilung .der Stelle nicht langer ignorieren, welcher 
Doderlein mit folgenden W orten Ausdruck gab: "Mile nominativus 
substantivi est, ut XtÀtd.ç. ideo colon post aequor posui; quod· 
quoniam adhuc aberat, aequor pro subiecto, mile pro adiectivo et 
epitheto navium habebatur, satis incommode, quia aequor remis 
quidem strepit, at non impellitur velis". 

II, 23. Omne dehinc caelum et ma1·e omne in austrum cessit) 

qui umidis Ge1·rnaniae ter1·is} p1'ofundis amnibus} immenso nubium 
tracfu validus et rigo1·e vicini septentrionis ho1·'ridior rapuit cet. So 
Halm, indem er mit Rhenanus und Faernus für das überlieferte 
tumidis ,urnidis" schrieb. 1) Au.f3erdem interpungieren die Heraus­
geber, und zwar altere wie neuere, fast durchwegs mit Halm, 
wobei es oft unentschieden bleibt, wie sie sich das Verhaltnis · 
der drei Ablative denken. Nur Nipperdey-Andresen und, soviel 
mir bekannt, v or ihnen Walther setzen nach amnibus keine Inter­
punction und bemerken: , Tumid1:s durch ihre Feuchtigkeit. V erg. 
Ge. II, 324 ve1·e tument 'te'rrae. Diese und die nachsten Ablative 
sind absolute (,bei"), immenso nubium tract'll drückt die Ursache 
aus (,dm·ch"). Das feuchte LanJ und die Flüsse bilden durch 
ihre Ausdünstung ungeheuere W olken, diese geben dem Winde 
seine Starke". Ohne auf die anderen Erklarung•m .s~uzugehcn, 

mochte ich bemerken, dass tumidis ohne j eden Zusatz schwerlich 
schlechtweg ,angeschwollen, strotzend von Feuchtigkeit" ,feucht" 
hei.f3en kanne ; 2) eine sol che Bed eutung lasst si ch kaum belegen 
und wird am wenigsten gestützt dm·ch die seit Walther heran­
gezogene Stelle aus V ergil. 3) Halt man an einem Begriff wie 

1) Ebenso unter den neueren Herausgebern Draeger, Joh. Müller, Prammer, 
Gitlbauer, Novak. 

2) Selbst zugegeben, es müsste oder konnte an unserer Stella ein Wort 
wie aqua oder umore erganzt werden, so ware der Begriff ,feucht" wieder zu 
schwach; vgl. V erg. An. V, 820, XI, 394. 

3) Georg. II, 324 ve1·e tument terrae et genitalia semina poscunt. tum pater 
umnipotens fecundis imbribus A ether coniugis in gremium laetae descendit. W er 
über terrae hinausliest, dam wird es sofort klar sein, dass es sich bei tumere 
nicht um "v or Feuchtigkeit aufgeschwollen sein, strotzen" handeln kann, dem 
gegenüber sich die imbres fecundi gar seltsam ausnehmen würden; vgl. Hor. 
Sat. 1, 2, 116. 
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,feucbt'' fest, so . bleibt nichts übrig, als mit Halm umidis zu 
schreiben. Doch ist nach meiner Ansicht diese Anderung eben­
sowenig nothig, als mit Pichena eine Erklarung von tumidis durch 

mor,ttosis. Tilgt man hinter ten·is das Komma, so kommt die V er­

bindung tumidis Germaniae tet·ris profundis amnibus ebenso sicher 
einerp mehr nüchternen abundanfibus Germaniae te'l"ris p'rofundis 

amnibus gleich, wie tumet bei Prop. V, 2, 14 (K) coma lactenti 
spicea frnge tumet synonym ist mit tumida est, abu.ndat. Hiermit 
ist allerdings mit der Coordination gebrochen; allein man bedarf 
ihrer auch nicht: Grund für die Heftigkeit des Südwindes ist 
der ungebeuere Zug der w_ olken ·oder die massenhafte W olken­
bildung, Grund für diese der Reicbthum Germaniens an tiefen 
Stromen. Der Sinn der Stelle ist mithin ,welcber durch die bei 
dem Reichtbum Germaniens an tiefen Stromen massenhafte 
W olkenbildung verstarkt", d. i. , welcher, weil Germ ani en an 
tiefen Strornen reich und deshalb die Wolkenbildung eine massen­
hafte ist, verstarkt u. s. w." 

'III, 42. Paucique equitum coT'rupti) plu1·es in off'icio m.ansere. 

aliud v~dgus obaerato?·um aut clientium arma cepit. Hierzu Nipperdey­

Andresen: ,Die übrigen, das gerneine Volk der u. s. w. Denn die 
Reiter konnen nicht zum vulgus obaeratontm aut clientium ge­
rechnet werden ''. Derselben Anschauung sind Draeger und Pfitzner, 
welch letzterer bemerkt: , Aliud kann hier nicht in Correspond enz 
mit den vorangehenden pauci) plures stehen, wie sonst gewohn­
lich, da diese beide nur Unterordnungen von dem einen Begriff: 
treverische Reiter bezeichnen, und nun erst mit aliud vulgus zu 
einem zweiten and er en V olkstheil übergegangen wird". N ach Nip­
perdey-Andresen und Draeger batte es also bei den Treverern, ab­
gesehen von jener ala equitum.) nur mehr ei:Q. vulgus obaerato1·um aut 

clientium gegeben, was doch kaum glaublich erscheint, da wenig­
stens die clientes patentes ùder p'rincipes voraussetzen lassen. Viel­

leicht ist es dieser Umstand, der Pfitzner in der ersten Auflag~ 
zu dem gewagten Schritt bewog, auBer den pauci equitum und dem 
vulgus ooaeratO?·um (tUt clùntium ~lOch eine dritte Classe von Re­
hellen zu constatieren in der incondita multitudo. Er sagt namlich 
daselbst: ;,Do ch steht aliud nicht im Gegensatz zu der ala Tre­
verm·um) sondern in Hinblick auf den weiterhin erwahnten dritten 
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V olkstheil (incondita.m multitudinemJ ". Diese W orte fehlen mit 
Recht in der zweiten Auflage, welche dafür folgende Bemerkung 
enthalt: ,Die Reiter waren ebenfalls aus dem vutgus Treve?·o'rum 

ausgehoben (conscripta e T?"everis) ~'. Na ch Pf. also bedeutet vulgus 

, Volkstheil". Die Schwierigkeit scheint si ch mir da rans zu erg eben, 
dass man für vulg·us die Bedeutung ,das gemeine Voik" fest­
hait, obgieich das W ort auch bedeuten kann ein ,gemeiner Haufe, 
gemeines Volk, Leu te". Hltlt man fm·ner fest, dass dieses W ort, 
mit einem Genitiv verbunden, nur den gemeinen, niedrigen 
Haufen der dm·ch den Genitiv bezeichneten Leu te bedeutet, 1) 

so ergibt sich ungezwungen für die Stelle folgender Sinn: ,Und 
nur wenige von den Reitern lieBen sich verführen, die Mehrzahl 
verharrte in der Pflicht; ein anderer Haufe aber, der sich aÜs 
Schuldnern oder Horigen zusammensetzte, griff zu den W affen. 
vVenn es scheinen sollte, dass hiebei die Hauptsacbe übersehe:ri . 
sei, dass aliud mit den vorausgehenden pauci) plures nicht cor­
respondieren kanne, so mochte ich bemerken, dass allerdings 
nicht anzunehmen ist, Tacitus hahe die Reiter zu dem vul!lus 

obaeratornm aut clientium gezahlt. Allein wie ware es, wenn er, 
ohne das W ort wirklich zu schreiben, an ein anderes vulgus 
gedacht batte? Bekannt ist der Ausdruck vulgus milit~tm; 2) 

Nepos spricht Ale. 9, 2 von dem vuZgus Atheniensium. Man mein te 
in solchen Fallen das, wa!:! wir mit ,Mannschaft" bezeichnen. 
Ebensogut nun, wie man sagte vulgus militum) v. œrmator·um) 

konnte man auch sagen vulgus equitum} und sagte oder schrieb 
man es nicht, so konnte einem der Ausdruck oder Begriff doch 
vorschwehen. Und so konnte auch Tacitus, ais er mit aliud vulgus 

einsetzte, der Gedanke durch den K opf schwirren ,pauci e vulgo 
equitum c01·rupt~~ plure.'l in officia mansere". W enn dieses richtig 
sein soUte, so ware aliud jeder besonderen Mission enthoben, 

und es würde sich in seinem Alltagsgebrauche prasentieren. Zum 
Schiusse bemerke ich, dass ich mir die Stelle aiso interpungiert 
denke: paucique equ·itum cor1·upti) plures in officia mansm·e j aliud 
vulgus obaerntorum aut cUentium arma cepit . petebantque cet. 

1) Krebs-Schmalz, Antibarb. II, S. 687. 
2) Liv. III, 43, 2. 
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ill, 44. At Rornae non Trevm·os modo et Aeduos, sed quattum· 
et sexaginta Galtiarum dvitates descivisse) adsumptos in societatem 
Germanos) dubias Hispanias) cu.ncta, ut mos famae) in maius credita. 
Allgemein herrscht die Anschauung, dass die ace. c. inf. abhangig 
zu denken seien von einem aus c1·edita zu entnehmenden creditum 
est) was ich bezweifle. Betrachten wir uns die W orte ut mos farnae. 

Bequem ist es, dieselben zu übersetzen mit "wie es bèi Gerüchten 
zu geschehen pflegt" oder "so ist's ja mit der Meinung", aber 
geleistet ist damit nichts. Die Frage !autet dahin, wovon in dem 
Satze ut mos famae , mos" ausgesagt ist. Dies konnte, wenn 
famae) wie dies allgemeine Annahme ist, Genitiv sein soli, nur 
ein Gedanke sein, wie cunct·a in maius extollere oder a1!Jgere; das 
aber ist unmoglich. Was Subject zu mas famae sein und aus dem 
nebenstehenden in mai'us credita leicht entnommen werden kann, 
ist in maius credere; dann aber kann famae unmoglich Genitiv, 
sondern es muss Dativ sein in dem Sinne ,zu Gunsten eines Ge­
rüchtes" , eine rn Gerüchte gegenüber" .1) In die sem Falle aber 
habe:Q. wir ohne weiters die Quelle des Inhaltes von non Treveros 
modo . . . Hispanias: es war die fama) und ich erklare mir die 
betre:ffenden Glieder so, ais ob es hieBe at. Romae fama m·at . .. 

Ill, 55. Nisi j01·te rebus cunctis inest quidam vebt t orbis) ut 
quem ad morlurn temp01·um vices) ita morum vertantur; nec ornnia 
apud p1·iores meliora) sed nostra quoque aetas multa laudis et m·tium 
imitanda posteris tulit . verum haec nobis maio1·es certamina ex ho­
nesto maneant. Die Geschicke dieser Stelle sind b ekannt, und die 
groBeren alteren Ausgaben bieten hierüber Auskunft. 2) Die neueren 
Herausgeber, soweit sie mir bekannt sind, haben sich meist Lipsius 
angeschlossen,S) der vor mai01·es ,in" einschob, freilich mit der 

1) V gl. Ann. XI, 37 mor ti decus quaerendum; Li v. 1, 1, 1 duobus, Aeneae 
Anten.orique . .. omne ius belli Achivos abstinuisse. 

2) V gl. auch 1!'. W. Otto z. d. St. 
3) So Orelli-Baiter, Halm, Andresen, Draeger, Pfitzner, Prammer, Novak. 

J . Müller, der in ,Beitrage u. s. w." HI, 34: f. die Stelle eingehender behan­
deite und für maiore9 certamina ,animorum certamina" vorschlug, hat sich in 
seiner Ausgabe gleichfalls an Lipsius gehalten. Ritter wollte mit Schneidewin 
maioTes getilgt wissen. Radical gieng Gitlbauer der Stelle zu Leibe , indem er 
schrieb , verum haec no bis in animo res : certamina ex honesto maneant" . 
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Bemerkung ,medicina, quae huic m01·tuo non faciet vitam"; Der 
Sinn der Stelle ist: ,;Es sei denn, dass in allen Dingen ein gewisser 
Kreislauf stattfindet, so dass, wie W echsel in den Zeiten stattfinden7 

so auch die Sitten wechseln. Nicht alles war bei den früheren 
besser, sondern auch unsere Zeit hat viele lobenswerte und tüchtige 
Erscheinungen hervorgebracht7 welche für oie Nachwelt nach­
ahmenswert sind". Diese W orte sollen do ch nichts anderes besagen 
als: ,Es war früher nicht alles gut, und jetzt ist nicht alles schlecht; 
jede Zeit hat ihr Gutes". Auf eine weitere Ausführung oder eine 
Begründnng dieses Gedankens aber verzichtet Tacitus mit den 
Worten: ,verum haec nobis maiores ce1·tam1:na ex honesto maneant". 

Dies meine Ansicht; nach der herrschenden Auffassung aber sollen 
diese Worte den Sinn haben ,,indessen mogen uns diese Wett­
kam pfe mit den V orfahren, deren Mo ti v die Tugend ist, verbleiben" · 
Zunachst entsteht die Frage, was für W ettkampfe gemeint sind; . 
nirgends namlich im Vorhergehenden ist, wie schon J. Müller 
berner kt hat, von irgendeiner Art W ettkampf mit den Vorfahren 
die Re de; man müsste denn a us il. en W orten sed praecipuus r:d­
stricti mo'ris auctor Vespa$Îa.nus fuit) antiqua ipse cultu victu.que einen 

solchen herausfinden wollen. Ab er auch das ware nicht so sicher, 
weil Tacitus diesem Umschwunge gegenüb er die Moglichkeit offen 
lasst, dass derselbe seinen Grund in dem W echsel der Zeiten und 
der Sitten habe. Zudem konnen do ch die W orte ,nec omnia apud 
priores melio'ra) sed nostra quoque aetas multa taudis. et artium 

imitanda posteris tulit" nicht bedeutungslos für das Folgende sein; 

diese aber warnen in nicht misszuverstepender W eise, unbedingt 
laudato'i· temporis acti zu sein. Es stünde also meines Erachtens 
um diese ,Wettkampfe mit" oder ,gegenüber den Vorfahren" an 
sich schon misslich) selbst wenn die Construction von Tacitus 
herrührte. Halten nun die Texte trotzdem b eharrlich an in maiores 
fest, so kann der Grund kaum ein an derer sein ais die Vorstellung, 
mai01·es müsse die B.edeutung ,Vorfahren'' haben. Nun sichert 

man durch die Einschiebung dem W orte allerdings diese Bedeutung, 
aber in einer Art, dass es fast an .1\:fissbehagen erinnert, wenn 
Draeger zu der Stelle bemerkt: ,In maiores mag Tacitus, der 
sogar d-issimilis in aliquem sagt, geschrieben haben; doch ist die 
Construction sonst unbeka.nnt". Dass magnu.<J von der geistigen 
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Bede'utung eines ~Ienschen gebraucht wird, steht fest, 1) und nicht 
minder auch, dass maiores nicht unbedingt ,die .Vorfahren" hei.6en 
müsse, sondern auch von Mannern ausgesagt werden konne, die 
auf irgendeinem Gebiete, in irgendeiner Beziehung groBer, vor­
nehmer, befahigter, bedeutender sind ais andere. 2) Certamina eœ 

honesto aber sind zunachst Kampfe, die ihren Ausgangspunkt hab en 
in dem honestum, in unserem Falle also und bei dem Gedanken­
gange unserer Stelle von der Frage ausgehen ut1·um honestum (tpud 

p1·io1·es plus valuerit an Taciti quoque aetas multa nec minus bona 

tule1·it. Das letztere behauptet Tacitus, ohne sich jedoch in eine 
Begründung oder Vertheidigung dieser Behauptung weiter einzu­
lassen, indem er in bescheidener W eise die Austragung dieser 
Frage bedeutenderen, hervorragenderen Kraften überlasst mit den 
W orteri , vm·urn haec nabis rnaiores certamina ex honesto maneant", 

iildèssen harren solche Kampfe, die von dem honestum ansgehen, 
d. i. Streitfragen, die sich um die Tugend drehen, wohl bedeu­
tenderer Mann er, ais ich es bin. 3) 

JII, 62 Proœimi hos Magnetes liest man gewohnlich nach Wurm; 
Ritter p1·oxime eos Magnetes. Zunachst ist festzustellen, dass zu 
Magnetes nicht unbedingt ein Begriff nothig ist, der die Reihen­
folge zeitlich naher bezeichnet; denn dass die Magneten nach den 
Ephesiern kam en, sehen wir schwarz auf weiB vor uns auch obne 
p1·oœimi, p1·oœirni hos, p roxime eos u. a. Allerdings heiBt es wei ter 
Aphrodùienses posthac ... adtulere, aber gleich darauf wieder altins 

Hie'l·ocaesarienses eœposum·e, obne zeitliche Bestimmung. Unter 
solehen Umstanden abe~ ziehe ich jene Lesart vor, welche der 
Überlieferung proxima snagnetes naher als alle bisherigen kom mt 

. und überhaupt so gut wie keine Anderung ist, namlich p1·oxirnos . 

Magnete.<~) und zwar in der Art, dass Cap. 61 mit p1·oximos schlie.6t, 
Cap. 62 mit Magnetes beginnt. Proœimos bezeichnet auch hier die 
zeitlich Zunllchstliegenden, nur nach der V ergangenheit hin. 

1) Nep. Them. 6, 1 magnus hoc bello Themiatocles fuit neque rninor in pace. 
~) Tac. Agr. 40 add·ique insuper opinionem, Suriam provinciam Ag1'Îcolae 

deatinari, vacuum tum morte Atilii Rufi <eonsularis et maioribus reservatam, wozu 
Ruperti berner kt: , Viris magis dignitate, meritis ac prinoipis gratia oonspicuis". 
Den Gegensatz bildet minores; vgl. Ann. XV, 16, XV, 20, XVI, 8. 

8) Über nobis vgl. Kühn., Ausf. Gram. II, § 225, 5; über die Wortstellung 
Draeg., Synt. u. St. d. Tao. § 223. 
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IV, 26. Sequebantur et Garamantum legatiJ raro in urbe v~stJ 

quos Tacfœrinate caeso perculsa gens et culpae nescia ad satis faci­
endum populo Romano mism·at. Hinsichtlich der W orte et culpae 

nescia bemerkte Lipsius : "Immo culpae conscia, atq~e ita scribo; 
nam supra ait praedm-um 'receptorem et socium praedandi fuisse 

Ga1·amantum 'regemJ missis levibus copiis . non ergo extra culpam". 
Ais erster Vertheidiger der Überlieferung trat meines Wissens 
Salinerius auf, und mit den von ihm beigebrachten Gründen 
haben sich seine Anhanger entweder ausschlieBlich beholfen 
oder womoglich noch Merkwürdigeres zu Tage gefordert. Zuletzt 
führte diese Gründe ins Treffen Pfitzner, 1) ohne ein neues Argu­
ment hinzuzufügen. Nun sind aber dieselb en schon vor mehr ais 
vierzig Jahren meines Erachtens von Heraeus 2) in so überzeugender 
Weise als unhaltbar dargethan worden, dass man sich wundern 
darf, wenn sie noch immer Berücksichtigung finden. Und dass 
dieses der Fall ist, zeigt neben den Ausgaben von Draeger und 
Pfitzner die von Nipperdey-Andresen, wo an die Stelle der Lesart 
Nipperdeys et culpae socia die Halm 'sche .Yet culpae nescia getreten 
ist. Zum Schutze nun fü1; et culpae nescia aJs den Ausdruck fÜr 
das U nschuldsbewusstsein der Garamanten beruft man si ch auf 
Ann. IV, 23. 3) Und zwar construiert man si ch den Beweisapparat 
so, dass man die Kriegs- und Raubzüge zum Privatunternehmen 
des Konigs, die Gesandtschaft nach Rom aber zu einem Acte 
des V olkes der Garamanten macht. Das .ware nun in J'ër schonstcln 
Ordnung; der Konig hat geraubt, das V olk bittet um V erzeihung 
und erklart sich, selbst unschuldig, bereit zur Genugthuung, um 
die Schuld des Konigs zu sühnen. Schwierigkeiten bereiteten 
Salinerius und seinen Nachfolgern nur die Worte missis levibu.(/ 

copù's ( c. 23); denn man mus ste do ch auf die· Frage gefasst sein, 
woher der Konig die Leute für seine Zwecke genommen habe. 

Man konnte auf den Gedanken kommen, dass dies am Ende 
doch ebenfalls Garamanten gewesen seien, was um so naher lage, 

1) Die Annalen des Tacitus kritisch beleuchtet. Halle, 1869, S. 104 f. 
2) Stud. crit. p. 14 7 sq. 
3) Er at illi ( Tacja1·inati) praedarurn receptor ac socius populandi rex 

Garamantum, non ut cum exercitu incederet, sed misais levibus copiis, quae ex 
longinquo in maius audiebantur. 

3 
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als es bekanntlich für ein barbarisches und raublustiges· Volk, 
wie es . die Gararnanten waren, kaum et~as Schoneres und 
Wünschenswerteres gibt ais B eute. Allein das mochte schlecht 
zu der nothwendigen Unschuld dieser Leute stimmen, und so 
lie.6 schon Salinerius den Konig die ihm personlich zur V erfügung 
stehende Leibwache oder seine Garden zu diesem Zwecke ver­
wenden: ,Li cet haec gens latrociniis infamis esset, nihilo minus 
ea in eius modi populationibus erat extra crirnen, quod eorum 
rex clam ceteros proprium satellitium Tacfarinati suppeditaverat". 
W undert man si ch schon über die Leistung des Scharfsinnes, 
der in den leves copiae das propriu.m satellitium des Konigs ent­
deckte sowie über die Kühnheit, clam cete1·os unterzulegen, an 
dem Tacitus vollig unschuldig ist, so befremdet es nicht weniger, 
dass Doderlein in diesen Streitkraften Soldner des Garamanten­
konigs erblicken konnte. Soldner bei diesen wilden und raub­
lustigen Wüstensohnen, die das Rauben besorgen sollten, das ist 
ein · so eigenthümlicher Einfall, dass man ihm unmoglich folgen 
kan~; denn man erwehrt sich doch kaum des Gedankens, d~ss 

die Garamanten, welche Tacitus mit ein paar Strichen so scharf 
zeichnet, 1

) derartige mercenarù', welche ihnen die Beutezüge, auf 
die sie sich selbst so gut verstanden, ersparen oder, besser gesagt, 
verkümmern sollten, vielleicht sammt dem edlen Hauptling zum 
Lande hinauszujagen Lust bekommen hatten. Viel Sorge bereiteten 
diese leves copiae Pfitzner. Zwar der Frage nach der Herkunft 
derselben geht er aus dem Wege, sucht aber die Unschuld der 
Garamanten dadurch sicher zu stellen, dass er in ihnen ,,nur 
einige wenige lei ch te Truppen" erblickt. 2) Es ist zuzugeben, dass 
für die Streiche eines Haufleins, das der Konig auf eigene Faust 
sandte, das V.olk sich nicht verantwortlich zu fühlen brauchte, 
und soweit ware alles in Ordnung, hatte nur Pfitzner die W orte 
"einige wenige" nicht ebenso in den Text hineingetragen, wie 
einst Salinerius clam ceteros unterlegte. In dies er Beziehung mochten 
sich nachtraglich Bedenken eingestellt hab en; denn in Pfitzners 

1) VgL Hist. IV, 50 nam populus Oeensis . . .. Garamantas exciverat, 
gentern indomitam et inter accolas latrociniis fecundam. 

li) Die Annalen d. Tac. u. s. w. S. 104. 
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Ausgabe vom J. 1884 1
) erfahren wir, leves copiae s~ien überhaupt 

keine leichten Truppen, sondern der Ausdruck bezeichne nur die 
Ger i n g fü g i g k e i t dies er Hilfe. Es wird aber nicht jedermann 
von dieser Behauptung sich haben überzeugen lassen, sondern 
mancher wird trotzdem hier wie Ann. il, 52 2) irregulare, fiiegende . 
Corps erkennen im Gegensatze zu einer mehr oder weniger 
regularen Feldarmee, die dazu bestimmt ist, in der Linie zu 
feehten. Der Relativsatz, 3) auf den sich Pfitzner beruft; beweist 
gar · nichts für eine geringe Zahl, sondern besagt nur, dass ~ie 

numerische Sta.rke solcher H01·den infolge der Entfernung über­
triehen und diese wohl auch in ihrer Bedeutung überschatzt 
wurden. Und zu einer ahnlichen Erkenntnis scheint Pfitzner selbst 
gekommen zu sein; denn in der zweiten, verbesserten Auflage 
kehrte er wieder zu der Aum1ssung "leichte Truppen" zm·ück, 
nicht mehr mit dem Epitheton ,einige wenige", sondern mit 
"einige". Es ist dies die au.f3erste Concession, um das Hauflein 
Leu te zu retten ; aber auch sie genügt nicht. Von einem Ausdrucke 
für ,einige" weiB der Text nichts, und der Ausdruck, so unschein.­
bar er ist, muss zurückgewiesen werden. Tacitus sagt nur, dass 

der Zuzug von Seite des Konigs ~ein regelrechtes Kriegsheer 
war; trotzdem abm~ konnten diese leichten Scharen, soweit es 
der kleine Krieg gestattete, relativ sogar stark gewesen sein ; jg, 
des Tacitus W orte gestatten sogar die Annahme, ~as& l'lolcher 
Horden zu gleicher Zeit mehrere über die Garamantengrenze 
ausschwa.rmten, und zwar mit viel mehr Recht, ais die des Salinerius 

Doderleins oder Pfitzners. 
Steht es mitbin schon bei der 1"'ruppenfrage misslich, wenn 

man sich nicht entschlieBen will, in denselben Contingente der 
Garamanten selbst zu erblicken, so ist dagegen noch ein anderer 
U rn stand wichtig, den keiner der Vertheidiger der Überlieferung 
et culpae nescia berübrt hat. Es wird von dem Garamantenkonig 
( c. 23) erzahlt ,e'rat illi praedœrum 'receptor ac socius populandi". 

1) V gl. die Anmerkungen zu c. 23 und c. 26. 
2) Divisus exercitus, ut Tacfarinas leclos vù·os et Romanum in modum 

armatos castris attineret, dùsciplinae et impm·iis suesce,·et, Mazippa levi cum copia 
incendia et caedes et terrorem r.-ircumferret. 

3 ) c. 23 quae ex longinquo in maius audiebantur. 

3* 
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Er raubte alsQ nicht bloB selbst mit, sondern er war auch für 
Tacfarinas ,Hehler der Beute", wie man geschmacklos genug 
übersetzt. E1·at 'receptm· praedarurn bedeutet, dass Tacfarinas das 
Garamantengebiet ais eine ~rt Operationsbasis benützte, von dem 
er ausfiel, und in das er sich zurückzog und seine Beute in 
Sicherheit brachte, als ein Gebiet, das ihm den Rücken deckte. 
W em das nicht einleuchten soli te, der lese Ann. III, 7 4 ex qùis 
Cornelius Scipio ·legatus praefuit1 qua praedatio in Leptitanos et 
suffugia Garamantum. Da nun die Beute in der Regel weniger 
aus Gold und Silber ais aus Herden, Menschen , Waren und 
Früchten bestanden haben wird, Dingen, die sich nicht unauf­
fallig transportieren lassen, da fern er das Einrücken der Scharen 
des Tacfarinas in ihr Gebiet den Garamanten kaum verborgen 
bleiben konnte, so gehort ein starker Muth dazu, für das Un­
schuldsbewusstsein eines Stammes einzutreten, den man ohne 
weiters auf eigene Faust, vielleicht sogar gegen den Willen seines 
Fürsten, mit Rom in V erhandlungen treten lasst, und der mi thin 
wohl auch diesem gegenüber sich stark genug batte fühlen 
müssen, solche Grenzüberschreitungen nicht zu dulden und ab­
zuwehren, der mindestens den Versuch dazu machen musste, 
wollte er spater seine Unschuld glaubwürdig erscbeinen lassen; 
für Tacfarinas aber ware eine feindselige oder auch nur ab­
lehnende Haltung der Garamanten allein schon bedenklich ge­
wesen und batte die Grenze derselben ais Rückzugslinie für ibn 

. wertlos gemacht. Es soU aber diese Stelle nocb dazu dien en, auch 
eme andere Annahme auf ihr Nichts zurückzuführen. 

Es wirkt überhaupt fast erheiternd, weil man geradezu an 
eine Art freiesten Verfassungsstaates bei den Garamanten denken 
konnte, wenn Salinerius betont ,,legati Gm·amantum) non legati 
regis Gœramantum" und dann also fortfahrt: ,Potuit itaque rex 
gente non consulta latrociniis operam dedisse; at illa nescia 
culpae dicitur, quod suo consens!! id factum non si t". Und dies 
wiederholt Pfitzner mit den W orten : ,Es wird ausdrücklich 
gesagt, d.ass die Gesandten v' on dem unsehuldigen V olke, nicht, 
dass sie von dem schuldigen Konige geschickt worden waren". 1) 

1) Die Annalen d. Tac. a. a. O. - In der Ausgabe vom J . 1884 fehlt eine 
diesbezüg-licbe Bemerkung; dagegen heiflt es in der zweiten Auflage · , Man zog 
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Hier ist es auffallend, wie man sich an die W orte Garamantum 

legati klammert; ja, Pfitzner fühlte sich veranlasst, darauf auf­
merksam zu machen, dass der Erklarer ebensowenig als der 
Historiker die Thatsachen andern dürfe. 1

) Allerdings konnte er 
im J. 1869 nicht wissen, dass diese seine W arnung im J. 1885 
auch auf die Historiker auszudehnen sein würde. Kein Geringerer 
namlich als Mommsen selbst begieng denselben Fehler, vor 
welchem Pfitzner die Erklarer warnt. Er sagt: 2) "Dass der Krieg 
gegen Tacfarinas unter Tiberius sich auch über diese Landschaft 
( das Garamantengebiet) erstreckte, wird weiterhin gesagt werden. 
Nach dessen Beendigung sandte der K o nig der Garamanten 
Abgeordnete nach Rom, um Verzeihung für seine Theilnahme 
zu erwirken" . Ohne Zweifel kannte Mommsen die Geschichte 
dieser Stelle ebenso gut, wie nur irgend ein Erklarer, und vielleicht 
war ibm selbst Pfitzners W arnung nicht unbekannt. W enn er 
nun trotzdem von Abgesandten des Konigs und nicht von solchen 
des Volkes spricbt, so batte er sicbe1: seine guten Gründe dafür. 8

) 

Obne nun auch im entferntesten den Gedankengang des gro13en 

Meisters ergründen zu wollen, glaube ich mir doch selbst einiges 
zurecbt legen zu k onnen. Vor al_lem ist es unerhort, dass ein 
von einem Fürsten regiertes Volk über den Kopf desselben hinweg 
durch Gesandte verhandelt. Der Fürst müsste todt oder vertrieben 
sein oder das Volk sich in Aufruhr gegen denReU,>P.n- befinden, 
wenn eine solche Annahme nur einigen Anspruch auf Zulassigkeit 

das ganze Volk zur Rechenschaft; nun erst dnrchschaute es die Gro.ae der 
Gefahr (perculsa) und suchte sich durch die Gesandtschaft zu rechtfertigen". 
Man sieht hieraus, dass Pfitzner hinsichtlich der Gesandtschaft. seine Anschanung 
nicht geandert hat. Dass perc·ulsa seinen Grund darin hat, dass man von Rom 
a us das Volk zur R9chenschaft zog, ist neu; Pfitzner hatte nur nachweisen 
sollen, wo das zu lesen ist. Einstweilen wollen wir annehmen, dass den Gara­
manten lediglich deshalb der Schrecken in die Glieder gefahren sei, weil der 
Mann , von dem man hoffen mochte, er werde der Romerherrschaft in Afrika 
ein Ende bereiten - einen afrikanischen Arminius nennt ihn Mommsen - ge­
fallen und es mithin mit dieser Ho:ffnung zu Eude war. 

1) Ebend. 
2) R. G. V. 631. 
8

) Welche Stellung Mommsen der Überlieferung et culpae nescia gegen­
über einnimmt, scheint mir auf Grund der angefübrten Stelle nicht zweifelbaft 
Zll sein. 
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hab en soli te ; für keine; dies er V oraussetzungen findet sich der 
geringste Anhalt, und so konnte denn eine solche Gesandtschaft, 
wenn sie wirklich gegen das Wissen oder den Willen des Konigs 
abgegangen war, in Rom kein Gehor finden. In einem despotisch 

regierten Staate, und das wird wohl auf die Garamenten passen, 
ist der Staat der Herrscher, und mit ibm allein kann ein anderer 
Staat verhandeln. Hatte man sich aber trotzdem in Rom mit 
einer Gesandtschaft sol cher Qualitat eingelassen, so hatten V er­
handlungen wohl nur auf Grund gewisser Bürgschaften stattfinden 
konnen, zu denen wahrscheinlich in erster Linie die Auslieferung 
des schuldigen Konigs gehort batte, eine Forderung, welche die 
Garamanten nicht gut hatten verweigern konnen, und die Tacitus 
kaum mit Stillschweigen übergangen hatte. So lange aber der 
Konig fortherrschte und au.Berhalb der Verhaudlungen stand, 
hatten dieselben keinen W ert, und Roms Würde konnte es nicht 
zulassen, in dieselben einzugehen. 

Aber es hei.Bt Gœramantum und nicht 'regis Gœramantum 

legat'î! Nie, behaupte ich, ware es einem Erklarer beigekommen, 
auf Abgesandte des Garamantenstammes im Gegensatze zu solchen 
des Konigs zu verfallen, batte nicht das Bedürfnis, die Über­
lieferung um jeden Preis zu halten, es vortheilhaft erscheinen 
lassen, diese Entdeckung zu machen. Man nennt das Lan·d, das 
Volk und meint unter Umstanden den, in dem sich die Macht 
des Landes oder des Volkes concentriert, und wenn es Nep. 
Pel. 4, 5 hei.l3t "legatus in Persas est profectus", so wird es niemand 
einfallen, an einen Abgesandten an das Volk der Perser zu denken. 

W er wei.l3 jedoch, ob sol che Gründe verfangen, und ob 
nicht doch in diesem Falle Clas Bedürfnis nach wortlicher Über­
setzung und Auffassung den Sieg davqntrage, so dass die in 
unseren erklarenden Schulausgaben jetzt vorhen-schende Lesart 
und ibre Erklarung bestehen bleiben. In diesern Falle bliebe nur 
übrig, dem 'Vunsche Ausdruck zu geben, dass man auch ander­
warts bei ahnlichen Ste lien ebenso gewissen haft verfahre. Erhlickt 
man Ann. IV,. 23, weil daselbst' nur von dem Konige der Gara­
manten, nicht von dem Volke die Rede ist, nur in dem Konige 
den Schuldigen, so ist es Pflicht der Consequenz, dass man III, 74 
nicht nach anderen Grundsatzen verfahre; dort aber wird mit 
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den W orten suffugia Gœramantum genau dasselbe von den Gara­
manten gesagt, was IV, 23 von ihrem Konig, und wer hier · es 
nur mit der Schuld des Konigs zu thun haben will, der mtiss 
diesen dort aus dem Spicle lassen und sich an die Garamanten 
halten. Das Ergebnis eines solchen Vorgehens aber braucht· dem 
Leser nicht erst dargelegt zu werden. 

So viel über den sachlichen W ert der zur Stütze von ·et 

culpae nescia vorgebrachten Grün de. Die W orte sind aber den 
Sinn vorausgesetzt, den man ihnen unterlegt, auch sprachlich 
mehr als bedenklich. Man übersetzt ,und 1) sich keiner Schuld 
bewusst". 2

) Nun hei.Bt nescire ,nichts wissen, kein Bewusstsein 
von der Existenz, von dem Wesen einer Sache ha ben" weil man 
von ihr nichts gehort, gelernt, über sie nicht nachgedacht hat, 
kurz, weil man keine Kenntnis von ihr hat, und nescius cuipae 

ist derjenige, welcher von der (von einer) Schuld nichts wei.B, von 
ihr nicht unterrichtet ist, von ihr nichts ahnt, mit ihr unbekannt 
ist, nicht aber de~jenige, der von ihr zwar wei.B, sich aber von 
ihr frei fühlt. 3

) Dies bestatigen die Stellen. · Hab en aber die 
W orte ,et (set) culpae ne~cia" diese Bedeutung, so lie.Be sich die 
Absendung einer G:esandtschaft nach Rom zwar immer noch aus 
dem Schrecken über den Tod des Tacfarinas erklaren, sowie · aus 
dem Wunsche, sich unter den geanderten Verhaltnissen mit Rom 
beizeiten auf guten Fu.B zu stellen, nimmer aber wird ü:ian einen 
vernünftigen Grund für ad satisfaciendum popu.lo Romano aû.ffinden 
konnen, wenn man nicht mit Pfitzner zu der unerweisbaren 
Annahme greift, dass von Rom an die Garamanten bereits eine 
Art Ultimatum ergangen war. 

Aus allen diesen Erwagungen ergibt sich mir folgendes.: 
Entweder man behalt die Überlieferung bei und muthet damit 
dem Tacitus eine Gedankenlosigkeit zu, oder man greift nach 

1) ,aber" nach Halm und Andresen. 
2) Gerber et Greef, Lex. Tac., p. 936. 
8

) Dieser Ansicht scbeint. auch Pfitzner zu sein. Zwar aus den W orten 
,sie wussten nicbts von einar ibnen zum Vorwurf gemachten Betheiligung am 
Kriege" (vgl. die ,Annalen u. s. w.") geht das nicht so unzweideutig hervor; 
dagegen gestatten die Worte der zweiten Aufl. , dass ihr Konig dem T~cfarinas 
einige leichte Truppen geschickt batte, war ohne ihr Wissen geschehen" keinen 
Zweifel. 



eiuer Anderung, wie sie vou Lipsius (et culpae conscia), J. Gronov 
(et culpae non nescia), Ryckius (nec culpae nescia), Nipperdey (et 
culpae socia) vorliegen. Ich gebe mit Bezzenberger und Heraeus 
unbedingt der Anderung von J. Gronov den V orzug und zwar 
aus den von Heraeus angeführten Gründen. 

IV, 32 f. Zu den Worten libero egressu bemerkt Draeger: 
"(Gegensatz; in a?·to) ohne Einschrankung, d. h. ohne 
dass ihnen durch den Stoff Schranken gesetzt 
waren", und ahnlich Pfitzner: "Den früheren Historikern war 
durch den Stoff keine Schranke gesetzt, er lag ihnen reichlich 
und groBariig v or; dagegen j etzt in m·to, denn es gibt keine Thaten 
zu berichten, hochstens maestae urbis 1·es" .1) Tacitus sagt von 
seiner Thatigkeit ais der eines Geschichtschreibers nobis in arta 
et inglorius labo1·. Es ist mm zu erwagen, dass beide Pradicate 
in arto sowie inglm·ius den Gegensatz bilden konnen zn dem, 
was er früher von den alteren Geschichtschreibern hinsichtlich 
ihres Stoffes gesagt batte, ohne Rücksichtsnahme auf libe1·o egres.Yu. 

Dort eine ganze Serie von Erscheinungen im staatlichen Leben 
nach au.l3en wie nach innen, die einen Sto:ff boten, der des Ruhmes 
oder wenigstens der groBen Seiten nicht entbehrte; hier ein 
schla:ffer oder wenig gestorter Friede, düstere V erhaltnisse in der 
Hauptstadt, ein Staatsoberhaupt, das für die Vergro.f3erung und 
den Ruhm des Reich es einzutreten keine N eigung batte, Er­
scheinungen, die keine rühmliche Seite haben und bei deren 
Darstellung auch nicht viel Ruhm abfallt. 

Es ist ferner, die von den Erklarern für libero egressn an­
genommene Bedeutung vorausgesetzt, misslich, in dem Ausdrucke 
in arto lediglich den Gegensatz zu jenen Worten zu erblicken, 
weil der Stoff immerhin beschrankt sein kann, ohne dass des­
halb die freie Bewegung auf dem beschrankten Gebiete gehemmt 
zu sein braucht. In arto esse kann ja in zweifacher Hinsicht statt­
finden, hinsichtlich der QuantitaL und Qualitat des Sto:ffes sow1e 
hinsichtlich der Freiheit in der Behandlung desselben. 

1
) Eigenthümlich Nipperdey: "Sie hatten ein fraies und ausgedehntes Feld 

für die Bethatigung ihrer stilistischen Kunst. Wir sagen rn i t frei e rn Au f­
I$ ch wu n g". Der letzte Satz ist von Andres en beseitigt. 
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Ebenso aber muss man zugeben, dass die Arbeit jenes 
Historikers den hochsten Anspruch auf Anerkennung und Lob 1) 

verdient, der die Erscheinungen und Thatsachen in ibrer Gesammt­
heit und vollen Bedeutung nicht nur zu erfassen versteht, sondern 
sie auch ohne Rücksicht auf Einzelne sowie auf Gesammtheiten 
in ihrem w~hren Werte und in ihrer vollen Bedeutung am wür­
digsten darstellt. Mit vollem Rechte konnte mithin Tacitus seine 
Arbeit auch in dem Sinne mit inglorius bezeichnen, dass er sagen 
wollte, ibm bringe seine Thatigkeit wenig oder keine Ehre, weil 
er im Gegensatze zu den Geschichtschreibern der alteren Zeit 
in der freien Bewegung innerhalb des gebotenen Stoffes gebemmt 
sei, weil ihm der liber eg'ressus j en er feble. In diesem Falle aber 
würde inglorius auch zu libero egressu in Beziehung stehen. 

Dass nun Tacitus dies wirklich gemeint habe, dies scheint 
mir aus den Worten ,turn quod cet" hervorzugehen. Es · ist abe1; 
hier nothig, die Ansichten zweier Gelehrten naber in Betracht 
zu ziehen. J oh. Müller 2) sieht durch ingentia illi bella ... incuriosus 
erat einer- sowie durch t-u.rn quod cet. andererseits den Satz ·be­
gründet sed nemo annales nost1·os curn scr·iptU'ra eorum contenderit) 
qui veteres populi Romani res composuere) P:fitzner 3

) dagegen in 
den W orten immota quippe . . . incuriosus erat und in dem mit 
turn quod beginnenden Gedanken die Gründe für ingentia illi 
bella ... inglorius labo1·. Andresen stellt sich auf Mii.llcrs Seite. 

Nach Müller also gabe es nach Tacitus für die hoheren 
Leistungen der alteren romischen Gescbichtschreiber zwei Ursachen 
und diese -yvaren, 1. Die GroBartigkeit und Fülle des Stoffes, 2. der 
Mangel an abfalliger Kritik und Anfeindung, das V orhandensein 
eines objectiv urtbeilenden Publicums. Ist mm der zweite Punkt für 
den Beurtheiler der beiden Perioden wirklich ein solcber Grund, 
wie Müller will? W ohlwollende Kritik ist nicht immer ein Zeichen 
für die V ortrefflichkeit eines W erkes, übelwollende nicht immer 
ein Beweis für dessen Mangelhaftigkeit, und auch hier wird oft 
der Satz Anwendung :finden: Nicht die schlechtesten Früchte sind 
es, an denen die W espen nagen. Abwesenheit von V erkleinerern, 

1) Vgl. inglorius. 
2

) Beitrage u. s. w. Ill, S. 46 ff. 
3) Annalen 2 IV, 33 zu tum quod. 
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Widersachern, Gefahren kann durchaus nicht in , derselben Weise 
als Grund für die hoheren Leistungen der alteren Geschicht­
schreibung hingestellt werden, wie dié Fülle und ~roBartigkeit 
des zur V erfügung stehenden Stoffes ; denn j ene werden nur für 
solche Hemmnisse, die sich um sie kümmern und sie fürchten; 
ja, es lasst sich behaupten, dass jener Historiker GroBeres leistet 
und groBer ist, der trotz den genannten Hindernissen so schreibt, 
als ob dieselben nicht vorhanden waren. Abgesehen aber von 
solchen Erwagungen ist es klar, dass 'alles, was den Geschicht­
schreibern der alteren Zeit günstiger war, in den W orten enthalten 
ist , ingentia illi bella . .. mernorabant". Die V erhaltnisse sein er Zeit 

deutet Tacitus an mit den Worten ,nob·is in arto et inglorius labor"; 

diese Behauptung aber will doch wohl auch begründet sein. Dass 
für eine Sei te von in arto et inglorium esse die nachstfolgenden W orte 
eine solche Begründung enthalten_~ liegt auf der Hand; mit turn 
quod .. . eœtule'ris aber wird nichts anderes constatiert als die Ab­
wesenheit eines in arto et ingloriurn esse im speciellen Sinne der 

beschra'nkt en misslichen Lage, welche durch Missgunst, Anfein­
dung u. s. w. geschaffen wird, in der früheren und natürlich das 
V orhandensein derselben zu seiner Zeit. 

Das ist es, was mich bestirnmt, P:fi.tzner zuzustimmen, so dass 
auch ich in dem mit tum quod beginnenden Gedanken die F'ort­
setzung der Begründung des Satzes , nobis in arto et inglo1·ùis labm·" 

erblicke, die mit imrnotft quippe begonnen, durch eine Digression 
unterbrochen, mit turn quod wieder aufgenommen wird und hier 
auf eine Art gegensatzlichen V erhaltnisses zu libera egressu hin­
weist, auf die Missgunst, Anfeindung und, was unschwer zwischen 
den Zeilen zu les en ist, die hieraus si ch ergebenden U nannehm­
lichkeiten und Gefahren, welche oft rathen, ein Blatt vor den 
Mund zu nehmen, wodurch aber eben auch der Wert der Dar­
stellung selbst verliert. 1) 

N ach dem Gesagten also scheint es mir, dass si ch nicht 
lediglich in arto7 sondern in arto et inglorius auf libe'ro egressu 

.beziehe; dass ferner diese Pradicate selbst eine doppelte Beziehung 

1) Dass Tacitus in solchen Verhaltnissen ein Hemmnis für die Thatigkeit 
eines Geschichtschreibers erblickte und auf dieselben Rücksicht nehmen zu müssen 
glauQte, das war seine Sache, und w!r wollen hierüber nicht mit ibm rechten. 
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hab en: dort Fülle und Gro13artigkeit des Stoffes, hier Beschrankung 
und Unbedeutendheit; dann, mit Rücksicht auf libero egressu) 

dort Freiheit der Bewegung, d. i. des W ortes, welche der vollen 
Entfaltung der Begabung sowie einer erschopfenden und objectiven 
· Darstellung forderlich ist, hier die angedeuteten Îiindernisse für 
den Schriftsteller, welche geeignet sind, den W ert sein er Thatigkeit, 
den diesel be un ter sonst ungünstigen V erhaltnissen no ch hab en 
konnte, herabzudrücken. 

IV, 33. Die Überlieferung lautet delecta eœ iis et consciata 

'rei publicae forma. Für das unverstandliche consciata liest man 
seit Ernesti allgemein consociata) und der Sinn der Stelle soli sein 
,eine aus diesen Elementen (Demokratie, Aristokratie, Monarchie) 
mit A us wahl zusammengesetzte Staatsform" Georges. 

Gehen wir zunachst auf den Gedanken ein, den diese Über­
setzung zum Ausdruck bringt, und sehen wir uns das V erfahren · 
an, durch das er erreicht wird. Man zieht eœ iis zu consociata, 

wahrend nach dem Texte diese W orte so klar und unzweifelhaft 
in erster Linie zu delecta gehoren, dass diese Thatsache, abge­
sehen von der Frage, ob sie überhaupt zu consociata zu ziehen 
seien, keine Interpretationskunst zu beseitigen vermag. Wir müssen, 
wenn wir schon eine consociata ex ·iis rei publicae for-ma zugeben 
sollen, doch auf Grund des Textes zunachst eine delecta eœ iis 

rei publicae jO'I·ma in Anspruch nehmen; dann aber ko:g.nP.n diesQ 
Worte gar nichts anderes hei13en ais "eine durch . Auswahl aus 
diesen Elementen hergestellte (zusammengesetzte, geschaffene) 
Staatsform, wie z. B. Sall. Jug. 46 funditorum et sagittariorum 

delecta manus nur bedeuten kann ,eine dm·ch Auswahl formierte, 
gebildete Abtheilung von Schleuderern und Bogenschützen". Der 
Begriff also, zu dem bei der gegenwartigen Lesart consociata 

kommt, ist schon durch delecta gegeben, und consociata wird zu 
einem ziemlich mü13igen Zusatze. Das ist aber vielleicht das 
weniger Storende; denn prüft man die Sache eingehend, so muss 
sich auch bei consociata rücksichtlich seiner Bedeutung ein 
Resultat ergeben, das seine Aufnahme unmoglich macht~ Ernesti 
sagt: , Consociare est coniungere, quocum verbo saepe iungit Cicero . 
ita. fit res publica, quae constat e trium formarum bonis delectis 
et in unum consoc.iatis et coniunctis". Welches Kunstgriffes sich 
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hier Ernesti bediente, werden wir gleich sehen. Consociare be­
deutet ,eine Person oder Sache mit einer arrderen zusammen­
bringen, zusammengesellen, vereinigen, verbinden, coniungere (sc. 
societate )", wi~ Ernes ti sagt. Aber es gehoren, soll dies es V erbum 
Anwendung finden konnen, stets, wie das selbstverstandlich ist, 
mindestens zwei Personen oder Sachen dazu; die Constructionen 
lehren die Worterbücher. Sind aber nicht zwei solche Objecte 
vorhanden, so ergibt das eine oder andere sich aus dem Zusammen­

hange. 1) 

Welches ist nun in unserer Stelle, Ernestis Lesart voraus­
gesetzt, dieser zweite Gegenstand, mit dem das consociare rei 
publicae formam stattfindet, oder was muss man sich ais solchen 
denken ? Ich vermag auf diese Fragen keine Antwort zu geben, 
und anderen wird es nicht besser ergehen. Ernestis Klmstgri:ff 
bestand eben darin, dass er delecta ex iis et consociata rei publicae 

forma fallen lie.l3 und dafür mit trium forrrwrum bona delecta et 

in unum consociata et coniuncta operierte. Dagegen lasst sich aller-
dings nichts einwenden, dass man sagen kann ,bona consociantu1·". 

W enn mau aber Ernesti verhalten batte, anstatt sich die Stelle 
zu einem delecta ex iù bona et consociata ad rei publicae formam 

zurechtzulegen, hübsch bei der Sache zu bleiben und zu erklaren 
consociata 'rei pubb.'cae forma = (societate) coniuncta 1·ei publicae forma 

bedeute hier, was eben allein nur moglich ist, composita 1·ei publi­

cae fo'l"ma, so würde er selbst wohl stutzig geworden sein. Ernestis 
Conjectur, dm·ch ihre Einfachheit so bestechend, bat sich seither 
die W elt erobert, ist aber meines Eracbtens aus den angeführten 
Gründen vollig unhaltbar. Da haben Beroaldus mit constituta und 
J. Gronov mit concinnata dem Texte viel mehr VersUtndnis ent­
gegengebracht und, mag man ihre Besserungen auch abweisen, 
wenigstens keine sprachlichen Unmoglicbkeiten geschaffen. 

Der Überlieferung ebenso nahe, wie consociata) liegt conscita. 2) 

Conscisce're ,zum formlichen Beschluss erheben, durch formlichen 

1) Vgl. Tac. Ann. XIII, 23, XlV, 4, XIV, 58. 
2) Die V orausnahme des a na ch i erkUirt sich ebenso, wie emitio Ann. VI, 

23 (17) oder hortantea exitia VI, 35 (29) für empl'io und hortante Sextia; vgl. Her. 
Stud. cr. p. 46 sq. Zu erwahnen ware noch, dass Liv. IX, 26,7 Calo.vioa, Ovium 
Novium.que, priuaquam nominarentu1· apud dictatorem, mo1·s haud dubie ab ipaia 
conacita iudicio aubtraxit nach Drakenborch Voss. 1 für cO'TUicita ,conscia" hat. 
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Beschluss anordnen" passt vortrefflich in den Zusammenhang, 
und als technischen Ausdruck im Staatsleben belegen es die 
Worterbücher. In solcher Gestalt bedeutet dann die Stelle ganz 
vernünftig :" Eine durch Auswahl aus diesen Elementen geschaffene 
und durch formlichen Beschluss ( d. i. gesetzHch) eingeführte 
Staatsform. 

IV, 33. Igitur ut olim plebe valida) vel cum pat1·es pollerent, 
noscenda vulgi natura et quibus mod~s tempe1·anter haberetur) sena­

tusque et optimatium ingenia qui maœime pe1·didice1·ant, callidi tem­

porum et sapientes credebantur) sic . . . In der Auffassung der 
W orte ,quibus modis tem.perantm· habm·etur" folgt die Mehrzahl 
der Erkhtrer und Übersetzer dem Vorgange Freinsheims 1) und 
Ernestis, und man übersetzt, wie z. 'B. Ritter ,mit den Mitteln, 
ihn (den gro.B en Haufen) mit der gehorigen Ma13igung zu leiten". 
Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, dass die W orte noscenda · 
vulgi natU'ra auf V erhaltnisse gehen, die mit plebe valida bezeichnet 
sind, und dass senatusque et optimatium ingenia qui maœime per­

didicerant) callidi temporum et sapientes credebantnr sich beziehen 
auf cum patres pollerent. Die W orte , quibtts mo dis ternpe1·ante1· 
habm·et'll?'" sind aber mit noscenda vulgi natw·a durch et verbunden, 
und es ist meines Erachtens keine andere Erklarung moglich 
ais et noscendum) quibus modis cet. Übersetzt man nun diese Worte 
im Sinne Freinsheims, wie Ritter oder wie Stahr, 2) ~o wird damit 
auf ein aristokratisches Regiment Bezug genommen, was bei der 
V erbindung mit noscenda · vulgi natu1·a und der Beziehung dies er 

W orte auf plebe valida kaum angeht. 
Tempe1·are heiBt in transitiver Bedeutung ,in die rechte 

Mischung bringen, gemaBigt mach en". Diesel be Bedeutung müssen 
auch temperans und temperantm· haben konnen, selbst wenn sich 
dafür keine Belege finden. Dann würde tempe1·ante1· habere aliquid 

hei13en ,etwas auf eine in die rechte Mischung bringende W eise 
behandeln, etwas maBigen" und eine rn tempera1·e aUquid synonym 

1) Temperanler habetur vulg'IU, cum ita regitur, ut neque iniuriis exa­
cerbetur neque adulationibus a ut nimia libertate lasciviat". 

2 ) Tac. Geschiohte der Regierung der Kaiser Tiberius, Claudius und 
Nero . Berlin, 1871: ,Wie es ... darauf ankam, die eigenthümliche Natur des 
gemeinen Mannes zu kennen, und wie man ihn maBvoll leiten konne". 
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sein; qttibus modis tempe1·anter habe'retur aber würde bedeuten 
,durch welche Mittel sie (die groBe Masse) in den Schranken 
der MaBigung erhalten würde". In die sem Sinne scheinen mir 
auch Botticher und Roth das Richtige getroffen zu haben. 

IV, 37. In den Worten et vanescet Augusti honor) si promiscis 
aduZatiom'bus vulgatur halte ich promiscis aduZationibus für den 
Dativ: , Und die . Ehrenbezeugung für Augustus wird ihre Bedeu­
tung verlieren, wenn sie zum Zwecke unterschiedsloser Schmei­
chelei, um unterschiedslos zu schmeicheln, allgemein wird". 

IV, 42. Nam postulato Votieno ob contumelias in Caesœrem 
dictas) testis AemiZius) e militaribus virris) dum studio probandi 

cuncta 'refert et) q?.tamquam inte1· obst·J·epentes) magna adseveratione 

nititur) audivit Tibe1·ius p1·obra) quis per occuZtum Zacerabatur) 

adeoque perculsus est) ut se vel statim vel in cogm:tione purgaturum 
.clamitœret precibusque proximorum) ad1.tlatione omnium aegre com­

poneret animum. Zu inter obst?·epentes berner kt Pfitzner: ,Die 
Senatoren suchten durch Gera.usch und unwillige AuBerungen 
(vgl. Vl, 24) zu verhindern, dass Tiberius solches alles bore, 
aber Amilius erhob in seinern Zeugeneifer seine Stimme desto 
lauter". Die W orte magnet adseve1·atione soli en also, wenn ich die 
Sache recht verstehe, lediglich von den Stirnmitteln gelten. Es 
liegt aber in adsevm·atione doch kein anderer Begriff ais in ad­
severare, so dass das W ort den Ernst, die Zuversicht, die Festigkeit 
bezeichnet, mit der Amilius bei seiner Aussage verharrte, wobei 
allerdings eine Steigerung der Stimme stattfinden konnte aber 
nicht musste. An ein Überbieten des larmend geauBerten Un­
willens durch die eigene Stimme ist mithin kaum zu denken, 
und die Stelle scheint nichts weiter zu enthalten als ,denn wahrend 
der Militar Amilius im Eifer der Beweisführung alles heraus­
redete und trotz dem lauten Entrüstungsstu~me mit groBer Festig­
keit auf sein er Aussage verharrte u. s. w." Über quis pe1· occul­

tum lacerabatur enthalten Draeger und Pfitzner das Richtige. 
Misslich steht es noch immer mit der Erklarung der W orte 

,se veZ statim veZ in cognitione purgaturum". Nipperdey-Andresen 
bemerken: ,Die A us sage des Amilius war gemacht, bevor die 
Anklage angenommen war, postuZato reo) nondum recepto") und 
ahnlich Draeger: ,lm Verlaufe der Untersuchung; diese war 
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also no ch nicht vollig eingeleitet". Wir hab en es aber do ch mit 
einem regelrnaBigen Zeugenverhor zu thun, und une1·hort ware 
ein solcher Act vor der Annahme einer Anklage. Das Zeugen­
verhor bildete einen Bestandtheil des V erfahrens in iudicio. Auf 
postulato Votieno kann man si ch nicht stützen; denn postulare 

sowie postulatio haben bei früheren und spateren, bei juristischen 
und nicht juristischen Schriftstellern auch die weitere Bedeutung 
,anklagen" ,Anklage" schlechtweg. 1) Dazu kommt, dass, wie 
P:fitzner berner kt, der Pro cess des V ùtie~us no ch in derselben 
Sitzung beendet wurde. Unmittelbar nach dem Berichte von der 
Zeugenaussage und dem Zwischenfalle mit Tiberius folgt der von 
der V erurtheilung des V otienus, und es lasst sich, was do ch 
dringend geboten ware, auch ni~ht ein Moment dafür anführen, 
dass diese zu einer anderen Zeit, in einer anderen Sitzung erfolgt 
sei. lm weiteren aber ist auch P:fitzner im Irrthum, wenn er an­
nimmt, cognitio bezeichne hier unser ,Erkenntnis" im Sinne der 
Urtheilsfallung. 2) Cognitio heiBt jede richterliche Untersuchung 
sowobl eines Magistrats als der Richter oder einer Behorde,3) und 
Pfitzner batte für die vop ihm angenommene Bedeutung Belege 
beibringen sollen ; und selbst in diesem Falle batte er noch 
immer gut gethan, . den Versuch zu einer Aufhellung des Um­
standes zu machen, dass Tiberius, wenn seine Rechtfertigung 
nicbt augenblicklicb stattfinden sollte, gerade die Zeit der Urtheils­
fallung für dieselbe als passend erachtet babe, dtt ·die- tJrsache 

nicht für jedf>rmann leicht . herauszufinden ist. 
Man scheint sich nicht entschlieBen zu konnen, mit der 

Anschauung zu brechen, cognitio müsse von dem Processe des 
Votienus ve1·standen werden, trotzdem Walther seinerzeit das 
Richtige gesehen bat, wenn er bemerkte: ,Rectius alii cognitionern 

interpretantur iudicium de bac ipsa re instituendum . promittebat 
Caesar se causam esse dicturum coram senatu vel iis, quos senatus 
ad id iudicium delegasset". Nichts ist einleuchtender als die se 

1) Zumpt, Der Criminalprocess der romischen Republik. Leipzig, 1871, 
s. 133. . 

2) In der ersten Auflage ist diese Ansicht vermuthungsweise , in der 
zweiten mit Bestimmtheit hingestellt. 

8) z. B. des Senates ; vgl. Plin. ep. II, 11; Quint. III, 10, 1, VII, 2, 10. 
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W orte und die Stelle in der einfachsten und befriedigendsten 
W eise erklart. Es wird daher nicht schaden, die~elben gegenüber 
der noch immer das F eld behauptenden Erklarung Ernestis 1

) 

wieder an das Licht gezogen zu haben. Auch besorge ich nicht, 
dass man Stichhaltiges gegen sie wird vorbringen konnen. Erstens 

namlich nothigt durchaus nichts, in cognitione vom Processe des 
V otienus zu verstehen; th ut man es aber dennoch, so gerath 
man zweitens in unlosbare Schwierigkeiten. Das scheint man 
neuestens weniger zu .fühlen, war aber gewiss schon Freinsheim 
klar ; denn was hatte den gewiss s ~harfsinnigen Mann sonst zur 
Conjectur in cont?:one getrieben? Eines ist gewiss: Tiberius erklarte, 
er wolle sich entweder augenblicklich oder spater rechtfertigen. 
Nun liegt es in der Natur des lVIenschen, Anwürfen und Beschuldi­
gungen, die ibm ins Gesicht gesagt werden, sofort entgegenzu­
treten, und dies umsomehr, j e schwerer dieselben sind und j e 
mehr er durch sie in Aufregung versetzt worden ist. Dass die­
selben aber in die sem Falle schwer er und verletzender N atur 
gewesen seien, geht aus der Aufregung hervor, in welche Tiberius 

geratheù war; denn von dies er zeugt die Stelle selbst, und es 
war, wenn wir anders Sueton 2) glauben dürfen, sonst nicht des 
Tiberius Art, bei solchen Gelegenheiten sich derart zu benehmen . 
Dazu kommt, dass jede Rechtfertigung um so wirksamer ist, j e 
schneller sie erfolgt, desto mehr an Bedeutung verliert, jP- weiter 
sie hinausgeschoben wh·d. Von solchen Gesichtspunkten aus 
musste Tiberius, wollte er sich überhaupt vertheidigen, sofort 

sprechen, und nichts hinderte ihn, dieses zu thun. Wenn er es 
nun doch nicht that, vielmehr die Alternative stellte vel statirn 

vel in cognitione) so hat dies nur dann einen Sinn, wenn in cog­

nitione se purga1·e an Bedeutung statim se p U'rga're noch übertrifft, 
und dies ist unstreitig der FaU, wenn Tiberius mit in cognitione 

sagen wollte, er verlange einen Anklager und wolle sich ais 
reus in gerichtlicher Untersuchung, in einer gerichtlichen Ver­

handlung rechtfertigen. Es war dies das Hochste, was Tiberius 

1) ,H. e., ni fallor, vel statim alt edito testimonio Aemilii, vel post, ubi 
de istis rebus cognitio, disceptatio futur a esset". Von diesen W orten Ernestis 
scheint disceptatio auf Pfitzner bestimmend eingewirkt zu haben. 

2) Tib. 28. 
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bieten konnte, und es gabe dieser Vorschlag keine üble Vor­
stellung von sein er Selbstlosigkeit; auch ware derselbe nicht so 
ohne weiters unwahrscheinlich , wetm man auf das Rücksicht 
nehmen darf, was Sueton 1) berichtet. 

Diejenigen aber, welche zu einer solchen Rlicksichtsnahme 
nicht geneigt sind und in Tiberius mehr oder weniger einen ver­
schlagenen und arglistigen Bosewicht erblicken, brauchen sich_ 

deshalb in ihrer Anschauung durch solche Auffassung von in 

cognitione nicht stüren zu lassen ; denn es steht ihnen die Aunahme 
frei, Tiberius habe mit beiden Vorschla.gen, der augenblicklichen, 
freien Vertheidigung im Seuate oder der spatereu und gezwungenen 

vor Gericht, nichts anderes beabsiehtigt, als dem Senate eine 

Falle zu legen; dies er ::lb er habe in richtiger 'Vürdigung der 
Gefahrlichkeit des einen wie des anderen Vorschlages beide 
abgewendet p'recibus pr~œimo1"um, adulat-ione omnium. 

IV, 57. Inter qnrœ diu meditato p1·olatoque sa,epitts consUio 
tandem Caesa,r in Campaniam., specie dedicandi templa apud Capuam · 
Jovi, apud Nolam Augusto, sed ce1·tus procul urbe dege1'e; Hin:. 

sichtlich des fehlenden V èrbums sind ·seit Lipsius bis heu te die 
Ansichten getheilt. Es haudelt sich um die Frage, ob ein Verbum 
eingesetzt werden soli oder nicht . . Nar.hdem noch Ritter und 
Hahn sich für das erstere entschieden und jener secessit, dieser 
abscessit hinter in Campaniam eingeschoben batte, schéat man. 
sich in n uester Zeit der Ansicht zuzuneigen, dass ·die Stelle in 
OrdÏmng sei und, wie Nipperdey -Andresen bemerken, das V er ­
hum aus der Richtung der Bewegung sich von selbst verstehe, 
eine Ansicht, die mein es Wissens zuerst Pi ch ena vertreten hat; 
und Pfitzner schlieBt seine diesbezüglichen Bemerkungen 2) im 
Ton e des Vorwurfs mit den Worten: ,Ann. XIV, 8 quod nemo a 

filio hat keinen beleidigt". Allerdings zieht man diese Stelle ais 
einzige Stütze aus Tacitus für unseren Fall haufig heran und 
zwar so, als ob daselbst alles in schonster Ordnung ware. Man 
hat sich jedoch mit der Überlieferung ,quod nemo a filio ac ne 
Age1·inus quidem aliam füre latçret faciem ") welche wenigstens 

1) 'rib. 26. 
2) Die Annalen u. s. w. S. 167. 

4 
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die deutliche Spur eines Verbùms enthalt, seit jeher · abgemüht; 
und es ist mehr ais fraglich, ob mit Bezzeribergei's "laetae rei" 
fü.r latr;ret) wodurch auch die V erbalform gründlich beseitigt ist, 

die Stelle geheilt sei. Bietet sich nun demjenigen, ·der u'nter 
solchen V erhaltnissen das V erbum vermisst/) kein anderer Aus.­
weg, als es die Einschiebung :eines solchen ist? Gewiss, der der 
Anderung, wie ibn Gitlbauer einschlug, indem er für tandem 

,tendit" in seinen Text setzte. Es liegt nun mit dieser Anderl.mg 
im Grunde kein kühnerer Angriff auf die Überlieferung vor, als 
es die Einschiebung eines Verbums ist. Man konnte indessen 
immerhin noch nach einem milderen Mittel sich umsehen, und 
zu diesem würden vielleicht gleich die ersten W orte inte1· quae 

führen. Diese W orte namlich sind nicht überliefert, sondern her­
gestellt aus der Überlieferung interq;, wo q,· die bekannte. Ab­
kürzung für q'u.e ist. Allerdings :finden sich für inte1· quae auch 
sonst interq;, 2) inte1·que 3) oder intquç; 4) das andert aber an der 
Thatsache nichts, dass inte1· qttae an unserer Stelle Conjectur ist. 
W ehn p. un, wie Pfitzner bemerkt, bei der 'herkommlichen Auf­

fassung der Stelle (nicht bei der Pfitzners) inter quae noch oben­
drein unmoglich istJ 5) so hat man allen Grund, diesem aus inte1·q; 
geschaffenen inte1· quae einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es 

1 ) Dem von P:fitzner2 eingeschlagenen Wege vermag ich nicht zu folgen. 
Gesetzt, man fiigte sich in die Auffassung ,inzwischen (verbreitete sich), nach­
dem der Plan lange berathen und ·wiederholt aufgeschoben worden war, endlich 
(dMs Gerücht): der Cas ar na ch Campanien!" - wem, fragt man, geboren 
dann die folgènden Worte an? Tacitus oder dem Publicum? lm ersten Falle 
stehen wir vor derselben Verlegenheit; im zweiten aber drangt sich die !t'rage 
auf: Woher dieser genaue Einblick des Publicums in die Absichten des Kaisers, 
oder welche Gründe lassen sich dafür denken, dass sich ein solches Gerücht 
bi! den konnte? 

2) Ann. III, 58. 
8) Ann. VI, 10 (4), 41 (35), XIV, 22, XV, 24. 
4) A nn. XII, 53. 
5) ,Inter quae wird sehr haufig vo!l Tac. gebraucht zur Einleitung von 

Episoden, auch als Anknüpfung bei dieser Gelegen:heit, nie aber dient 
es zur Bezeicbnung. pléitzlich eintrctend~r Tbatsachen, oder verliert es als blo.Be 
Phrase die specielle Beziehung auf das soeben Mitgetheilte (es steht nie in dem 
Sinne von post quae) ..• Da Tiberius damals tagtaglich im Senate ohne Unter­
brechung gegenwartig war (c. 55), so kann er nicht in z w i sc ben abgereist 
sein" (Pfitz. z. d. St.). 
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vi'eist nun Drakenborch zu Liv. V, 27, 2 dm·auf hin, wie hau:fig 
die V erwechslung von inte1· und intra gewesen sei. Bei Tacitùs 
fin den wir sie Rist. V, 10, 1) und dies elbe ist auch an unserer Stelle 
nicht ausgeschlossen. Dann geht man kaum zu weit, wenn man 
für · interq; schreibt intratque) womit die V erlegenheit ein En de 
batte. W enn wir für inlrm·e in c. ·ace. a us Ta ci tus kein anderes Bei-: 
spiel ha ben ais Dial. 35, so finden sich do en deren ·sonst genug.; 2) 

der An fang des Ca pi tels aber batte Ahnlichkeit mit Ann. XIII, 2. 5) 

Ebendaselbst liest man bei Halm : ple1·umque permoveo'l·) num. 

ad ipsum referr;·i verius s1:t) saevitiam ac libidinem cum factis pro­

mt?·et) lacis occultantem. Die Stelle ist in mehrfacher llinsicht für 

d~e Erklarung interessant. Unter den neueren Herausgebern ziehen 
Nipperdey- Andresen saevitiam ac libidinem, zu lacis occultantem) 

wahrend die Mehrzahl der Herausgeber 4) diese W orte, wie Halm, 
mit cum. factis promeret verbinden. Eine Schwierigkeit findet man 
in dem Ausdrucke per;·moveor) zu dem N.-A. bemerken: ,Perm'oveor;· 

i ch w e r d e ( w e n n i c h d a r ü b e r n a ch d e n k e) u n s i c h .er, 

1) Wo man für intPr duas aestates mit Rhen . int?·a d. aest. liest. 
2) So findet sich auch im;adPre bei 1.:ac. nur mit dem Ace. verbunden 

mit Ausnahme von Ann. i, 67 equos ... jorti11simo cuique bcllatori tradit, ut hi, 
mox pedes in hostem invade1·ent und I , 32 1·epente lymphati de~trictis gl~diis in 
centU1·iones invad-unt. 

8) Ibaturque in caede.Y . .. ·Der Umstand, dass Tac. c. 58 von ·der Ab ­
rei se spricht, darf nicht beh-ren. Die Erwahnung der Thatsache, dass Tib. im 
J . 2(} in Campanien einzog, gab Gelegenheit, auf die Ursachen der Abreise von 
Rom zu kommen. Dies fi.ihrte auf die ModaliHiten , unter welchen dieselbe vor 
·sich gieng, sowie auf die Prophezeiung, von welcher sie begleitet war, deren 
Besprecbung eine passende Gelege~heit ergab , das gefiihrliche Abenteuer zu er­
wahnen, welches Tib. bei Tarracina erlebte, und bei welchem Sejan sein Leben 
fi.ir ihn einsetzte. Dies führte den Erzahler auf die hervorragende Rolle, ~elche 
Sejan seitdem bei Tiberius spielte und auf die Machinationen desselben gegen 
das Haus des Germanicus m:d gegen den muthma.Blichen Nachfolger des ,Tiberi!l~, 

Nero, dessen Charakter und missliche Lage mit einigen Worten geschildert 
werden. Mit dem Berichte von dem Torle des Asinius Agrippa und Hateriu.s 
schlie.Bt das J. 26. Aus dem J. 27 wird zuuachst über den Einsturz d·es Amphi­
theaters zu Fidena und die Feuer; brunst auf dem Calius, sowie über die An­
klage gegen Varus berichtet. Erst c. 67 wird der c. 57 abgebrochene Faden 
wieder aufgenommen. Es schliebt dort der Anfang des Capitels genau an degere 
(c. 57) an, und wir erfahren, dass der Casar nach der Einweihung der,Tempel 
,Campanien verlieG. . 

4 ) Wie Orelli-Baiter, Rit~er, Draeger, Pfitzner, J. Müller, Prammer, Gitlbauer. 

4* 
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sc hw anke. Der Aus·druck ist neu". Ebenso Draeger mit den 
Worten: ,Der Ausdruck ist so unerhort, dass Ritter ambigere 

einschiebt". Dies er Ansicht über permoveo1· war schon Ernes ti; 
das einzig Richtige bietet jetzt Pfitzner in der zweiten Auflage, 
wenn er sagt: ,Permoveo1· mit dem fo]genden Fragesatze w er de 
ga r o ft z u d e r Fr ag e v e r an l a s s t, o b e s w o hl n i c h t ... " 
Permoveor in diesem Zusammenhange ist weder neu noch unerhort, 
und Draeger batte gerade durch di~ Stelle, welche er zur Stütze 
oder als Entschuldigung heranzieht, Cie. Clu. § 104 add·ucU iudices 

sunt non modo potuisse honeste ab eo reum condemnari cet. auf das 
Richtige geführt werden konnen. Adduci namlich heiBt, wie man 
aus Draegers W orten entnehmen konnte, an und für sich ebenso­
wenig ,zu einer Ansicht bewogen werden ", wie per·moveri , unsicher 
gemacht werden, schwauken" bedeuten kann. Aber in der citierten 
Stelle ist in dem, was von adducti sunt abhangt, eine Ansicht, 
ein Urtheil enthalten; wurden aber die Richter zu demselben 
herangeführt, so wu rd en s i e eben z u de rn Urt he ile, z u 
der Ansicht geführt, dass ... Nicht um ein Haar anders 
steht es in unserem Falle, nur dass man es nicht mit einer Be­
hauptung oder einem Urtheile, · sondern mit einer Frage zn thun 
hat, so dass unsere Stelle, wie schon Roth und Stahr gesehen 
hab en, einfach besagt: ,Ich werde sehr oft zu der Frage bewogen, 
mir drangt sich sehr oft die Frage auf, ob es nicht vielmehr 1) 

der W abrheit naher komme, den G1~und in ihm selbst zu su chen". 
lm weiteren liest man für das überlieferte occultantis mit 

Rhenanus allgemein occultant~m. Naher der Überlieferung kommt 
occultatis; 2) wofür ich mich entscheide und dabei bemerke: dass 
es bedenklich ist, saevitia ais , Grausamkeit;' aufzufassen. Es 

leuchtet namlich ein, dass einer in der Abgeschiedenheit der Lust, 
nicht aber, wie er daselbst . der Grausamkeit besonders frohnen 
ko.tuie. Saevi1·e wird zunachst von Thieren gebraucht und dann von 

Menschen, um leidenschaftliche Aufregung zu bezeichnen. In 
diesem Sinne batte man dann dm:ch saevitia ac libido die wilde 

1) V gl. Draeg. Synt. u. St. rl. Tac. § 153, 2. 
2 ) V gl. Her. Stud. crit. p . 46 sq; vgl. auch Cie. Acad. pr. II, 122 latent 

ista omnia crassis occultata et circumfusa tenebris. 
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(unbandige, zügellose) Sinnlichkeit starker bezeichnet, ais wenn 
anderswo von amor saevus 1) die Rede ist. Es ~are demnach der 
Sinn der W orte saevitiam ac libidinem cum factis promeret locis 

occultatis ,da er seine wilde Sinnlichkeit an versteckten ( abge­
schiedenen) Orten zu bethatigen pflegte". 2) 

Endlich ist nicht zu übersehen, was H. Oron bemerkte, 3) 

dass si ch an diesen Gedanken die W orte ,et Rhodi sec'reto vitare 
coetus, 1·econde're voluptates insuerat" so passend anschlieBen, dass 
man sie von ihrer gegenwartigen Stelle, wo sie unvermittelt si nd 
hieher wünschte. 4) Freilich ware dabei vielleicht ein Umstand zu 
überlegen. Tacjtus gibt Ann. I, 4, wo der Aufenthalt des Tiberius 
auf Rhodus gleichfalls zur Sprache kommt,. das, was man von dem­
selben N achtheiliges erzahlte, ich mochte sagen, als den Inhalt 
eines Stadtklatsches, 5) und es macht den Eindruck, ais ob er 
selbst kein besonderes Gewicht darauf legte. Dasselbe sollte er. 
nun hier ais nackte Thatsache angeführt .ha ben? Das ist bei 
seiner sonstigen Vorsicht verdachtig, und es ware zu erwagen, 
ob die Worte ,et Rhodi . .. , insue1·at" nicht ais fremde Bemerkung, 
die ihren Ursprung der Erinnerung an I, 4 verdankt, in den Text 
eingedrungen seien. 6) 

Gegen Schluss des Capitels hei.Bt es nam dubita ve1·at August'us 
Ge?-manicum, SO?'oris nepotem et cunctis laurlaturn, rei . i?9manae 

imponm·e. Hierzu bemerken Nipperdey- Andres en: ,Dubitare mit 
de rn Inf. wird, wie uns er B ede n k en t rage n gewohnlich von 
dem gesagt, der nicht geneigt ist, etwas zu thun; hier ist es 
umgekehrt dar an den ken, = dubito cm mit dem Conjnnctiv; 
aber ebenso schon Cicero ad Att. XII, 49, 1 o tempora! j01·e, · cum 
dubitet . Curtius consulatum peterl3 1 Ahnlich c. 42 cunctantem iarn". 

1) Vgl. Enn. Fab. 259 (M.) Medea, animo aegra, amm·e saevo Baueia; 
Verg. Ecl. 8, 47. 

2) Wegen der Stellung von cu.m vgl. Ann. IV, 60 quas adpoaiti custodes 
exceptas auctasque cum deferrent ... und Draeg. Synt. u. St. d. Tac. § 227. 

8) ZfoG. XXV, 815 f. 
4) Diese Umstellung hat Gitlbauer unter Tilgung von sec1·eto thatsachlich 

vorgenommen. 
6) Vgl. daselbst ,pa1·s multo maxima inrr.incntis dominos variiN rumoribus 

differebant. 
6) Und zwar an unpassender Stalle. 



54 

W end en wir uns zunachst zu Cap. 42 cognîtio cunctantem iam 

·Tibe'l·iurn perpùlit J ut vitandos crede1·et pat1·um' coetus vocesque. 

Man nimmt an~ cùnctari habe hier ·die Bedeutung ,geneigt seiri" 
·(Draeg.} oder ,halbgeneigt sein" (P:fitz.). Gegen· diese Auffassung 
aber muss man Stellung nehmen, weil 'sie trotz ihres Alters 1

) 

nichf itn mindesten berechtigt ist. Auch bei Tacitus ist sonst 
dieses V erbum nur in dem Sinne gebraucht, welchèn z. B. Tegge 2) 

feststellt ,,zaudern oder zogern vor èiner Handlung aus Bedach­
tigkeit' oder Unschlüssigkeit·'. Und .dies gibt Draeger auch zu 
mif den "'"r orten : ,,In diesem Sinne ist cunctm·i éfmxÇ elp1jp.svov~. 

Der Fehler scheint mir darin zu liegen, dass man sich ·seit 
jehér veTpflichtet fühlt, iam zu cunctantem zu ziehen. J. Müller 
·aber hat darauf. aufmerksam gemacht, :1) wie bei 'racitus die 
N eigung bestehe, Partikeln, Adverbien ~ Prapositionalausdrücke 
·zwischen grammatisch zusammengehorige Redetheile einzuschieben, 
zu dènen sie nicht gehoren, um diese zu heben. Ist -es mithin 
.auf Grund dieser Beobachtung gestattet, iam zu pe?'Pulit zu ziehen, 
so wird 6unctantern hier dieselbe Bedeutung haben, wie Hist. IV, .20 
cunctantem legaturn rnilites perpule?·untJ und die Stelle wird besagen : 
,Die U ntersuchung brach te bei dem (noch immer) zogernden 
Tiberius nunmehr die Überzeugung zur Reife, dass u. s. w.". 

Dies wird, glaube ich, zur Beseitigung der einen Stütze, die 
man .für die angegebene Erklarung von dubitaver..at aus Tacitus 
selbst .entnehmen zu konnen glaubt, genügen. 

.. · Wie· verhalt sichs aber mit der Stelle au.s Cicero ? Gewiss 
ware es eine . der merkwürdigsten Erscheinungen, wenn dasselbe 
dub.itm~e einmal ,nicht geneigt sein" und ein andermal ,daran 
denk:en (~ d. h. ,geneigt sein" ·.bedeuten sollte. Zum Glücke aber 
geht dies nicht mit derselben Sicherheit au~ der Stelle Ciceros 
hervor, mit der sie herangezogen wird. Will man -dièselbe namlich 
richtig . beurtheilen, so muss . auBer ihr auch ad fam . . II, 16, 7 
(a. u. c. 705) ber~:c·~sicbtigt' 'verden. · Paselbst auBert sicl:I Cicero 
spottisch: n CU1·tius noster dibaphurn cogitat J sed · eum . infector 

1) V gl. Ernesti z. d. St. 
2) Studien zur lat. Syn. S. 355. 
3

) Beitri'ige u. s. w. IV, S. :J. · 
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moratU'r", womit er, wie man annimmt, den Streber nach einem 
hohen Staatsamte zeichnen wollte. W enn er nun von demselben 
Manne ad Att. XII, 49,1 (a. u. c. 709) den angezogeneri Ausruf 
thut, so macht es wenig den Eindruck, ais habe er dubitet in 
dem von Nipperdey-Andresen u. a. angenommenen Sinne gebraucht. 
V on dies er Seite, ais Streber, hatte · er do ch sein en Mann schon 
vier Jahre früher charakterisiert, und wenn jene Zeilen auch 
unter anderer Adresse giengeu, so ist doch kaum anzunehmen, 
dass Ciceros und Atticus' U rtheil über Curtius Postumus, der 
wiederholt d~n Gegenstand der Mittheilung in ihrem brieflichen 
V e~·kehr gebildet hab en mag, 1

) nicht im g~nzen übereinstimmte 
und Atticus dasselbe in ihm sah, wie Cicero. V on diesem Gesichts­
punkte aus aber ware die Mittheilung in dem von Nipperdey­
Andres~n angenommenen Sin ne 2) matt und für Atticus ohne 
Interesse gewesen, weil sie etwas enthielt, worauf man bei ~em 
ehrgeiz~gen Streben jenes Mannes gefasst sein konnte1 und der 
Ausruf o tempora ware ein. sehr überflüssiger Kraftaufwand. Ganz · 

a.nders aber gestaltet . si ch, die Sache, wenn Cicero m~t ,jeneq. 
W orten . sagen wollte, dass Curtius, der es · früher mit sein er 
Carrière . so eilig hatte, jetzt . B eden ken t r ~ge, zog er e, 
sich um das Consulat zu bewerben. Das konnte für Atticus wirklich 
eine überraschende N euigkeit sein. In diesem Falle ver!iert aller­
dings .die . Stelle ihre Beweiskraft dafür~ dass Cicero dubitm·e · in 
der Bedeutung ,dara.n denken" gebraucht habe, und es bliebe 
dieses zweifelhafte V erdienst Tacitus gewahrt. Doch darf aùch 
diesem es nicht mit volliger Sicherheit zugeschrieben werden; 
denn dubitaverat stammt von Beroaldus und überliefert ist dubuta­

verat. Nun liegt allerdings nichts nahet: als die Anderung dieser 
Überlieferung in dubitaverat; aber es ist dies nicht die einzige 

Moglichkeit einer Besserung, und man da:d gar nicht an sie denkep., 
wenn man dadurch in solche Schwierigkeiten gerath, w1e es die 

besprochenen sind. 

1) Vgl. ad Att. IX, 6, 2, IX, 2a, 3, IX,5, 1, XIV, 9, 2, XV, 2,3 (Bait.). 
2) Die Ansicht bei Pauly:, R.-Enc. II, 798, dass Cicero a·d Att. XIi:, 49, 1 sein 

Bedauern ansspricht, dass ein Curtius sich besinnen konne, ob er ·sich um ùas Con.:. 
sulat bewerben solle, findet ihre ErkUi.ru;'lg wghl dadurch, dass ·ad faro. VI, 12, 2 
(Postumiua) und XIII, 69, 1 (Postumi) auf Curtius Postumus bezogen werden. 
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Fast ebenso nahe, wie dubitavm·at, liegt del' Überlieferung 
diu putave1 at, 1) und an diese Lesart mo ch te ich mi ch halten, bis 
etwas Besseres gefunàen ist. Putare (rechnen) ist dann ebenso 
gebraucht, wie in den bekannten Stellen Ter. Eun. IV, 2, 4, Cie. 
Plane. 4, 10, V erg. An. VI, 332, und del' Sinn ist ,Augustus hatte 
lange erwogen, daran gedacht, sich mit dem Gedanken getragen 
u. s~ w.". 2) Der Infini ti v hat diesel be Berechtigung, wie bei du­
bitavm·at. 

IV, 60. Sed interdum voces p1·ocedebant contumaces et incon­
sultae, quas adpositi custodes exceptas auctasque cum defe?Tent neque 

Ne1·oni defenclm·e daretur} diversae insuper soll'l'citudinum j01mae 

oriebantur. nam alius occu1·sum eius vita1·e} quidam salutatione 1·eddita 

statim averti} plerique inceptum se1·monem abrumpere, insistentibus 
contra im·identibusque, qui Seiano fauto?·es aderant. In'tmpe1· hat ~;chan 
viel Sarge gemacht. Acidalius bern erkte: ,Certum rnihi post vocem 
daretu1· pauea quaedam deesse, quae illam periodum absolvant . 
ab integro enim scribenda sequentia, quae cum superioribus necii 
in unam periodum nequeunt", und Ernes ti mach te das Gestandnis: 
,Sane insupe1·hic durius est nec commodum sensum praebet". Wie 
man sich infolge dessen durch Annahmc von Aposiopesen hinter 
da'l·etu1·, dm·ch Erklarungsversuche an insupe'l' oder gar dm·ch 
Anderung desselben zu helfen gesucht, darüber ist mir nur das 
bekannt, was Ausgaben, wie die von Walther, Ruperti,- Orelli­
Baiter u. a., zu der Stelle geben. In neuerer Zeit scheinen solche 
:Bedenken verstummen zn wollen. Nipperdey-Andresen, Draeger 
und Ptitzner wenigstens verlieren kein W ort über insupe1·} und 
aus ihrem Schweigen mochte man schlie.l3en, dass sie sich in 

besserer Lage befinden als ihre Vorgiinger. Wünschenswert aber 
ware in diesem Falle eine Mittheilung imme1~hin; denn wenn ich 
mich z. B. an die herkommliche Auffassung von ·insuper, ,oben­
drein, noch dazu" halte, so muss ich gestehen, dass ich gleichfalls 
festsitze und keinen anderen Ausw,eg sehe ais den W althers, 

1) Über die Weglassung einzelner Buchstaben vgl. Her. Stud. cr. p. 45; 
b findet si ch für p A nu. Il, G5 scribsit, III, 40 blebis; vgl. fern er I, 79 o{}tume, 
H, 6 n.dhellerent, III, 18 blanci·na, VI, · 37 131) cu~itum, VI, 48,' (42) blebem pr. 

2) So gebrancht .Tao. puta1·e auch im Sinne von comp~ttare Hist. HI, 2. 
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Doderleins u. a. Das aber rnochte ich gerne vermeiden und ver­
suche einstweilen Folgendes: 

Nachdem die Brüder Grimm 1) ,darüber" (desnper) insuper) in 
seinem eigentlichen Gebrauche erortert, gehen sie auf den uneigent­
lichen über, und hier scheint mir von besonderer Wichtigkeit zn 
sein der Hinweis, dass dieses Adverbium gebraucht werde in Be­
ziehung auf ein Ereignis, einen Zustand, wodurch das Gemüth auf­
geregt wird; wie es fern er auf die U rsache, V er~nlassung gehe im 
Sin ne von ,deshalb,. desweg,m", 2

) die Zeit bezeichne, ~ie über 
einer Beschaftigung dahingeht, die Überschreitung eines Zieles, 
einer Greuze (,;~nehr, weiter" bedeutend), aus welchem · Begriffe 
der Überschreitung die Bedeutung . ,überdies" hervorgehe. 

Es erscheint mir aber diese Darlegung· deshalb so wichtig, 
weil ich erstlich keinen Grunà ersehe, weshalb eine Bedeu­
tungsentwicklung, ahnlich der des deutschen ,darüber"~ für das 
lateinische insuper ausgeschlossen sein soli, und weil es mir zweitens 
scheint, dass man si ch bei der A uffassung dies es Adverbs bisher 
thatsachlich in zu eugen Gr.enzen gehalten ha be. 3) 

U m meine Behauptung zu begründen, wahle ich folgende 
Stellen: Ann. IV, 70 verlangt Tiberius in nicht misszuverstehender 
W eise die Bestrafung des Sabin us. Hier an reiht si ch der Bericht, 
wie der Senat diesem W unsche sofort nachgekommep ~ei 7 über 
die Scenen, welche Sabinus bei seiner Abführung gemacht, die 
Schilderung der Stimmung, des Schreckens, der Beurtheilung, 
welche dieser Schritt des Tiberius erfahren habe. Hierauf kehrt 
Tacitus wieder zu Tibel'ius zurück mit den W orten .,secutae in­
s·upm· littm·a.e g1·ates agentis) quod hominem ùifensum 'rei publicae 

punivissent''. Ich halte · es für bedenklich, mit Pfitzner in insuper 

die Bestatigung dafür zu erblicken, dass Tiberius nach reiflicher 
Überlegung gehandelt habe. 4) Und doch scheint er mit dieser 
Ansicht nicht allein dazustehen. So übersetzte Botticher: ,Au ch 

1) D. W. II, 795 :ff. 
i) Mos. II, 21, 33. So jemand eine Grube aufthut, oder grebt eine Grube 

und decket sie nicht zu, und fellet darüber ein Ochse oder Esel hinein . u. s. w. 
3 ) So gibt Georges folgende Bedeutungen: A) oben drauf, Yon obenher; 

B) obendrein, noch i.iberdies. Ahnlich Klotz und Forcellini- de Vit. 
4) V gl. non inprudentem Tiberiu.m tantam invidiam adisse cet. 



58 

el'fQlgte j a .noch obenein ein Sehreiben"; womit die Ste11e dureh 
zwei W orte gefalscht erscheint. GemaBigter, aber Ïmmer no ch mit 
Rineintragung eines· fremden E1ementes schrieb Ritter: "Auch 
erfolgte no ch obenein ein Schreiben". Gewissenhafter verfuhr Roth 
dem Texte gegenüber (,nachher kam noch ein Brief von ihm"), 
und das Richtige hat im ganzen Stahr getroffen, wenn er über­
setzte: ,Spater traf ein Schr.eiben des Kaisers ein". Es ist nicht 
zu übersehen, dass Tacitus die Worte ,non inprudentem . .. 'reclu­

dant" al~ fremde Ansicht gibt, und dass von secutae ab, wenn man 
solches nicht in den Text hineintragt, auch nicht das .Geringste 
einen Anhalt dafür bietet, dass er jene Ànschauungen zu den 
seinigen gemacht habe. Wollte er den Inhalt der fremden Ansicht 
unter Hinzufügung einer Bestatigung seinerseits ais eigene An­
schauung hinstellen, dO war eiil Zwischenglied oder wenigstens 
die Andentung eines solchen durch eine Partikel 1) nothig. 

W enn man nun zugeben soUte, dass sich insuper im Sinne 
Pfitzners nicht beurtheilen lasse und es richtig ist, was bei For­
cellini- d~ Vit bemerkt wird/) so fragt man, wie die Worte 
nsecutae litterae cet."} wenn schon nicht ais gewichtigeres, sô do ch 
wenigstens ais gleichwertiges Factum zu den Worten n·ve'rtit ... 
poscebat" im Eingang des Ca pi tels hinzutreten sollen; denn der 
Ausdruck des Dankes für die Erfüllung eines W unsches ist do ch 
kaum als ein solches zu betrachten. Meines Erachtens kann in­

super an dieser Stelle keinen anderen Sinn haben als den des 
deutschen ,darübtr" in der Grimm'schen Darstellung, sei es das8 
man es im Sinne von "hernach, hierauf'' oder als ,deshalb, des­
wegen, infolge dessen" nehmen will. 

Nicht anders scheint es mir mit Suet. Tib. 1 zu stehen 
·n (gens Claudia) in patricias coopta ta agrum insupett· M·ans Anienem 

clientibus locum.que sibi ad sepulturam sub Capitolio publiee. accepit"'. 

W enn es richtig . ist, dass mit der V orstellung ,gens patricia" für 
die altesten Zeiten sich die von Grundbesitz nothwendig ver-

i) Vgl. Bottichers ,~ia". 
2) ,Djffert insuper a praeterea, quod haec simpliciter significat accedera 

aliquid, insupm· · autem novum quid accumulando adici; cf. Doed. Syn. t. III, 
p. tos~. 
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bindet,1) 'ebenso wie· die einer eigenen Begrabnisstatte, des ius 
sepulc1·i) so darf man bei insupe1· accepit nicht an eine weiterè 
Concession, ·an ein · Hinausgehen über die Coôptatton un ter die 
patricischen Geschlechter denken, sondern nur an eine Con­
sequenz dieser Cooptation, so dass auch hier für insnper nur die 
Bèdeutung ,darüber" . im Sinne von ,deshalb, deswegen" passènd 
erscheint . 

. W enn man endlich Tac. Agr. 22 qua jo1·midine territi hoste.'l 
quàmquam conjlictatum saevis tempestatibus exm·citurn lacesse1·e non 

ausi; ponendisque insuper castellis spatù.tm fuit in herkommlicher 
W eise insupe1· ais ,obendrein, sogar" auffasst, so geht es ohne 
Annahm e einer Aposiopese nicht ah; 2) viel einfacher und liatür­
licher ist der Gedanke : , Die Fein de wagten es nicht, das Heer 
zu beunruhigen , und darüber 3) war Zeit u. s. w. 4) 

Auf Grund des Gesagteri ,glauhe ich mithin, auch an unserer 
Stelle für insupe1· unbedenklich die Bedeutung ,darüber" in dem 
Sinne ·von ;, deshalb, deswegen" annehmen zu dürfen. 

Wenden wu· uns nunmehr zu dem ' Ausdrucke sollicitudinum. 

1) Momms. R . Stsr. liT, 1, 20: , Da praktisch die Erfüllung ·der dem· Ge­
schlechte obliegenden religiosen P:Bic!J.ten allerdings an dem Besitz der Habe 
hieng, sicherte die Rechtsordnung diese den der gleichen ~acralen Pflicht. nntar­
liegenden Gentilen und hielt das Gut zusammen innerhalb des Gescnlechtes . ..:_ 
Vgl. ebelidas. s. 25, WO derselbe Gelehrte in dem Geschlechte . den alteste~ 
Tdiger des Bodenrechtes erblickt . . Wenn Sueton nun auch Mommsens .For­
schungen unbekannt waren, so ist doch anzunehmen, dass auch ihm eine gens 
patricia ohne Grundbesitz undenkbar war. . . 

2
) Etwa in dem Sinne ,es (das Heer) blieb unbehelligt" odèr ~die Lage 

war eine befriedigende, und es fand sich sogar noch Zeit zut' Erriéhtuilg eines 
Lagets" ; vgl. Doderleins ,1·es .mnle Neroni erat" zu Ann. IV, 60. 

8 ) D. h . . wahrend dieser Frist der Ruhe, welche die Muthlosigkeit der 
Feinde schuf. 

<!) Es ware zu überlegen, ob sich diese :Auffassung nicht auch auf StelH:m 
anwenaen .lieBe, wie V erg. An. II, 5!lS. _Es . macht :mir stets einen- eigenth.~­
lichen Eindruck, wenn ich zu den Worten ,dexlJ'aque prehensu11t cont~n~i~ ~~e_<_?­

que haec insuper addidit m·e" das Adverb insuper erklart finde mit ultro, prae­
terea u. a. Ais ob es etwas MerkwÜrdiges .w{ire, dÏ:~.ss Venus bèi rliesér Gelegen­
heit auch das Wort ergriff. Man stelle sich die Situation vor, wenn sie das 
etwa un ter lasse~ hatte. Die W ortè sind die Hauptsache,: · nicht ein ' -'A.ccedens, 
und dies ergibt sich natürlich und ungezwungen, wenn màn üb.ersetzt: . ,Nach­
dem sie mich mit der Rechten ergriffen, hielt sie mich fest' und sprach darüber 
(d. h . wahrend sie mich fErsthielt) Folgendes". 
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Gewohniich versteht man denseiben, soweit man sich mit ihm 
befasst, ais von N ero gel tend, was ich nicht für richtig halte. 

W enn sollicitus r.stark bewegt, erregt" bedeutet, 1) so ist die 
Gr:undbedeutung von sollicitudo ,der Zustand der starken Er­
regung, Aufregung; Unruhe", 2) und es kann dieser Begriff; zumal 
bei meiner Auffassung von insuper) nur von den im Nachfolgenden 
gemeinten Personen gelten. An der früher angegebenen Grund­
bedeutung von sollicitudo aber halte ich schon deshalb fest und 
wahle nicht die Bedeutung ,angstvolle Besorgnis", weil das W ort 
auch für diejenigen Geltung hat ,qui Seiano fautores aderant". 

Und dieser Aufgabe kann das Wort auch genügen. Grund namlich 
fUr die starke Erregung oder Aufregung sind die vorausgehenden 
W orte quas adpositi cnstodes exceptas auctasq'u.e cum deje?Tent neque 

N eroni defende?·e daretu1· in Ver indung mit einem sich von selbst 
aufdrangenden Gedanken ,wie wird das enden". 3) Daraus ergab 
sich für einen Theil die Furcht vor einem schlimmen Ende sowie 
die Besorgnis, in dasselbe dur ch einen V erkehr mit N ero ver­
wickelt zu , werden, für die Parteiganger Sejans die Hoffnung auf 
ein schlimmes En de, die sich in den spottischen Bemerkungen kund­
gab. Wenn Schmalfeld 4) sollicitudo definiert ais ,beunruhigte, dm·ch 
einen zwischen lfurcht und Hoffnung schwankenden Gemüths­
zustand erregte Stimmung", so passt dies für unseren Fall ganz 
gut: die einen fürehteten eine Katastrophe für N ero und mussten, 
wenigstens soweit sie ihm gewogen waren, wünschen, dass sie 
nicht eintrete; die Anhanger Sejans hofften, 1ass sie eintreten 
würde, und wenn sie etwas fürchten mussten, so war es die 
Mogiichkeit, dass sie nicht eintrete. 

W enn nun dort die Furcht, hier die Hoffnung in erster Linie 
standen, so standen sich diese Seelenzustande auch vorzugsweise 
gegenüber, und es wird sich hieraus für diversae mit besserem 
Rechte die Bedeutung ,entgegengesetzt" ais, verschieden" ergeben. 5) 

1) Tegge, Studien zur lat. Syn. S. 339. 
2) Ebend. S. 77; 73. , 
s) Vgl. Cie. TnEZe. IV, § 18 sollicitudo aegritudo cum cogitatione. 
4) Lat. Syn. Nr. 452. 
11) Vgl. Hist. I, 72 unde non alium pertinacÎUII ad poenam jlagilaverunt, 

diver1o adfectu, quibus odium NeroniB inerat et qu.ibua deaiderium. 
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Ist ferner forma die Gestalt ais der sichtbare Ausdrnck des 
inneren W esens, 1) so konnten die W orte dive1·sae insuper sollici­
tudinum forrnae oriebantur jedenfalls den Sinn haben ,so ent­
standen darüber (infolge dessen) entgegengesetzte .Â.u.Berungen 
der inn ren Erregung. Allein ich ziehe es mit Rücksicht auf eine 
bei Tacitus hinreichend vertretene Erscheinung 2

) vor, insupe1· 
adjectivisch zu sollicitudinum zu ziehen in dem Sinne ,so traten 
entgegengesetzte Form en (Au.B.erungen) der da.rüber (infolge dessen) 
entstandenen inneren Erregung zutage", was dem Gedanken ent­
spricht ,so au.Berte si ch die darüber (infolge des sen) entsta.ndene 

inner e Erregung in entgegengesetzten Erscheinungen". 
Schon aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass ich mich 

auch hinsichtlich der W orte "qui Seiano fautores aderant" mit 
Nipperdey-Andresen und P:fitzner îm Widerspruche befinde. Diese 
betrachten namiich Seiano fautot·es ais zusammengehorig und ais 
Apposition zu qui. Das ist mir unverstii.ndiich, und wenn nicht 
etwa gemeint sein soli ,welche ais Begünstiger S~jans anwesend 
waren", so weiB ich mir k ein en Rath; dann ab er ware wohl eher 
an pradicativen als an appositionellen Gebrauch zu denken. Dass 
die angedeutete Auffassung die der genannten Erkiarer sein konnte, 
darin bestarkt die Differenz bei den Übersetzern. Ritter über­
setzte nach Botticher: ,, Wogegen die etwa anwesenden ~nh ?.ngei· 

S ~jans steh en blieben und seiner spotteten", und ahnli~h Stahr: 
, W a.hr nd die anw sen den Begü.nstiger Sejans ihm mit spottischem 
La.cheln entgegentraten". SchlieBt man sich aber dieser Auffassung 
an, so ist man auch zn der Annahm e genothigt, dass, so oft sich 
eine d r mit den W orten nam ali·us . . . ab1·urnpe1·e geschilderten 
Scenen abspielte, j edesmal Anhanger Sejans Zeugen waren, was 
denn doch nicht so unb edingt der Fall zu sein brauchte. Das 
Missliche dieses Um standes mogen Botticher und Ritter gefühlt 
und deshalb zn dem beii ebten Kunststückchen gegriffen haben, 
eme Kleinigkeit unterzulegen, namlicb das Wortchen , e t w a", 

1) Vgl, C. F. W . Müller zu Cie. Off. I, § 126. 
2) Draeg., Synt. u. St. d. 'l'ac. § 23. - Dass elie von Draeger (H. S. I , 

S. 132) erwabnte, besonders beliebte Stellung des Adverbs zwischen Attribut 
und Substantiv nicbt unbedingt nothig sei, zeigt Ailn. XV, 69 occupare velut 

arcem eius. 
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das zwar harmlos aussieht, aber doch den Sinn der Stelle so sehr 
andert, dass es unbedingt zurückzuweisen ist. Richtig ist Roths 
Übersetzung ·, wogegen Sejans Freunde steh en blieben und seiner 
spotteten". Es steht namlich die ganze mit nam b"eginriende 
Schilderung un ter dem Einflusse der in occu'l·sum liegenden V or­
stellung. Wie schon die Worte quidam. : . ave'l·ti nur verstandlich 
sind un ter der V oraussetzung ,, wenn sie ihm begegneten ~, so 
nicht minder die folgenden; und bei insistentibus cet. ist dies in 
gleicher W eise der Fall, so dass die Construction an dies er Stelle 
ganz dies elbe ist, wie in der von Nipperdey- Andres en angeführten 
aus Ann. XII, 1, und die W orte mithin den Sinn hab en wahrend 

. " 
diej enigen, welche dem Sejan ais Begünstiger zur Seite waren, 
d. i. welche der Fahne Sejans folgten, stehen blieben und spottische 
Bemerkungen machten. 1) 

Dm schlie.Blich das Ganze zusarnrn enzufassen, so hat die 
Stelle für- rnicb folgenden Sinn: ,Aber bie und d a macl1ten sich 
trotzige und unbedachte Au.f3.erungen Luft, und da aufgestellte 
Spaher diesel ben auffiengen und vergroBert ( entstellt} zur Anzeige 
brachten, ohne · dass N ero in der Lage war, si ch zu vertheidigen, 
so au.Berte sich die darüber (infolge dessen) entstandene innere 
Erregung (Beunruhigung der- Gemüther) in entgegengesetzten 
Erscheinungen: der eine vermied die Begegnung mit ibm, manche 
eilten, kaum dass sie gegrü.Bt hatten, weiter, sehr viele brachen 
das angeknüpfte Gesprach ab, wahrend diej enigen, welch~ der 

· Fahne Sejans folgten, stehen b1ieben und spottische Bemerkungen 

machten". 

IV, 69. Eadem ille et . diutius) quanta maestaJ ?tbi 8emel pro-
rupm·e, dijft'ct'lius reticentur. Nicht quanto ist es, wofür qa1·anto über­

liefert ist, was mich an dieser Stelle festhalt, sondern ein anderer 

Umstand. Wir haben den Gedanken: ,Ebenso (that oder sprach) 

jener (Sabinus) und desto langer, j e schwerer das, was das Herz 
bedrückt, verschwiegen wird, sobald es sich einmal Bahn gebrochen 

hat". So nun, glaube ich, spricht k èin vernünftiger }fens ch, und 
am wenigsten dürfte Tacitus haben .sagen wollen "Gedanken, die 

1 ) Zu inridentibus ist. nichts zu erganzen. Vgl. Cie. off. I, 128, Nep. Milt. 
1, 5 und Gerber et Greef, Lex. Tac, s. v. 



sich Bahn gebrochen, Luft gemacht hatten, wü"i.·den schwer ~er­
schwiegen". Lage schon in einer solchen Sprechweise etwas 
Unlogisches, so ist dies nicht minder hinsichtlich der sich gegen­
überstehenden Comparative diutius und difficilius . der Fall. Vei·.: 
geblich fragt man nach ihrer Beziehung zÙ einander; wenn ich 
namlich etwas schwe1! verschweige, so ist das noch kein Grund, 
lange darüber zu reden; kurz durèh di.fficilius wird diutius nicht 

begründet, mag man letzteres immerhin im Sinne von pbwibus 
verbis verstehen; auch in diesem Falle deutet es auf einen Ianger~n 
Erguss in W orten hin. Eine Beziehung der bei den Adverbien zu 
einander würde sich nur dann ergeben, wenn Tacitus sagen wollt~ 
, U:nd desto langer J. e sch werer si ch dem, was das Herz bedrückt, 

. ' · · b h hat" ha.ltgeb"l.eten lasst, soba\d. e'i1. <&\.~b. em .. mat Bahn ge roc . en ' 
d. h. wenn er statt reticentur geschrieben hat.te retinfmtu?·. '-) \Jnd. 
vielleicht hat er wirklich so geschrieben. El.n ursprüngliehes 
,.et1:enho· 2) war entweder nicht mehr erkennbar oder wurde uber-

sehen, 3) vielleicht auch nicht verstanden und ein Schreiber bildete 
aus retientur eine Form, die nach seiner Ansicht dem Voraus­

gehenden in der Bedeutung en'tsprach. 
Gegen den Schluss dieses. Capitels lautet die Überlieferung: 

non alias magis anœia et pavens civitas egens adve1·sum prox1~mos 

congressus conloquia notae ignotaeque aures vitari etiam muta atque 

ina"nima tectum et prrrietes circumspectabanht1'. In dieser ~tellë -') 

setzten für das kaum verstandliche egens Nipperdey-:-Andresen und 

Pfitzner mit Lipsius tegens) Halm und Prammer mit WeiBenborn 5) 

reticens, Joh. Müller und nach ihm Draeger sui tegens.6) W elehe 
Schwierigkeiten es mit der Stelle hat, dies scheint. mir aus der 

1
) Vgl. Cie. de legg. I, 22 labebar longius, nisi me retinuissem. 

2
) Vgi. Ann. I; 51 tâJan~ und Her. Stud. cr. p. 134: f. 

8
) V gl. Ann. I, 13 perstn'xere fiir perstrinxere, I, 42 faciat f. faciant, 1, 50 

erat f. erant, l, 69 poti f. pontis u. a. 

•) Von deren Interpunction einstweilen abgesehen ist. 
5

) Sehr viel Vertrauen brachte Wei13enborn dieser seiner Vermuthung_: 
selbst nich t entgegen; vgl. Jahrb. f. Phil. XVIII, Bd. :')2, S. 5!. . . 

6
) Von neueren Herausg·ebern ist mir noch bekannt Gitlbauer mit IJece­

der.s adversum proximos; von sonstigen· · Bess.erungs- und :Erkliirungsversuchen 
findet sich manches in den Ausgaben von J. Fr . .Gronov, Walther, Ruperti, 
Orelli·Baiter. 
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groBen Zahl der Besserungs- und Erklarungsversuche, nicht min der 
aber auch aus der Verschiedenheit der Interpunction hervorzu­
gehen. In dieser Hinsicht muss ich mich beschranken, nur auf die 
mir vorliegenden neueren Ausgaben Rücksicht zu nehmen. Orelli­
Baiter 1) und Nipperdey- Andresen setzen nach proximns Kolon. 
Irre ich nicht, so soli in diesem Falle (se) tegens adve1·surn p?·o­
œimos noch ein weiteres Pradicat zu civitas bilden. Es dürfte 
dieses aber dann von magis kaum zu trennen sein, und wir er­
hielten den etwas auffalligen Gedanken ,zu kein er Zeit war die 
Bürgerschaft angstlicher und zaghafter, mehr voll Heimlichkeit 
gegen die nachsten Angehorigen ". Ich nenne diesen Gedanken 
deshalb auffallig, weil anœiurn et paventem esse in Zeiten gro.Ger 
Noth und Bedrangnis wohl so natürliche Erscheinungen sind, 
dass sie auch früher bei gegebener Gelegenheit eintreten konnten 

· und wohl auch eintraten, was sich von se tegere oder tege1·e ad­
versu'Tn p1·oœi'Tnos nicht ebenso behaupten lasst: das letzter e gehort 
vielmehr zu den ungewohnlichen, unnatürlichen Erscheinungen, 
und man clarf es mit Fug und Recht au:ffallend nennen, wenn man 
die unnatürl~che Erscheinung, die mit civitas (se) tegebat adve1·sum 
proœimos gegeben ist, so ohne weiters auf gleiche Stufe gestellt 
sieht mit âvitas anxia et pavens erat. Das Kolon soll ~ rn r wohl 
andeuten, dass die folgend en Glieder die Lage k ennzeichnen, 
welche sich aus den_ vorher geschilderten Verhaltnissen ergab. Und 
das lasst sich hinnehmen, wenn man auch zugehen dürfte, dass, 

· wenn notae au1·es vitari auch zurückgreift auf (se) tegens adve1·sum 

p1·aœimos) j ene Worte dann lediglich ein Wiederholung b edeuten, 
dass dagegen, wenn unter notae aures solche gemeint sein solleu, 
welche zwar zu dem Kreise der Bekannt n, no ch nicht aber zu 
den Nachststehenden zahlen, sie eb enso überflüssig sind, wie 
ignota~ unter allen Verhaltnissen. D enn b ei (sA) tegens adve1·sum 
p1·oœimos drangt sich, mag man tegens bei der Übersetzung auch 
noch so sehr abzuschwachen suchen, doch das Gefühl dm·ch, dass 
diese W orte mit aures vitœre . proœimorum auf dasselbe hinaus­
laufen, 2) und es bedarf nicht erst eines besonderen Hinweises, dass 

1) se tegena advet·sum proximoa mit Vertranius. 
2) Dass es anderen nicht besser ergehe, dafür scheint mir Wei.Benborn­

Halms reticena zu sprechen. 



das, was den nachsten Angehorigen und Hausgenossen gegenüber 
geschah, b ei · Bekannten und erst recht bei Unbekannten selbst­
verstandlich ebenfalls stattfand. Dagegen ist zuzugeben, dass das 
weitere Glied etiarn muta atque inanima1 tectum et parietes circum­

spectabantur mit Rücksicht auf die genannte Interpunction trefflich 
passt. In der angstlichen und argwohnischen Besorgnis namlich 
sogar vor Stummem und Leblosem, vor den eigenen vier W.anden 
liegt eine Steigerung des Gedankens, der dm·ch (se) tegens adver­

sum proœirnos gegeben ist. 
Eine zweite Gruppe von Herausgebern 1) setzt nach proœimos 

und eb enso nach vitari Sèmikolon. 2) Zunachst muss ich das, was 
ich über (se) tegens bemerkte, auch 1·eticens1 sui tegens1 egens ve'r­

boTum) secedens gegenüber aufrechthalten ; denn für die Sache 
andert es nichts, ob man zu diesem oder jenem Ausdruck greift, 
da es sich in allen Fallen um Schweigen und Zurückhaltung zu 
Gunsten der eigenen Sicherheit handelt. Im übrigen aber erh~lt 
man dm·ch diese Interpunction drei Glieder. Indem ich mich nun 
auf das berufe, was ich hinsichtlich congressus1 conloquia1 notae 

ignotaeque aures vita1·i bei Nipperdey-Andresen bemerkte, gestehe 
ich, in dem Herabsteigen . zu dem gegenüber dem ersten Gliede 
matten, ja überflüssigen Inhalt des zweiten auch hier umsoweniger 
ein ansprechendes Moment find en zu k onnen, wenn das .d:ritte 
Glied die Situation noch gespanriter hinstellt, ais dies das erste 
thut. Abweichend von diesen Herausgebern setzte Pfitzner in der 
ersten Auflage nach civitas Kolon, nach proxima.<; und vita1·i Semi­
kolon. Er war also , wie es scheint, der Ansicht, dass sebou nach 
civitas die Schilderung der Folg;en beg;inne, welch der Inhalt 
der Worte "non alias ... civitas" nach sich zog. Und dieser Ge­
danke erscheint mir an si ch vortrefflich ; denn auch mir 3) macht 
es den Ein druck, dass nach den Pradicaten magis anœia und 
pavens vor dem Subjecte die unvermittelte Folge eines weiteren 
nach demselben schon f01·mell unangenehm berühre, zumal der 
Inbalt dieses letzteren, für welche der genannten Lesarten man 
sich immer entscheiden mag, doch im Grunde als Folge . der 

1) Ritter (egen.~ verb01·um), Halm, Prammer, Joh. Müller, Draeger, Gitlbauer. 
2) Draeger allein hat meines Wissens nach vitari Punctum. 
3) V gl. Walther z. d. St. 
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früheren Pradicate anzusehen ist. Trotzdem scheint mir im wei ter en 
auch Pfitzners Anschauung zu lei den. Er erklart.: "Tegens ist 
nicht auf civitas zu beziehen, sondern bezeichnet das allgemeine 
man; ein je der si cherte si ch, war auf der Hut gegen die nachsten 
Hausgenossen und Angehorigen". Man kann zum Zwecke der 
Erklarung ,man" heranziehen; Thatsache bleibt es doch, dass 
dem im Lateinischen nichts entspricht, dass dort in diesem Falle 
das Subj ect fehlt. Man er hait endlich auch hier drei Glieder, von 
denen mir dasselbe zu gelten scheint, was ich hinsichtlich der 
zweiten Gruppe der Herausgeber zu bemerken mir erlaubte. 

Was aber die Lesarten tegens und sui tegens hinsichtlich 

ihrer sprachlichen Berechtigung betrifft, s~ bemerkte Draeger 
in der dritten Au:flage zu tegens: ,Hat Tacitus wirklich so ge­
schrieben, so ist es a'ita~ slp'flf!ÉVOV". In der mir vorliegenden fünften 
Auflage, wo man Job. Müllers s~ti tegens begegnet, verweist 
Draeger auf Ann. IV, 1 sU?: ùbtegens j allein auch zu diesem Aus­
drucke les en wir : , Obtegens mit dem Genitiv ist a'it. slp." Es ist 
nun unter solchen Umstanden die Annahme erlaubt, dass es mit 
sui tegens n'icht besser stehe und demnach mit dem Tausche nicht 
viel gewonnen sei. 

Unter allen, deren Namen hier begegnen, scheint mir, wie 
ich schon bemerkte, Pfitzner durch seine Interpunction in der 
ersten Auflage 1) einen sehr wichtigen Schritt gethan zu haben, 
um Klarheit in die Sache zu bringen, mag er hierin auch an 
Walther schon einen V organ ger gehabt hab en. Im weiteren ver­

mag ich ihm freilich nicht zu folgen, seiner Erklarung wegen, 
und weil ich mit .Ânderungen, wie tegens) se tegens) sui tegens) 

reticens u. s. w. nichts anzufangen weiB. Vielleicht der alteste 
Besserungsvorschlag ist der von Rhenanus ,satagens advm·sum 

p1·oximos". Derselbe ist heutzutage selten mehr erwahnt. Und 
doch scheint es mir nicht eines der letzten Zeugnisse für das 

1) In der zweiten Auflage hat Pfitzner diese Interpunction aufgegeben 
und die Haims angenommen. Es würde nun j edermann j etzt tegena als Pdidicat 
zu civitas auffassen; Pfitzner aber erklart: , A us civiia• ist das allgemeine man 
zu entnebmen, e in j e d er sicherte sich, war auf der Hut gegen die nachsten 
Hausgenossen und Angehorigen". Wenn man sich aber scbon hinsichtlioh des 
deutschen ,si('herte sich" beruhigt fühlt, so ist doch die Frage erlaubt, was für 
das lateinische ,tegens" aus civitas ais Subiect zu entnehmen sei. 
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Feingefühl Doderleins zu sein, dass er gerade die sem V ersuche 
den V orzug ge ben wollte. Es macht mir namlich den Eindrnck., 
als ob für diese Entscheidung kaum etwas anderes habe maB­
gebend sein konnen als das Bedürfnis Doderleins , durch die 
Anderung auch eine sich fortsetzende Steigerung des Inhaltes zu 
erzielen, die mit satagens, ,seine Noth habend", ,Unruhe em­
pfindend, beunruhigt" in der That gegeben ware. Es würde nun 
zu überlegen sein, ob sich dies nicht auf eine weniger gewaltsame 
W eise durch eine aus der Überlieferung z~ erschlieBende Form 
erreichen lieBe, selbst auf die Gefahr hin, die fruchtlosen Heilungs­
versuche noch um einen zu vermehren. 

Bekannt ist die Becleutung von ·aeger) auf das Psychische, 
auf den leidenden Gemüthszustand gehend. Mor. Müller bemerkt 
diesbezüglich zu Liv.II,3,5: ,Aegris krankhaft afficiert, 
vers ti rn rn t; haufiger Tropus auch von politischer Verstimmung". 
So bedeutet Liv. II, 42, 10 aegrrae omnium mentes ,die allgemeine 
Verstimmung, Misstimmung". 1) Setzen wir an unserer Stelle für 
egens ,aegra mens" ein, so besagt sie: ,Krankhaft ergriffen, 
gestort war die Denkart, die Stimmung gegenüber den nachsten 
Angehorigen; Gesellschaften, Unterredungen, bekannte und un­
bekannte Ohren wurden gemieden; selbst stummen und leblosen 
Dingen, der Decke und den vier Wanden gegenüber wur man 
von Furcht und Argwohn erfüllt. , 

W orauf aegra mens in diesem Zusammenhange geht, ist nicht 
schwer zu erkennen : es deuten die Worte darauf hin, dass die 
integra mens nicht vorhanden wa.r, das V erhaltnis der Offenheit 
und des V ertrauens , welches un ter den nachsten V erwandten 
und Freunden zu bestehen pflegt, getrübt war, ohne dass es des­
halb vollig geschwunden zu sein brauchte. Aegra mens bezeichnet 
hier jenen Zustand, in welchem man nicht weiB, wie man mit 
sein er nachsten U mgebung daran ist, ob man ihr trauen dürfe 
oder nicht. 2) In diesem Falle aber kann man noch nicht von 
Misstrauen reden, wenn auch dieses, welches auf dem Gefühle 
oder dem Bewusstsein beruht, nicht trauen zu dürfen, aus jenem 
Zustande si ch entwickeln kann. Misstrauen ist Mangel an V er-

') Krebs-Schmalz, Antib. 1, S. 103. 
') Vgl. Ann. 1, 28 commotis pe1· haec mentibus et inter se suapectis. 

' 5* 
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trauen, Nichttrauen. W er von diesem behaftet ist, der sucht 
anderen sein Denken und Thun zu verbergen, worauf Ausdrücke 
gehen, wie tegm·e} aures} oculos vita.re} reticere. W er also diesen 
Begriff an unserer Stelle sucht, dem bleibt nichts übrig, ais zu 
einer der Conj ecturen (se) tegens) sui tegens') reticens o. a. zu 
greifen. Es ergeben sich aber dann derartige Übelstande, wie ich 
sie zu zeigen versucht habe, wahrend bei aegra mens 1 ) harmonische 
Steigerung des Inhaltes der.; Glieder statÙindet: Trübung des 
V erhaltnisses zwischen den nachsten Angehorigen, Misstrauen 
gegen andere, Argwohn selbst der leblosen U mgebung gegenüber. 
Ich lege mir mi thin einstweilen die Stelle also zurecht: non alias 

magis anxia et pavens civ1:tn.s : aegra mens adversum proximos j con­

g1·essusJ conloquia} notae ~gnotaeque au1·es vita1·i j etiam muta atque 

inanima} tectum et parietes circumspectabantur. 

IV, 70. Secutae insuper litterae g1·ates agentis} quod hominem 

infensum rei publicae punivissent} adiecto trepidam sibi vitam) 
suspectas inimicorum insidias) nullo nominatim compellato. Für die 

Überlieferul{g adiecti liest man allgemein nach Beroaldus ,adiecto", 
zu dem Draeger bemerkt, dass es ais absoluter Ablativ Ehra.~ 

ElpYJp.8vov sei nach Analogie von addito, welches Tacitus viermal 
habe. Es lieBe sich nun dieses fi1r. êlp., welches durch Conjectur 
entstanden ist, und damit die Haufung der absoluten Ablative 
sowie der Missklang adiecto ... compellato leicht wieder durch 
Conjectur beseitigen, indem man aus a.diectt :,adiecit" 2) herstellte. 
Man würde dann les en: ... punivissent . adiecit ... 3) 

1) Mit:Ausnahme von tegens lielJe sich, wenn eine Vermuthung erlaubt ist, 
a.egra menlt aus egens vielleicht ebensogut, wenn nicht eher erschlieBen als die 
übrigen Besserungen. Aus çgra mens konnte durch (lrgaens, çgraens, r;gr·r;ns hin­
durch schliefilich egren~ entstanden, und diese unverstandliche Form von jemand, 
der sich mit egens behelfen zu konnen glaubte; in letzteres umgestaltet worden sein. 

2) V ersétzungen einzelner Buchstaben kommen __ auch sonst v or; vgl. 
Ann. TI, 34- ipso fü.r Piso, III, 76 piso f. ipso, IV, 50 a.bsinus f. Sabinus, VI, 15 (9) 

clavisio f. Calvisio, VI, 54 (48) gmsidius f. Carsidius, 1, 28 spelndidor f. splen­
didior, III, 41 aliulf]ue f. aluitque, VI, 41 (35) valiut f. valuit, VI,-15 (9) caliusium 
f. Calvisium, VI, 43 (37) omnia f. omiua . IV, 67 gmno f. gnaro, IV, 45 examina·· 
retu1· f. exanimarettir. • 

3) V gl. Ann. IV, 21 Pisonem Q. Granius secreti sermo.nis incusavit. adver­
sum maiestatem habiti, adiecitque in domo eius venenum esse •.. , XV, 16 con­
traque prodiderit Corbulo Pa1·thos inopes copiarv.m et pabulo attrito relicturos 
oppugnationem, neque se plus tridui itinere afuisse • adicit . . . 
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V, 2. At Tiberius) quod supremis in matrem ·afficiis defuisset 
nihil mutata amoenitate vitae) magnitudinem negotiorum per littm·as 
excusavit . . . Gewohnlich findet man nach defuisset sowie · nach 
vitae · Komma und über die Bestimmung, welche die W orte nihil 
mutata amoenitate vitae im Ganzen haben, bei den Erklarern 
Schweigen. Pfitzner allein, so viel mir bekannt ist, bemerkt z. d. St.: 
,Nihil mutata . . . vitae enthalt_ ei~e Bemerkung des Tacitus, 
wodurch er das Vorgeben des Tiberius von groBer Beschaftigung 
lacherlich macht".. Dies erinnert einigermaBen an Roths Über­
setzung , Tiberius abér gab ais Entschuldigung dafür; dass er, der 
seine ·Genüsse nicht einen Augenblick unterbrochen, seiner Mutter 
die letzten Pflichten nicht ei'wies, die Anhaufung der Geschafte 
an". Orelli- Bai ter und Nipperq,.ey- Andresen setzen nùr · nach 
d.efuisset Komma mid construieren demnach nihit mutata . . . vitae 
zu . magnitudinem itegotio'l·um per litteras excusa vit. W as sie damit · 
bezwecken, thun sie nicht dar; es ist aber anzunehmen, dass 
dabei Ahnliches gemeint ist, wie es Pfitzner will. Ausgeschlossen 
ist freilich nicht eine Beziehung· jeiier W orte zu per litte1·as, so 
dass man in diesem Falle aus der Stelle auch herausfiriden konnte·, 
es werde dem Tiberius ·U.bel vermerkt, dass er seine Entschul:.. 
digung schriftlich und nicht personlich vorgebracht habe. . 

Betrachten wir die Stelle ruhig, oline von vornherein von 
der Meinung geleitet zu-sein, Tacitus wolle gegen Tiberius eine 
Rüge, einen Tadel oder Ahnliches aussprèchen, so finden wir 
zunachst, dass Tiberius sein Nichterscheinen rechtfertigen wolrte. 
Dazu musste e1• nun wohl eiilen Grund haben, ùnd man wird 
nicht weit geheri dürfen, um denselben zu entdecken. Die W elt 
wird damais nicht besser gewesen sein, ais sie es heute· ist, und. 
wenn man in Rom über sein Nichtersc'heinen sprach, so wird 
man· haufig nicht gezogert haben, den vornehmsten Grund dafûr 
in dem lJmstande zu sehen, dass es ihm das sch6ne Eiland ange­
than habe, dass er sich von demselben nicht tre:imen k6nn·e, 
kurz, dass er den Pflichten der Pietat ans Egoismus nicht nach­
gekommen sei. Diese Motivierung dm·ch die bose W elt liegt so 
nahe, dass der Gedanke· an dieselbe auch bei Tiberius sich ein­
stellen konnte, selbst w~nn er üb.er solche cursierende Anschau­
un~en nicht unterrichtet gewesen sein sollte. Dann aher ist ·der 
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W uns ch, ihnen die Spitze abzubrechen, begreiflich, un~ dies konnte 
kaum in besserer und vernünftigerer W eise geschehen, ais wenn 
Tiberius die mit Recht oder Unrecht angenommenen Motive in 
irgend einer Form aufgriff und erklarte, dass der wahre Grund 
seiner Abwesenheit ein anderer, ernsterer gewesen sei. Es würden 
in solchem Falle die Worte ,nihil mutata amoenitate vitae vielmehr 

f . 

Tiberius als Tacitus in den Mund zu legen sein. Dies nun ist 
allerdings nicht recht moglich, wenn amoenitate vitae den Sinn 
haben sollte, welchen man gewohnlich in diesen Worten sucht, 1) 

und in diesem Falle müsste man wohl an einen von Tacitus aus­
gesprochenen Tadel denken. Do ch diesen Sinn hab en die W orte 
kaum. Amoenitas ist der Zustand des Reizes, der Lieblichkeit, 
,das Reizende, Anmuthige", auch bei Tacitus in ers ter Linie von 
Ortlichkeiten, wie Stadten, Inseln u. s. w. gebraucht. Wir hab.en 
es ferne.r an unserer Stelle mit derselben Hervorhebung des 
Begriffes amoenum in Substantivform zu thun, wie Rist. II, 87 
Vitellius ad omnis municipiorum villarumque amoenitates 'l'esistens 
gravi urbem agmine petebat) die ihren guten Grund hat; denn an 
diesen Begriff muss si ch der V orwurf, den Tiberius bei sein en 
Romern voraussetzt oder erfahren hat, vor allern lehnen. Wie nun 
Heraeus amoenitates an jener Stelle mit Fug und Recht wieder­
gibt mit den Worten ,bei allen Municipien und Landsitzen, die 
einen angenehmen Aufenthalt darboten", so kann unser aemoenitas 
.vitae bedeuten ,das Leben, das Anmuth, Reiz, anmuthige Um­
gebung hat, das Le ben in anrnuthiger Umgebung" oder in unserem_ 
Falle ,das Leben auf der anrnuthigen Insel". Gibt man dieses 
zu, so hindert nichts, die W orte dem 'riberius in den Mund zu 
legen und die Stelle also zu verstehen: , Tiberius aber entschuldigte 
den U rn stand, dass er den letzten .Pflichten gegen seine Mutter 
nicht nachgekommen sei und in seinem Le ben auf der anmuthigen 
Insel keinerlei Anderung (UnteJ·brechung) habe eintreten lassen, 
mit der GroBe der Geschafte". 

V, 4. Is (Rusticus)fataliquodam motu (neque enim ante specimen 
constantiae dederat) seu prava solwnia .. . inset·ere se dubitantibus . .. 
Zu fatali quodam motu berner kt Pfitzner: ,Fatali hier nicht ver-

1
) Bellagliche Lebensweise, Genüsse, Annehmlichkeit in der Lebensweise, 

Yerintiglingsleben u. a. 
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h l:t n g n i s v o 11 etwa in Bezug auf die Antwort des Tiberius, 
sondern in e in e rn g e w i s s en u nb e w us s t e n An t r i e b e, 
denn nach bestimmten Grundslitzen (constantia) zu handeln, war 
bisher nicht seine Sache gewesen" .1) Zunachst steht fest, dass 
Tacitus, um das Eingreifen des Junius Rusticus zu erklaren, die 
Wahl lasst zwischen zwei Ursachen, fatalis quidam motus und 
p1·ava sollertia. Die letztere kommt wohl dem Rusticus zu, geht 
vùn ihm aus ; daher liegt es nahe anzunehmen, dass fatalis qui­
dam motus etwas ist, was nicht von ihm ausgeht, eine fremde Ein­
wirkung bedeutet. In dieser Vermuthung wird man bestarkt durch 
die Parenthese und nicht gehindert durch das W ort fatalis. Da 
dies es W ort , vom Fatum ansgehend" bedeutet, so hat fatali 
quodarn motu denselben Sinn, wie fato quodam motus. W enn man 
Ann. XIII, 12 quando (Ne'l'o) uxor·e ab Octavia) nobili quidem et 
probitatis spectatae) fato quodam) an quia praevalent inlicita) ab­
hor'l·ebat vergleiC'ht, so dürfte man nicht irren, wenn man behauptet, 
es konnte an dies er Stelle für fato quodam auch heiBen fato quo­
da.m motus oder fatali quodam rrwtu. DemgemaB verstehe ich die 
Stelle also: ,Dieser mischte sich, getrieben von einer hoheren 
Macht (bisher hatte er ja· noch keine Probe selbstandiger An­
schauung gegeben) oder aus übelangebrachter Klugheit unter dje 
U nschlüssigen u. s. w." · 

VI, 7 (1). Cn. Domitins et Camillus Sc1·ibonianus consulatum 
inierant) um Caesm· tramisso quod Capreas et Sur1·entum inte1·luit 

freto Campaniam praelegebat . . . et saepe in p1·opinqua deg1·essus) 
aditis iuxta Tiberim hortis) saxa r'lwsum et solitudinem ma1·is 'l'e­
petiit ... Hier bemerken Nipperdey- Andresen: ,Deg1·essus kann 
in Bezug auf das folgende saxa (die Berge bei Tarracina, s. zu 
IV, 59), aber auch einfach für f o r tg e h e n gesetzt sein''. Dass 
degredi einfach ,fortgehen" bedeuten konne, das wird dur ch die 
von N.-A. zu Ann. II, 69 beigebrachten Stellen nicht erwiesen und 
dürfte überhaupt schwer erweisbar sein. An den gedachten Stellen 
liegt über aU der Begriff ,herabsteigen" zugrunde und mit die sem 
lasst sich auch an unserer Stelle auskommen. Allerdings mochte 

1) Vielleicht sind diese Worte Übersetzungen gegenüber gesprochen, wie 
,durch verhangnisvolle Aufregung" ,in einer verhangnisvolleu Aufw:;tllung" oder 
,a us einem verhangnisvollen Instincte". 



ich hie bei nicht an die Felsen von Tarracina denken; 1
) denn dazu 

berechtigt meinesErachtens nichts. Man verweist auf .A:nn. IV, 59, wo 
wir von dem gefahrlichen Abenteuer des Tiberius daselbst erfahren. 
Allein im J. 27 hatte Tiberius sein en Aufenthalt nach Ca pre a verlegt, 
und von dieser Insel war er jetzt gekommen. Da nun an unserer 
Stelle der Gegend von Tarracina nicht erwahnt wird, so ist ganz 
und gar nicht ersichtlich und erweisbar, dass sich Tiberius jetzt 
überhaupt dahin begeben habe ùnd von den dortigen Felsen habe 
herabsteigen konnen. Das einzige, wovon er bestim~t bm·ab­
schreiten oder steigen konnte, war sein Schiff, und ich glaube, 
es bat keinen Anstand, in unserem Falle dies anzunebmen; 2) die 
W orte saxa et solitudinem maris aber wird man oh ne Zaudern von 

Caprea vers teh en dürfen. 3) Der Sinn der Stelle ware demnach 
folgender: , U nter dem Consulate des Cn. Domitius und Camillus 

' Scribonianus hatte der·Casar über die 1VIeerenge zwiscben Caprea 
und Surrentum geset~t und war auf einer Fahrt Campanien ent­
lang begriffen. 4) Nachdelli er wiederholt vom Schiffe gestiegen 
war, um sic~ nach benachbarten Punkten zu begeben, 5) stattete 
er den Garten am Tibcris einen Besuch ab, kehrte aber dann 
um 6) und nahm den Curs wieder nach dem einsamen Felsen· 

eiland." 
VI, 8 (2) At Romae principio anni) quasi 'recens cognitis Liviae 

flagitiis ac non p'ridem etia m punitis) atroces sententiae dicebantu'l' 
in effigies quoque ac rnemo?·iam eiusJ et bona Seiani ablata am·ario 

·ut in fiscum coge?·entu?') tamquam ·reje?·ret. Scipiones haec et Silam· 

1) Auch Pfitzner thut dies; vorsichtiger drückt sich Draeger aus. 
2) Wenn ich auch nicht in der Lage bin, diesbezüglich ein Beispiel anzu­

führen, so lasst sich doch für die Moglichkeit eines solchen Gebrauches darauf 
hinweisen, dass für conscende·re wiederholt ascendere (Nep. Ale. 4, 3; Sali. J ug. 25, 5 ; 
Tac. A~r. 28, Ann. II, 75, V, 10), ja sogar escendere (Nep . Them. 8, 6, Ep. 4, 5) 
gebraucht erscheint. Es ware unter solch"ln Umstanden mehr als gewagt, wollte 
man die Moglichkeit des Gebrauches von degredi in dem einem ascender·e oder 
eecendere entgegengesetzten Sinne in Abrede stellen. 

3) Vgl. Ann. IV, 67 und Sueton Tib. 40 Oapreas se contulit, p1·aecipue cle­
lectatua insula, quod uno parvoque lit01·e adü·etur, septa undique pmeruptis im­
menaae altitudinia rupibus et profund~ ma1·i. 

4) lmpfct. 
6) Vgl. N.-A. zu Ann. II, 13. 
6 ) . Ru1·sum. 



__ 2~·· __ 
et Cassii isdem · ferme aut paulum inmutatis verbis adseveration'e 

multa censebant . . . Die :Mehrzahl der mir vorliegenden Heraus­
geber setzt, wie schon Lipsius und Pichena, nach dicebantur 

Komma. Dadurch aber entsteht die missliche Lage, dass mari. 
übe1:setzen muss ,dagegen wurden zu .Anfang des Jahres in Rom, 
gleich als waren Livias Schandthateu eben erst enthüllt und 
nicht lange schon _ bestraft, unbarmherzige Antrage gestellt, auèh 
gegen ibre Bildnisse und ihr And en ken". V'l egen des Zusatzes 
quasi recens cognitis Liviae jlagitiis kann aber kaum ein Zweifel 
bestehen, dass . die gemeinten sententiae auf die jlogitia Liviae, 

d. h. auf diese selbst und etwa noch auf diejenigen giengen, 
welche mit ibr verwickelt waren; das aber wird dm·ch ac non 
pridern etiarn punit-is verwehrt, weil der Strafvollzug den Abschluss 
des gerichtlichen V erfahrens voraussetzt. Ma:o. weiB mi thin nicht, 
was man mit diesen MeinungsauBerungen oder Antragen im . 
Senate mit Rücksicht auf Liviae flagitiù~ anfangen soU. Alle Noth 
aber hat ein Ende, wenn man hinter dicebantur kein Komma 
setzt. 1

) 

Weiter ist über:liefert tam 'refe·n·et Scipiones. 2) oder tam referret 
Scipiones, 3) wofür fast allgem ein die Anderung des Lipsius mit 
der Interpunction Piehenas Aufnahme gefunden hat ,tamquam 
'referret. Scipiones haec . . . " 4) Auch die Erklarung dAl' . 'v urte 
ist dieselbe geblieben, ~ie sie Pichena gegeben; 5) nur Pfitzner 
macht, so viel ich weiB, hierin eine Ausnahme. 6) Nipperdey-

bau er. 

1) Wie z. B. J. Fr. Gronov, Walther, Ruperti, Nipperdey-Andresen, Gitl-, 

2 ) Nach Baiter. 
3) Nach Ritter. 
4) Ilu·en Geleitsbrief erhielt diese Anderung von J. Fr. Gronov mit den 

W orten : , Vere Li psi us et Pi ch ena, nugantur alii". 
5) , Ut scilicet Tacitus irrideat vanitatem sententiae, quando quidem et 

aerarii et fis ci pecuniae illo aevo in principis potes tate essen t". 
6 ) Pfitzner nahm zwar in die erste Auflage auch des Lipsius Anderung 

auf, bemerkte jedoch: ,Die Begründung dieses Antrages durch die sogleich 
genannten Mlinner muss in den W orten tarn reje1-ret liegen, deren Erklarung 
noch aussteht" . Mochte man schon in diesen Worten eine Ablehnung der Bes­
serung tamquam refen·et erblicken, so is t Pf. in der zweiten Auflage tbatsachlich 
zu der in seiner Schrift ,Die Annalen u. s. w.", S. 162 vorgetragenen Ansicht 
ozurückgekehrt und hat die Überlieferung, larn reje1-ret mit Punctum, wiederher­
ges:tellt mit der Erklarung: ,So (nicht an das Ararium) soUe · er (Sejanu.s) 
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Andresen bemerken: "Tamquam referret, da Tiberius ebenso will­
kürlich über das Arar wie über den Fiscus verfügte" u'nd ahnlich 
Drae~er : , Tarnquam 'referret, denn die se Liebesdienerei gegen 

. den Kaiser war überfiüssig, da derselbe, wenn es ihm gefiel, 
confiscierte Güter selbst seinem Fiscus einverleibte". Zur Stütze 
für diese Anschauung beruft man sich auf Ann. VI, 19; doch 
will die Sache einigerma.Ben überlegt sein. Aus den Worten 
daselbst "aura1·ias œrgenta1·1:asque eius ( Seœ. Marii), quamquam 
publicarentur, sibimet Tiberius seposuit" ergibt sich namlich nicht 
so ganz zweifellos, was Draeger will, sondern nur das eine, dass 
Tiberius in diesem Falle Revenuen des Arars für die kaiserliche 
Casse usurpierte, nicht mehr und nicht weniger. Dass er über 
das Arar gleich willkürlich verfügte, wie über den Fiscus, das 
ist eine Behauptung, die weder durch diese Stelle bewiesen wird 
Iiocb sich überhaupt beweisen lasst; 1) ebensowenig, wie die, dass 
Tiberius, wenn es ibm gefiel, confiscierte Güter seinem Fiscus 
einverleibte. Alles, was sich aus den zwei Stellen entnehmen lasst, 
ist, dass einm~l der Senat die Güter eines V erurtbeilten dem 
Fis eus zuwies (ob aus W ohldienerei oder aus anderen Grün den, 
das ist ganz gleichgiltig), und dass spater in einem zweiten Falle 
Tiberius, ohne erst, wie es scheint, einen Senatsbeschluss abzu­
warten, dies auf eigene Faust that. Will man nun auf Grund 
dies.er beiden Falle eine Folgerung ziehen, so wird diese keines­
wegs dahin lauten, dass Tiberius im ersten Falle, ware ibm der 
Senat nicht in · der angegebenen W eise entgegengekommen, mit 
Rücksicht auf sein spateres Vorgehen wohl scbon damais so ge­
handelt batte, sondern hochstens dahin, dass er, nachdem der 
Senat ein Pracedens geschaffen, in einem zweiten Falle sich be­
stimmt fühlen mochte, eine solcbe Entscbeidung nicht erst zu 
provocie1·en oder abzuwarten, sondern nacb eigenem Ermessen 
zu bandeln. Durchaus aber hat man selbst mit Rücksicht auf den 

zurückzahlen". Abgesehen aber da von, dass, wo es si ch um die Güter eines 
Verurtheilten handelt, von Zurückzahlen kaum die Rede sein kann, ware doch 
vielleicht auch zu bedenken, dass tam ,so" im Sinne von ,s o se h r" ,in 
d e m Grade", nicht in dem von ,au f dies e W e i se" bedeute. 

1
) lm Gegentheil: stand die Verfügung über das Arar so ganz im Belieben 

des Kaisers, so war es auch für denselben sehr gleichgiltig, ob di~ betreffenden 
Summen in diese~:~ oder in den Fisous flossen. 
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zweiten Fall noch kein Recht, von emer willkürlichen V erfügung 
über die Gelder des Arars zu sp~·echen, sondern hochstens von 
einer illegalen Inanspruchnahme einer Einnahmsquelle des Arars, 
wobei aber der illegale Vorgang durch das vom Senate geschaffene 
Pracedens seine Milderung erfahrt. Schon · auf Grund solcher 
Erwagungen will es mir scheinen, ais ob durch die angeführte 
Erklarungsweise für tam.quam referret nicht eben viel gewonnen 
wtirde. 

Doch wollen wir sehen, ob sich nicht weiter Spuren finden, 
welche Pichenas Ansicht ais nicht unbedenklich erscheinen lassen, 
und ob Tacitus auf Grund der wirklichen Verhaltnisse ais ver­
nünftiger und redlicher Mann so schreiben durfte, wie es ihm 
durch tamquam referret von Erklarern und Übersetzern 1) zuge­
muthet wird. 

Die Einkünfte a us der Fun dation der W asserleitungen ge­
horten zu den Einnahmen des Arars. 2) Diesbezüglich nun sagt 
Frontin, der etwas altere Zeitgenosse des Tacitus de aqu. urb. 
Rom. 118 : ,quam. redit'um. in Domitiani loculos conve'l·sum iustitia 
divi }lervae populo restituit". Frontin sah also in der Restitution 
durch Nerva einen Act der Gerechtigkeit und musste wohl folge­
richtig in dem V orgehen Domitians einen Act der U ngerechtig­
keit erblicken, der Rechtsverletzung, welche auf die \Yillkür 
Domitians zurückzuführen war. Die Stelle zeigt, dass Frontin die 
Sache nicht für belanglos, ais etwas, worauf es nicht ankam, 
angesehen habe. Sollte in einem ahnlichen Falle Tacitus anderer 
Meinung gewesen sein ais Frontin ? Kaum ; auch er dürfte in 
der Schmalerung der Einkünfte des Arars 3) eine Rechtsverletzung 
erblickt haben, wenn diese der eigenmachtigen V erfügung des 
Kaisers, ein Übel zum mindesten, wenn sie der feilen Haltung 
des Senates entsprang. Daraus aber ergibt sich, dass, wenn man 

1) ,Gleich als mache das etwag" Roth - ,Als ob darauf etwas ankame" 
Ritter - ,Als ob ein Unterschied daran ware" Klotz - ,Als ob das etwas 
ausmache" Georges. 

2) Marquardt, R. Stsv. II, 290. 
8) Dass es sich in unserem Falle um das aera1•ium militare bandle, wie 

Pfitzner will, dem kann ich nicht beistimmen; vgl. Ann. VI, 22 (17) und Spart. 
Hadr. 7, 7 damnatorum bona in~fi.scum privatum 1·edigi vetuit omni summa in 
aerario publico recepta. 



zu .·diesem Vorgange im Senàte eine Bemerkung d'es Tacitus· er­
wartet oder für nothig hait, diese nur eine tadelnde sein konnte. 
Und 'dies· mit Recht;· denn wir wissen doch von ganz 'bestimmten 
Ausgaben, die aus dem Arar bestritten werden mussteil. 1) Es 
lag also doch etwas daran, ob eine Summe in das Arar oder in 
den Fiscus :floss, mit dem der Kaiser schalten und walten kônnte 
nach Belieben. Ware der Unterschied zwischen Arar und Fiscus 
zu dieser Zeit so ganz belanglos und ohne praktische Bedeutung 
gewesen, so ware nicht einzusehen, weshalb man denselben so 
lange festgehalten, und es lie.f3en sîch Vorgange, wenn sie nicht 
leere Spiegelfechtereien sein sollten, nicht erklaren, wie sie Mon. 
A ne. III, 34 . v_on· Augustus 2) oder Tac. Ann. XIII, 31 von N ero 
melden. 

Endlich war ein solcher Senatsbeschluss auch iin Interesse 
des Staatsoberhauptes selbst. Sehen wir ab davon, dass wir dem 
Senate doch kaum zumuthen dürfen, er habe dem Kaiser seine 
Er·gebenheit durch einen Act beweisen wollen, der belanglos, für 
diesen ohne Bedeutung war; ge ben wir zu, daEs es die Tendenz 
des Principates war, der absoluteri. Monarchie zuzusteuern· und 
neben der obe~·sten Aufsicht über das Arar, ~ie er batte, auch 
über die Verwendung der Gelder ·zu verfügen, dass sein Streben 
dahin gieng, die Einkünfte des Arars in seine Casse zu leiten: 
eines darf man nicht vergessen, dass der Kaiser immer noch nur 
dm·ch Senatsbeschluss befugt werden konnte, dem Arar Gelder 
zu entnehmen, 3) und dass der Umstand, sich an den ·Senat wenden 
zu müssen, mochte dies .auch noch so sehr zur blo.f3en Form 
geworden sein, der monarchischen Tendenz unangenehrri · seirl 
musste. V erzichtete dagegen der Senat aus eigen er Initiative in 
!egaler W eise ·auf seine Rechte, so konnte dies dem Staatsober­
haupte nur erwünscht sein. 

1) Z. B. die Ausgaben für den offentlichen Gottesdienst, soweit er nicht 
fundiert war, fiir die Volksfeste, soweit sie nicht auf den Magistraten lasteten, 
für die Instandbaltnng der offentlichen Bauten, StraBen u. s. w. (Momms. R. 
Stsr, III; 1144 f. l 

2 )- Quater pecunia mea iuvi .aerarium ita ut aeate~·tium ntilliem et quingen­
tiens ad eos qui praeerant aerario detulerim. 

8) Momms., R. Stsr. III, 1144. 
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Aus dem Vorstehenden wird entnommen werden konnen, 
dass ich mi ch. mit Lipsius' Besserungsversuch nach keiner Rich­
tung auszugleichen vermag. Selbst · in sprachlicher Beziehung 
aber ist tarnquam 'r~ferret nicht legitimiert. Draeger wenigstens 
sieht sicb veranlasst zu bemerken: ,Refe'rt wird sonst nicht 
absolut gebraucbt''. Wir hatten es demnach wied er mit eine rn 
nachtrltglicb geschaffenen a1t. 8tp. zu thun, dessen Vorzug aller­
dings der ist, dass es den Worterbüchern die Moglichkeit bietet, 
ein Beispiel für den vüllig absoluten 1) Gebraucb von ?"efm·t an­
führen zu konnen. 

Unter. den von J. Fr. Gronov z.nrückgewiesen en Besserungs­
versuchen · befindet si ch auch der von Salin_erius , tv.m 'refe'l·re Sâ­
piones", und dieser erscbeint mir ais ein so glücklicber, dass icb 
ibn für mich ohne Bedenken aufnehme. Freilich wird man gegen 
diese famquam 'rifm·ret gegenüber leichte Âiiderung den· alten 
Einwurf vorbringen, dass reje1·re der officielle Ausdruck für das 
Referat der 1\tiagistrate sei. Das ist allerdings ricbtig; aber ein 
incorrecter oder ungenauer Gebrauch dieses Zeitwortes im Sinne 
von subicere oder addere ist bei Tacitus ebensowenig ausgeschlossen, 
~ie bei früheren Schriftstellern. Was diese betl'ifft, so führt 
Mommsen 2) diesbezüglicb zwei Stellen an, Cie. in Pis. 11,25 
me absentem p'rincipe On. Pompân reje1·ente et de CO'I')JO?' e ·rtJl pub­
licae tuorum scelerum tela '1'evellente 1·evocarant, vom V ortrage des 
Senators, und Liv. XXIX, lô, 1 altm·a item 1·es, prope aeque longo 

neglecta silentio, relrrta a M. Valt'lrio Laevino est, qui privatis con­

latas pecunias se ac M. Claudio consulibus 1·eddi tandem aequum 

esse dlœit, von de rn Sprecher in der V orverhandlung. 
. W enn nun Tacitus durch die Aufnahme dies er Anderung 
zum Tra.ger einer minder genauen Ausdrucksweise gemacht wird, 
so ist das zwar immerbin nicbt erfreulich; man tritt ibm aber 

do ch weit weniger nahe, ais we~n man ibn zum V ertreter einer 
~pr.achlichen Erscheinung macht, von der weder ans der Zeit 
vor noch nach ibm etwas bekannt ist, umsoweniger, als er an 
dem Staatsmanne und Republikaner Cicero . einen Vorganger hat, 

1) So absolut, dass eine Übersetzung ohne Zuhilfenahme anderer Worter 
gar nicht moglich ist. 

2) R. Stsr. III, 925. 
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was den VerstoB in milderem Lichte erscheinen lasst. Zum 
Schlusse setze ich die Stelle, wie ich sie mir denke, · vollstandig 
ber: at Romae principio anrti, quasi recens cognit~·s Liviae flagitiis 
ac non pridem etlam punitis, atroces sententiae dicebantur in effigies 
quoque ac memoriam eius; et bona Seiani ablata aerœrio ut in 
fiscum cogerentU'r, t~tm refe'rre Scipiones . haec et S1:lani et Cassii 
isdem ferme aut paulum inmutatis ve'rbis adseve·ratione multa cense­
bant. 1) 

VI, 11 (5) . . Eœim Cotta Messalinus saevissimae cu·iusque senten­
tiae auctor eoque invete'rata invidia, ubi primum facultas data, 
a'rguitur plm·aque: C. Caesarem quasi incertae virilitatis, et cum 
die natali Augustae inter sace'rdotes epulœretur, novendialem eam 

cenam d·iœisse- . . . Überliefert ist incerta, wofür Rhenan us 2
) 

, incestae, Lipsius 3) incm·tae schrieb; vor C. Caesarem ware nach 
Muret in einzusetzen; Freinsheim endlich anderte C. Caesarem 
in Gaiam Gaesarem. Auf Grund dieser V ermuthungen sind nun 
die Mehrzahl der heutigen Texte constituiert. So haben in C. Cae­
sarem quasz~ 'ince1·tae virilitatis Halm, J oh. Müller , Prammer, 
Gaiam Caesarem quasi incertae v. Orelli-Baiter, Gaiam Caesm·em, 
quasi incestae virilitatis, et ·· .. Nipperdey, Gaiam C. Caesa-rem 
quasi incertae v. Ritter und Draeger, in C. Caesarem quasi 
incestae v. Andresen; Pfitzner endlich liest arguitur pleraque: 
, Gaiam Caesm·em" qu.asi ince'rtae vù·ilitatis, indem er Gaiam 

. Caesarem ais Witz des Cotta von Tacitus mit quasi incertae viri­

litatis erklaren lasst. 
Gegenüber dieser stattlichen Anzahl von Lesarten in den 

mir vorliegenden Ausgaben a.Ilein fragt man mit Verwunderung, 
was nur an dieser Stelle den Besserungseifer also r ege erhalten 
habe. Das einzige, was in der Überlieferung stort, ist incerta, 

1) Hinsichtlich des hist. Inf. Hisst si ch vergleichen Rist. I, 51 ante bellum 
centurias tantum aua11 t11rrnaaque nove1·ant1 exercitua finibus provinciarum discerne­
bantur; tum adverll'IU Vindicem contractae legiones, aeque et Galliaa expertae, 
quaerere ruraum arma novasque diacordiaa, nec aocios, ut olim, aed hostes et 
victos vocabant und Her. zu Hist. II, 11; über den hist. Inf. bei tum vgl. .Hueben­
thal, Quaestiones de usu inf. hist. apud Sali. et Tac. Halis 1881, p. 30. 

2) Nach Baiter, Halm und Nipperdey; nach Ritter Beroaldus. 
3) Nicht Freinsheim, wie Ritter angibt. 
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u~d hier kann man sich, wie dies die meisten Herausgeber thun, 
bei Lipsius' Anderung ince'rtae beruhigen. Dann entsteht die Frage, 
.ob Cotta :Messalinus sagen konnte "C. Caesœr quasi (ut ita dicam) 
~:nce'rtae virilitatis est", wo quasi dazu dient, das Bildliche des 
Ausdruckes incertae virilitatis zu bezeichnen. 1) Ich glaube, Cotta 
konnte sich mit demselben Rechte so ausdrücken, wie dies z. B. 
W. Jordan in seinem Roman ,Die Sebalds", II, 245 thut hinsicht­
lich der Personlichkeit Su tors mit den W orten: ,Bei jedem V er­
suche, sich in weitem Raume verstandlich zu rn achen, klappte seine 
wie fettbelegte Stimme in fistelndes Kreischen über und streifte 
dann so nahe an weibischen Discant, dass man sich versucht 
fühlte, des glanzwangigen und bartlo.sen Sprechers unversehrte 
Mannheit anzuzweifeln." Dann kann es aber auch oh ne Zweifel 
hei.Ben Cotta Messalinus arguitur C. Caesarem quasi incertae vù·i­
litatis (esse) diœisse, vorausgesetzt namlich, dass sich bei C. Casar 
ebenfalls solche Gewohnheiten oder Anlagen gefunden haben 
sollten, die wie bei J ordans Su tor an weibisches W esen gemahnen 
konnten. Es würde eine solche ,Thatsache zugleich geeignet sein, 
Andresens und theilweise auch Draègers Besorgnisse zu zer­
streuen, dass mit ince'riae . vù·ilitatis dem Caligula ein ungerechter 
V orwurf gemacht werde. 

U rn aber Spuren solcher Gewohnheiten zu entdecken hrp.ncht 
man nicht weit zu gehen, und wenn N.-A. auf Sueton, Calig. 36 
verweisen, so berufe ich_ mich für meine Zwecke auf Ca1ig. 11 
natw·am saevam atque prob1·osam ne tune quidem inhibere poterat, 
quin et animadversionibus poenisqu.e ad supplicùtm datorum cupi­
dissime interesset, et ganeas atque adulte1·ia capillamento celatus et 
veste longa noctibu.<1 obù·et, ac scaenicas saltandi canendique artes 
studiosissime appete'ret. Wir erfahren hier von capillamentum und 
vestis longa, dass sie zu den 'roilettestücken des Caligula gehorten. 
Nun dienten Perücken theils • zum Schmucke, theils um Glatzen 
zu verbergen, auch Mannern/) besonders aber do ch Frauen. 3) 

Die vestis longa aber wurde für eine weichliche und weibische 

1) Sejfrert-Müller z. Cie. Lai., S. 200. 
2) Becker-Rein, Gallus 8, 111,173. 
8

) Ebend. III, 193 f. 
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Kleidung angesehen.1) Tanz und Gesang endlich d.ienten in Rom 
zwar immer zur Unterhaltung; aber si ch d3-ran zu betheiligen, 
galt für bedenklich, wenn man für seinen Ruf zu sorgen für 
gut fand. 2

) 

Das Gesagte. dürfte genügen, um es gar nicht sonderbar 
zu :finden, wenn aus dem Munde eines Romers eine immerhin 
bei.Bende Bemerkung kam, wie C. Caesarem quasi ince1·tae vÏ'rili­

tatis esse. 

Was aber pleraque betri:fft, so kann ich dieses W ort nur zu 
arguitv1· ziehen; denn ich fürchte, sonst dem Cotta M essalinus die 
Geschmacklosigkeit zuzumutben, den Witz ofter, vielleicht sogar 
sehr oft gemacht zu hab en;· auch ware man mit Rücksicht auf 
cum die natali ... d1.'~isse gen<>thigt, ein e Scheidung in ple1·aque 

d1.'xisse und dixisse vorzunehrncn, was, wenn es moglich ist, besser 
'vermieden wird. Es lasst sich aber dieser Ausdruck, zu arguitu1· 

gezogen, immerhin ganz gut erklaren, selbst wenn der Beschul­
digungen nur drei sind. 3) Die dieser meiner Au:ffassung ent­

sprechende Form ist der Stelle gleich eingangs gegeben worden. 
W eiter li est man dann heute fast allgemein mit Nipperdey 

quae cuncta a primoribus civitatis 1'evincebatu1·) iisque instant1.bus 

ad imperatorem p1·ovocavit) wahrend die Überlieferung neq1œ cuncta 

lautet. In a.bnlicher W eise, wie Nipperdey, dessen Vorganger hin­
sichtlich quae cuncta bei wesentlich anderer Gesta.ltung des Vorauf­
gehenden Jac. Gronov war, vermuthete schon Pichena eaque cuncta 

unter Zustimmung Freinsbeims. Von den mir vorliegenden neueren 
A ~sgaben halt die Pfitzners allein mit alteren an neque cuncta fest. · 

1) Gell: N. A. VI, 12 tunicis uti virum prolix is ultra bracchia et usque in 
primores manùs ac prope in digitos, Romae atque in omni Latio indecorum fuit . 
eas tunicas Gmeco vocabulo nostri ,chirodotas" appellave1·unt feminisque solis veste:n 
longe lateque diffusam indecere existimaverunt ad ulnus cruraque adversus oculos 
protegenda. 

2 ) V gl. Marqu. , R. Pr.-A. T, 121 und die daselbst angeführteu Stellen, nament­
lich Senec. Contr. 1, 8 torpent e!!ce ingenia desidiosae iuventutis nec in unius honest'ae 
1·ei labore vigilantur: ~omnus languorque ac smnno et languore turpior malarum 
1·erum industria invasit animas, cantandi saltandique obscena studia effeminatos 
tenent, capill1tm frangere et ad muliebres blanditias ex tenuare vocem, mollitia 
corporis certœre cum fe'ntinis et immundi.~simis se expolire munditiis nostrorum 
adolescentium specimen est. 

3) V gl. Her. zu Hist. I, 5: ,Plerique bedeutet bei Tac. nic h t w eni ge, 
gar manche, recht viele". 
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Von den Erkhtrern gibt Draeger nur die Übersetzung.1) 

Etwas weiter lassen sich Nipperdey-Andresen ein, wenn sie be­
merken: "Die Hds. verkehrt neque, ais ware bei einer Majestats~ 
klage für alles das Zeugnis der Ersten des Staates nothig gewesen 

und im Widerspruche mit iùqite instantibus". Der Sinn dieser Worte 
scheint mir zu sein, es ware für die vorliegende 2) Majestatsklagé 
ohne Belang gewesen, wenn von den Ersten des Staates nicht 
für alles der Beweis erbracht wurde; es genügte, wenn über­
haupt Anschuldigungen, wenn auch nicht" alle, begründet wurden. 
Mag diese Auffassung I'ichtig, mag sie falsch sein; 3) . die Frage 
nach der Berechtigung zu einer Anderung der Überlieferung dreht 
sich, glaube ich, um einen anderen Pq.nkt. Es müsste. meines 
Erachtens erst der Beweis hergestellt werden, dass 'revince1·e , über­
führen" bedeute, wie coœrgue1·e und corwincere. 4) In den . Worter­
büchern findet man als Grundbedeutung ,wieder besiegen, über.: 

winden", 5) "niedersiegen, besiegend bewaltigen". 6) Wenn ich 
aber erwage, ·welche Bedeutungen mir bei V er ben, wie 'redige?·e, 

1·educere, refer're, 'reicere, remoliri, r:epellere, 1·ep1·1.·mere u. a. in erster 

Linie entgegentreten, ~o denke ich auch bei ~evincere zunachst 
an ,siegend'' oder .,siegreich zurückweisen, zurückwerfen". Diese 
Auffassung stimmt zu Tac. Ann. XV, 73 ceteMI/Til coeptam adul­

tamque et revictam coniurationem neque tune dubitave're, quibus ve?"um 

noscendi cura erat, et fatent'wr, qui post inte1·itum Neronis in urbem 

reg1·essi sunt, wo die Auffassung abzulebnen ist, die in Ritters 

1) ,Cuncta revincPbatur er ward in allem iiberfiihrt". 
2 ) Nicht für eine MajesHitsklage, da es ja auch solcbe gab, die sich n~ 

auf ein Factum bezogen. 
8) Vielleicht geben hier einen Anhaltspunkt die Worte Pichenas: ,Primum 

ambigo, num proba fortasse vetus lectio, ut intellegatur non omnia illa t~ia, quae 
Messalino obiecta fuerunt; con vinci a primoribus civitatis potuisse". 

4) So Forcellini. Auch Picbena vertrat diese Ansicht und die spateren Er­
ld:i.rer; vgl. z. B. Doderlein und Orelli z. d. SL Dagegen hat Wei.flenborn (Jahrb. 
f. Phil. XVIII, B. 52, S. 34) sein BedenkÈ'n geau.Bert mit den Worten: ,Revin­
cebatur soU hier so viel · als cont:incebatur bedeuten. Allein in de~ (bei OreÜi) 
angeführten · Stellen Lucr. 1-, 489 (486 Bern.) und Cie . Arch. 6 liegt die Be­
deutung ., wid~rlegen" naber, und an unserer Stelle mochte evincebatur vor-
zuzieben sein". 

5) Freund und Klotz. 
6) Georges. 

6 
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Übersetzung zum Ausdruck kommt. 1) Richtiger haben Roth und 
Géorges revictq,m mit ,bewaltigt~ unter.druckt" gegeben, und damit 
stimmt Draegers Beinerkung, 1·evincere stehe statt vin cere, opprimm·e 
im ganzen, wenn auch die Ausdrucksweise vielleicht nicht ganz 
glücklich i'st. Ohne Zweifel namlich konnte für revictam auch 
victam oder oppressam stehen; in revictam aber erkenile ich die 
ganz specielle Bedeutung ,siegreich zurückgewiesen", d. h. ,be­
s-iegt und beseitigt". 

Diesé Bedeutung ist ferner allein nur ~oglich für Stellen, 
~ie Liv. VI, 26, 7 quod ad crimina attinet, quibus moti bellum in­
dixistis, etsi revicta 'rebus verbis confutœre nihil attinet, tamen ... 

und XL, 16, 3 'Mt omnibus appareret, noctis p1·oximae crimen facile 
e v.ictum., suspectam nimiam cum Romanis Demet'l·ii gratiam esse. 
So viel über Falle, wo revincere sachliche Objecte bei sich hat. 

' Wié steht es bei · personlichen? Betrachten wir Cie. Arch. § 11 
numquam enim hic · nequ.e suo neque amicorum · iud~"cio revincetur, 
wozu Halm bemérkte: ,Revincetur wie Tac. Ann. VI, 5; XV, 73". 
Also soli re~incetur ·hier wohl hei.Ben ,er wird überfü.hrt werden ", 
etwa ,dass er sich das romische Bürgerrecht widerrechtlich an­
gemaBt habe". Moglich; jedenfalls aber vertragt die Stelle auch 
eine andere Auffassung. Be!Gelegenheit, wo Cicero das Unstich­
haltige einer Berufung auf die mangelnde Censur des ·Archias 
darthut, kommt er auch auf die Fo1gerung, welché der Klager 
aus der unterlassenen Meldung zur Censur gezogen batte ,ne 
ipsius quidem iudicio in dvium Romanorum iu1·e est versatus"' und 
sagt diesbezüglich: ,et ·testamentum saepe fecit nostris legibus et 
adiit ·hereditates · civium Romanorum et in beneficiis· ad aerm·ium 
delatus est a . L. Lucullo pro consule". An diese. Widerlegung 
schÜeBt -si ch. die Einladung _an den. Anklager, si ch nach Beweisen 
umzuseben, die in folgendem Sinne begründet wird: Vom Stand­
pÙnkte seines eigenen Urtheils wie von dem seiner Freunde aus 
wird er ~ich nie besiegt zùrückdrangen lassen, d. h. wenn sein 
eigenes Urtheil sowie das ~einer Freund.e den Ausgangspunkt 
des ·An griffes bilden, in · diesem Falle wird er nie die W aff en 
strecken und'von seinem Rechte abstehen. Auch Hor. Od. IV, 4, 24 

1) "Dass übrigens eine Verschworung wirklich angefangen, zur Reife 
gekommen und dann erwiesen worden sei". 
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diu lateque victrices · .cdü?·vae consilù's iuvenis revictae sensere} q·uid 

mens} quid 'tndoles posset sebe ich keinen Grund, mit Lambin 
vièisstm ·victae ,ihrerseits besiegt" zu erklaren, sondern fasse die 
w :orte in de rn Sinne , besiegt .zurückgeworfen". 

: Wie wenig endlich im übertrageneii . Sinne 1·evincere gleich 

con~incere sei, dafÜr scheint mir besonders zu sprechen Gell. 
N. A. VII, 2, lB propterea riegat oporte1·e jm·1·i audi'l·ique homines . aut 
nequam 'aut 1'gnavos et nocentes . et audaces} qui} cum in culpa et in 

ma?ejicio revièti sunt} perfugùtnt 'ad jàti nece,çsitatem, tam.quam in 
aliquod fani asylum et, quae pessime fecerunt, ea non suae terneri­

tati} sed fato es8e attribuenda dicunt. Di~jenigen, von 'denen revicti 

sunt ausgesagt ist, konnen keineswegs 'ais , überführt" im Sin ne · 
von convicti 8unt gelten, wenn anders convinco bedeutet ,ita 
vinco rationibus et argumentis, ut manifesta res fiat et nullus 
responsioni sit locus"; 1) sie konnen vielmehr nur ihren Ver­
theidigungsstaudpunkt nicht mehr halten und müssen zurück; sie 
haben aber noch immer etwas, womit sie si ch a~s der Schlinge 
zu ziehen hoffen, namlich die ne'cessitas fati. 

Auf Grund solchAr Erwagung kann ich also ?'evincebatur auch 
an unserer Stelle keine andére Bedeutung zuerkennen ais diejenige, 
welche sich aus den betrachteten 'Stellen ergeben hat, und der SinJ?­
der·Worte neque cuncta a primoribus dvitatis 1'evincebatu1· cet. ist: ·,Er 
aber lieB ·si ch hinsichtlich der Anklage in ihrem ganzen U mfange 
von den Ersten des Staates nicht besiegt zurückdrangen, d. b. er 
wich ·. v or~ ihrem · Spruche nicht · z.urück, . n~hm denselben nicht 

~n, sonciern er:.ergriff der Gef~hr gegenüber,. aievo:ri ihJ?-eD d~ohte, 
<l_i~ ~e-ruf~ng _an ·a~-~ .Kai~e~". We.nn ich -.a· .p1~irn:~ribu~ ci~itatis in 

dem Sin ne fasste · von -sententiis prirrwrum civitrdis und nicht . etwa 
von rati(inibus et _ar·,qumentis pr. c., s_o wird es n.Othig sein, über 
p1·imores ~ivitatis_ ein pa~r _W ort~ z~ veriieren. W er ist mit diesem 
Ausdruck g'emeint? Diejenigen Erklarer, welche sich überhaupt 

mit demselben hefassen, wie Nipperdey- Andresen . und Pfitz~er, 
verstehen darunter die Anklliger des Cotta Messalinus. Pfitzner 

. 1) :Forcellini.; vgl. auch Tegge, Stud. z. lat. Syn., S. 109: "Wenn _jemand 
bei einem Pro cesse .. convi_ne.it, · so wir.d wegen des gan z e !1 U m fanges, der 
in con liegt, deni · Gegner ga r k e in Au s w e g ge 1 assen (Pott, Et. F. I, 184), 
d. b. er wird von allen Seiten einer Schuld oder eines Irrthums überführt". 

6* 



sagt dies ausdrücklich, .und aus der Bemerkung Nipperdey­
Andresens lasst si ch ni.chts anderes . entnehmen, ais dass auch hier 
die Ansicht vertreten sei, Tacitus meine mit a primoribus civitatis 
die Anklager. In die sem Falle aber muss man si ch wohl ·oder 
übel mit iisque instantibus ad imperatm·em p1·ovocavit etwas naher 
befassen. Pr:ovucœre ist technischer Ausdruck für die Berufung 
an den Kaiser um Rescindierung oder Reformierung eines Urtheils, 
und Provocation war nur moglich, wenn eine formlich . giltige 
Entscheidung gegeben war. 1

) Eine solche musste vorliegen, nicht 
eine bloBe Überführung, wenn von p'rovocare die Rede sein sollte. 
In unserer Stelle nun kann diese Entscheidung, das Urtheil nur 
mit iis instantibus angedeutet sein und ist sicher auch damit ge­
meint. Nun sind aber ii und primores civitatis dieselben Personen, 
und wir stünden, wenn unter den letzteren die Anklager zu ver­
stehen waren, vor dem ungeheuerlichen Falle, dass Cottas An­
klager auch seine V erurtheiler oder Richter waren. D~s ist un­
denkbar; gerichtet hat der Sénat, und damit ist auch die Be­
deutung von primo'res civ'itatis ~nit aller Wahrscheinlichkeit gegeben: 
es ist damit der Senat gemeint. 2) 

Kanm ist es nothig zu bemerken, dass ieh que in iz'sque 
mit .,sondern" übersetzt habe nach Madv. Gramm. § 433, A. 2. 

VI, 15 (9). Acervatim ex eo Annius Pollio, Appius Silanus 
Scawro Mame1·co sim,ul ac_ Sabino Calm"sio maiestatis postulantur, et 

1) V gl. Pauly, Real.- Enc. 1, 639 ff. - Es ist daher auch nicht richtig, 
wenn Ann. ·XVI, 8 qui q,ppellato principe inatantem damnationèm frustrati ... 
evasere bei Gerber und Greef, Lex. Tac. instantem im Sinne · von inminentem 
aufgefasst erscheint. Damnatio musste mit Rücksicht auf appellato principe als 
fërmlich giltige Entscheidung bereits vorliegen. Daher ist iaatana damnatio nicht 
die (ihnen) drohende, sondern di_e (sie) bedrohende (urgena) und zwar die mit 
der Exe~ution des Urtht>ils, mit der poena bedrohende Verurtheilung . 

. 2) Tacitus gebraucht }lrimor·ea in verschiedenen V'erbindungen. Ann. II, 19 
plebea p1·imorea, iuventus senes agmen Romanum repente incuraant · bezeichnet es 
den Adel. An anderen Stellen, wie Ann. VI. 13 (7) Rist. I, 88 spricht er von primores 
senatus, anderwarts von primores civitatis. Rist. I, 71 laeta primoribus civitatia, 
celebrata in vulgus O~lsi salua ne militibus quidem ingrata fuit und ebenso II, 92 
gratum p1·im01·ibus civitatia etiam plebs adprobavit ist es schon wegen der Gegen­
s-ü.tze ausgesëhlossen, dass mit primoribua civitatia etwas andères gemeint sei 
als der Ade], in erster Lin~e also oder vielleicht einzig nur der Senat. Unsere 
Stelle ·aber scheint mir von der Art zu sein, dass sie dieser Auffassung sogar 
ais Stütze dienen kann. 
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Vinicianus Pollioni ·pa tri adiciebatw·, cla1·i genus et quidam summis 

honorihus. So die meisten Herausgeber. Eine Schwierigkeit · ·er• 
gibt si ch bei · den W orten .,clari genus "et qùidam summis lionor~'bus" .· 
V on ali den Genannten steht namlich fest, ~dass· sie Gonsulare 
waren mit alleiniger Ausnahme des Vinicianus; daher : n:ehmen 
Nipperdey-Andresen an, dass et quidam der Hds. nicht richÜg 
sein konne, und lesen dafür atque idem (fiir iidem), eine: Ariderung,' 
die alle zu Consularen macht, was bei: Vinicianus wiéder nur 
vermuthungsweise geschehen kann. ' 

· Draeger .und. Pfitzner andern nieht, sondern jenèr sie:ht: in 
quid(lm, wofür man omnes fere oder plerique ·erwarte, eine ~un. .:.~ 

genauigkeit des Tacitus, da nur einer, der junge-Viniciâriu~ no'ch' 
nicht Consul gewesen sei; Pfitzner dagegen bemerkte in der ers:te·n·. 
Auflage zu clari genus cet: ,,Die vorgenannten- Manner -wa~•e~ 
sanimtlich Consularen ; daher konnen diese W orte r;icht Apposition 
sein, sondern sie fügen den Genannten asyndetisch (,und'- weiter"} 
noch ganze Scharen (acm·vatim) hinzu". Wenn nun auch·' in ' a·er 
zweiten Auflage diese Bemerkung fehlt, so scheint mir doch · :eÏll; 

gesunder Gedanke in derselben enthalten zu sein. · Für. das for~­
lose Asyndeton konnte ich mich allerdings nicht erwarmen. 

Für die· Behandlung dieser Stelle scheint es mir nothig zu 
sein, etwas. wei ter auszugreifen. E s gehort diesel be · namlfch z.ù 
der Zahl jener, welche man heutzutage allgemein ais Belege für 
den prapositionalen. Gebrauch von sin·tUl) · und · zwar mit de~ · 
A blativ, anführt. Von alter en Erklarern und Gram matik.ern wurde· 
simul an solchen Stellen unbedenklich ais mit dem · Ablativ ver­
bunden betrachtet . . Erst in. neuerer Zeit'. soli · C. F. 'U. MülÎer 1) 

in .solcheu Fallen für den Dativ eingetreten '·sein, ·wie dies auch 
H. Fritzsche zu Hor. Sat. I, 10, 86 th at und simul his ais Gracism~s; 
entsprechend &p.ex _ ·.rw[ . betrachtete. Der Ansicht, dass simul 
an solchen Stellen 2) mit dem Dativ verbunden sei, wai;·- auch 

i : 

1) Dessen Dissertation ,De praepositionibus Latinis~' . Rostock;· 1871, mir 
leider nicht zuganglich war. 

2) Draeger führt, H. S~ I, § 296 folgetide an: Bor. Sat. 1; 10, 86 ; .o:v-. Trist. 
V:, 10, 29; . Sil. It;tl. III, 268, V, 418; Tac. Ann. III, 64, IV, 55, VI, .15 (9), XIII, 34; 
IV, 8 hait er aimul für das Adverbium. Aus Vergil rechnet .man hjeher . aim.ul hia 
dictis An. V, 357. und XI, 827 (so Ladewig-_f;chaper). E1~dlich. kamen vielleicht 
noch in Betracht Luc. Phars. VI, 140 und Nemes. Cyn. ·151 (Baehr.) 
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J. G. Schmalz, Lateinische Syntax 1• lm Antibarbarus dagegën 
s9wie- Lat. Syntax2 .erkennt auch dies er hoèhgeschatzte . Gelehrte 
in solchen Fallen d.eii ·Ablativ. En<tscheidend aber· für ·diesen ist 
~~ch - Schmalz Sil, V, 418 . .. : 

'Stellt inân nun inf allgemeinen die. Fr.age, ob das Adverbium: 
simul;- ohne dass man · zu einem Gracisrnus :Büchten inüsse, sich 
mit einem Da ti v verbinden konne, so scheïnt . mir . dies unbedingt 
~ejaht werden zu müssen. 

W enn Wolfflin 1) die Construction des Adverbiums iuxtrt 2) 

mit dem Dativ, ab.gesehen ·von de1~ Bedeutung ( = pariter), schon 
wege~~ s-einer V erwandtschaft mit iungere 3) begreiB.ich findèt,' so 
muss derselbe Grund doch wohl auch für simul ge·lten, da dieses 
gleic;h simile ist. 4

) Dèrselbe Gelehrte verwe.ist ferner bei dieser· 
Q-elegenheit auf den · Gebrauch ·von ldem mit dern Dativ'• b·ei 

'Dic4t~rn wie bei Prosajkern, . der mü~ ·auch in UJ;lsèrèm FaUe. 
wichtjg etscheint. Betrachten w:ir .Ov. Trist. V, 10; 29 quippe· simul 
nobis habitat discrimine nullo barbarus, so sind diese · W m•te de rn 
Sinne .nach gleich ·quippe eodern . teinpm·e .nobis. ( = de ·nos) . :dis­

crimine nullo barbœrus habitat, und es soll mit.simul nichts anderes· 
angedeutet sein, ais die zeitliche V ereinigung hinsichtlich des 
habita re, des Hausens. Das,. · was nach ·der bisherigen Erklarung 
simul = simul cum ·sagen soll, ist durch dùrcrimine nullo gegeben; 
denn diese modale Bestimmung bezeichnet die Gemeinschaft; das 

. Zusammensein in dem Sinne, ut dise1imen sit nullum, ut nullo 

disc'l·irnine separemur. Ebenso steht es bei Tac. Ann. III, 64 quos 

(ludos) pon~ijices et augu'l·es et quindecimviri septemviris simul et 

soda.libus Augustaliuus ederent 5) und IV, 55 ve.rum Hypaepeni Ttrdllia­

niqu~ Laodicenis ac Magnetibu$ simul l'l'(tmissi. 6) Hinsichtlich Ann. 
XI~I, 34 Nerone te'rtium consule simul iniit_ consulatum Va.le1·ius 

Messalla scheint man zu schwanken.. Bei Draeger · wenigstehs 

1) Arch. n, 143. 
2) .Liv: XXIV, 19, 6. 
a) Juxta = iugista . 
. 4) Schweizet-Sidler, Gramm. d. lat. Spr. I 2, § 222. . 
·6 ) = quos pontifiees: et augures et quindecimviri eoàem tempôre- se'ptemviria 

et . sodalibua .A:uguatalibus ederent. · · i 
'.' ' 6) Verum Hypaepeni Trallianique eoâem tempore Laodicenis· ac Ma!Jnetlbu• 

tramisai. 
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w-eiB man nicht ·recht, wie man daran ist.' Wahrend er na:nllich 
Ann. 2 (1874) zu der Stelle .bemerkte.': , Simul ist hier~ nicht, wie.an: 
einigeri Stellen der Annaien ais Praposition, sondern als _ Adver­
bium zu fassen", b'etrachtet er .H. S. I, § 29_6 (1878). Sim'lll auch 
an dies er . Stelle ais Praposition; dagegen lehren Ann. 3 (18.82) 
dasseibe, wie -die zweite Aufiage. ·1) 

Andresen ist _vielleicht ,_·der 'Ansicht, dass ·simul an diese~. 

Stelle Praposition sei, wenn er bemerkte : ·. ,, Tm·tium ; 'consule, ein 
der gewohnliehen Art des Tacitus, .den Jahresanfang zu bezeichnen, 
ents-prechender, hier aber nicht ganz zutr-effender Ausdruck statt. 
tertiurn · consulatum ineunte-". -Ich"-sage : ,V.ielleicht~'; .d·enn: daLAri ~ 

dresen Nipperdeys Bern erkung 2) beseitigt ·hat , -- ~ so -·his·sf '• das 
immerhin auch den Schluss zu:, dass nach sèinér Ansicht .... sim'lÛ 
Adverbium sei; oder dass er · sich üherhaupt nicht bestimnit· aus/ 
sprechen wollte. Was aber sonst seine Bemerkung betrifft, so· 
kann ich dem -. -nicbt zustimmen, dass Tacitus hier statt des zu­
treffenden Ausdruckes einen ininder zutreffenden gebraucht habe. 

Am einfacbsten batte Tacitus geschrieben Nerone tertium· 
Val~rio Messalla. consulibus. Nun· aber batte er sicb · dieser Formel 
kurz vorher bedient, 3) und -es ist ganz begrei:flicb, wenn er .. an 
uns er er Stelle die . J abresbezeichntmg etwas anders gestaltete, 4} 

was er in ahnlichen Fallen auch sonst getban hat. 5) Dies konnte 
gescbehen in der Form Nm·one te1·tùtm consule simul ·inierat con­

sulat?J,m Valerius Messailai wo- inim·at -consulatum gleichkommt 
einem consul e1·at oder consulatum gerebat. Wenn ·man null für 
, inierat" iniÛ liest, ·sû entspricht dies 'der qfter vorkommenden 
Ersc4ein-qug, dass d~r Schriftsteller ein Factum vo~ seinem .Stan.d-­
punkte der Gegenw-art ~us einfach 'als vergangen hinstellte und·· 
das Perfectum-setzte, wo man aas -Plus.quari1pe1~fe·ctùm erwar.tete. 6)' 

1) Ehenso Synt. u. St. d. Tao.8.(1882), § 101, 
2) ,Neron_e tert~um consule ., hangt ab von simul, z u g l e i c,h rn i t d e ln 

dritten Çonsulate ,Neros". 
·. 8) c. 31 Nerone iter:um L. Pisone consulibU8. 

4) Zumal da er. dieselbe Fo:r:mel- wieder verwendete XIV, 20 -:Nerone· quar-' 
tum Cqrnelio Cosso cons'l!-_{ibus. 

5) Vgl. Ann. II, 53 und _ Hist. I, 1 ; 11. -Sonst weist die,-Jahresberiieichnttng 
im ganzen faste Formeln auf. 

6
) Draeg. •H. S, I, , § 130; M,or . . Müller z. Liv. I, 11.1, .. 
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!St . die se A uffassU:ng richtig, dann ist Ne1·one tertium consule ab­
solufer Aolativ, und simul gehort als Adverbium zu iniit . 

.- ~ Um· jetzt ·auf die Stelle zu kommen, welche der Zeit nach 
batte den Reigen eroffn~n sollen, auf Hor. Sat. I, 10, 84 ambitione 
i·elegata, · te dicm·e possum, Pollio, te, Mes.<wlla} tuo cum fratre simul­

que vos, Bibule et Ser·vi, simul his . te, candide Fu/mi cet., so zeigt 
gegenüber Madvig 1) Just. II, 4, 11,2) dass der Nominativ des ver­
gliehenen Gegenstandes für iderri mit de rn Da ti v nicht un bedingt 
erforderlich ist, und. dass man auch · in diesem Falle simu.l his te 
gleichsetzen kann einem eodem pu.ncto tempo'ris hîs. te (ndiesen 
gleich.ieitig"). Gauz ahnlich steht es mit Sil. III, 268 his simu.l 
eœusti vene're Nubae. 

Ahnlich; wie idem mit dem Dativ, lassen sich Stellen zum 
, Vergleiche heranziehen, wie · Hor. Sat. I, 3, 122 cum magnis part'a 
mineri.~ fal'ce recisu.1·um simili te, si tibi r·egnum pe'rmittant. homines 
und mimentlich I, 4, 136 hoc quidam non belle: numquid ego ·illi 
imprudens olim faciœrn sim ile?, . weil sirnile hier einem Adverb 

gleichkommt. 8) 

W enn bis jetzt die Analogie nur fur den Dativ sp1·icht 
un.d . nicht fü1~ . den Ablativ, so würde dies doch .kaum von 
Belang sein, wenn es wirklich Stellen geben sollte, wo simu.l 

1) Lat. Sprachl. § 247, b, A. 8. 
2) Virgines in eundem ipsis morem,. -non otio neque lanificio , 8ed a1·mis, 

equis, venationibus exe1·cebant. 
3 ) Bei der Beurtheilung dieser Stelle folge ich KieBling, dessen ErkHirung 

mir die einzig richtige zu sein scheint. Diejenigen· namlich, welche, wie Diintzer 1 

in illi ~in Neutrum sehen und es auf hoc znrückweisen lassen, sind genothigt, 
dieses = lw:nc 1·em, d. h. als sog. iiu.Gert-s Object zu nehmen UJ!d zu iibersetzen: 
,Das. hat der N. N. nicht hübsch gemacht: ich werde do ch nicht . ejnmal jenem 
(=' jener 'Sache) Ahnliches tliun?" - Hièrin ab'er liegt '· ëine Ùngereimtheit. Da 
namlich belle auf den inneren Wert der Handlnng geht (Tegge, Stud. u. s. w. 
S. 62), so kann hoc= haec res keine res p1·ava sein, deren Ausfiihrung innerer 
'\Vert sich. überhaupt nicht zusprechen.liefie; .sondern dasjenige, von dessen Aus­
führung die Rede ist, muss etwas sein, was jedermann, auch Horaz, mit gutem 
Gewissen thun kann, wenn er es nur belle und nicht wie jener N. N. non belle 
thut . . Zu dem. richtigen Sinn kommt man nur, wenn man Kie131ing folgt, hoc 
nicht als hanc rem, · sondern ais hoc factum, d. h. als inneres Object auffasst in 
dem ·Sinne "quidam, cum itu fecit, non belle fecit". In diesem Falle aber kann 
illi wohl nur auf quidam znrückweisen, was ohnehin auch die Stellung scho!l 
pahe le~t. Einen ahnlichen ~-.ail sieht Kie13ling auch Hor. Sat. ll, 3, 99. 
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statt sim.ul cum unzweifelhaft mit dem Ablativ verbuud.en· e1~~chei~t. ; 
denn daim würden · natürlich solche Stellen auch für die' Beur­
theilung der bisher besprocheuen . maBgebend sein. W enig Sorge 
dürften in dieser Hinsicht Luc. Phars. VI, 140 und Nemes. 
Cyn. 151 bereiten, die auch Draeger nicht anfübrt. An der ersten 
Stelle ,quern non mille sirnul turmis nec Caesare toto auj"erret locum~ 

victoribus unus m·ipuit" hat man es mit dem instrumentalen Ab­
lativ und dem adjectivisch gebrauchten simul zu thun; 1) b_ei 
N emesians W orten "hos igitur genetrice simul iam ve're sereno molli 
pasce sm·o, passim nam lactis abu.ndan.t:J tempus adest" handelt · es 

sich um die Nahrung für junge Hunde, und ais solche wird 
serum, Molke, empfohlen, wozu hie und da Brot oder' Schrot 
kommen soli. 

Ware nun simul = simul cum, so ware damit gesagt, dass 
die Alte dasselbe Futter bekommen soU, was kaum anzunehmen 
ist. Dass es sich bei serum nur um die Nahrung der Jungen 
handle, zeigen die Verse 157 ff sed postquarn Phoebus candentem 
fervidus aœem contigerit tœrdasque vias, cancrique mo1·antis sidus 

init, tune consuetam minuisse saginam p1·ojuerit tenuesque magis 
1·etinere cibatus, ne g1·avis · œrticulos depravet pondere moles. Eine . 
kraftigere Nahrung für dieselben Jungen im achten Monate em-· 
pfehlen dann 175 f mit den W orten ,tune 'I"UrSUS misce1·e Sf'.'I'O Cen:;­
alia dona conveniet fort emque dm·i de j?·ugibus escam". Es bleibt 
unter solchen Umstanden nichts übrig, als genetrice sirnul als Abl. 
modal zn fassen = ita ut genit1·iœ simul sit ,an · der Seite der 
Alten". 2) Nach der Erledig~mg dieser Stellen bliebe also noch 
die. für unsere Frage wicbtigste der Erorterung vorbehalten, · 
Sil. V, 418 nec Bagaso eœultœre datw·ve impune 1·elictum, consulis 
ante oculos 'vita spoHasse Libonern , law·ige1·is decus illud avis na 

vaqae ~·uventa jlo1·ebat; sed MassyZ.us succiderat ensis puoescente caput 
mala, . prope1·oque virentis dele'l·at leto bellatM· . barba'l"lfS. ann.os. Fta­

miniurn irnplm·àsse tamen iarn nwrt~ suprema. haud frustra fuit; 
avulsa est nam pr.otinus .hosti m·e simul cerviœ . . Nimmt man an 

1) V gl. Li v . VI, 4, 1 Camillus . . . trium aimul bellorum victor; VII, 25, 7 
inter duo· simul bella externa; Vii; 35, 6 omnium simul rerum. 

2) V gl. Fabri · zu Li v. XXI, 36, 6 und über aimul esse Seyffert·- Müller zu 
Cie. Lal. S. 428. 
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dieser St~lle simul als Praposition zu m·e, 1
) so vermisst man erst­

Îich. ,di~· ·Be.stimmung auf die Frage w.o von?, wie wir eine solc~e 
:ti~den . z.. B. bei V erg.· An. II, 558 : _avolsum umeris caput und an 
vi~len and~ren Stellen-. 2) W o aber eine sol che Bestimmung fehlt, 

~a.)st. s~~ . i~ ·. der . Re,gel __ au~ . ~e.rJim.gebung l~icht zu entnehmen. 
I?.a..s --~~r.~ .. indes sen . :vielleich~ belanglos, w.ür.de .. man nicht zugleich 
~uch zu .einer ganz eigenthümlichen Übersetzung g~nothigt. Die 
W, ~rte ,avulsa _ est na~ p1~otinus hosti ore s_imul cerviœ" hatten 
na_II?..lich ~o~ge_nden Sinn : den n s of or t w -q. rd e · de m Fein d ~ 
d~r -·Naqken oder Hals zugleich mit dem Ko.pfe ab­
g .e ·tr~.n~-t (abgehauen). 3

) Wenn sich nun auch anderswo, 
z. B. )~~ ·v ergils W orten ,huic cervixque comaeque t'l·ahuntur per. 

tet·1·am) 4) hie und da ein wenig Überfluss geltend machen sollte, 
so .lasst sich derartiges leicht ertragen gegenüber der Wirkung, 
w~lc~e unsere Stelle, also verstanden, nothwendig- auf jeden·.aus­
ühE;ln._ n:mss, dem -es nicht vor allem um die Praposition simul 
m\t _dem Ablatiy zu . thun ist. Ic\1 wenigstens hielte mich für ver­
p~ichtet, s~l~h~s selbst' Knaben nic~t zu gestatten. Mag Silius 
e,Îp pedantischer Naqha~mer Hom ers und Vergils gewesen sein, 
~jn . gel?il.d~ter Mann wai· er doch, 5) und man darf ihm ~icht, 
wenn es sich verm~iden la_sst, einen. Ausspruch zumuthen, der 
hart au~ Absurde streift .. Und an unserer Stelle soUte sich dies,, 
w;1e mir wenigstens scheint, wohl thatsachlich vermeiden lassen, 

1) Os ,Antlitz, Haupt, Kopf"; vgl. Tac. Ann. J, 61 aimul trun ci a arborum 
a'ntefixa ora, Stat. Theb. lii, 131 cervicibua ora reponunt; dass diese Bedeutung 
bei Verg. An. I, 589 vorschwebe, zeigen die folgenden Worte ,na'"!que ipaa 
decorarn caesariem (,das Haupthaar") adflarat. 

2) Vgl. V erg. An. II, 608 avolsa saxis -saxa vides, 631 traxit . (ornus) 
iugis avolsa ruinam, VIII,,-238 imia avol.9am (siliceru.J solvit radicibu~; Enn. 
Ann. 510 tMül.) oacitat in campis caput a ce1·vice 1·evulsum; Cie. Phil. XI,§ 5 
cet·vicibua fractis cap:uf. abacidit. 

3) ,Der N,acken . :z;·ugleich mit dem Gesicht" hei.6t es bei 
A. W. ·zumpt, Lat. Gramm.12 Bei dieser Betonung von ,zugleich mit dem 
Gesichte oder dem Kopfe" ki:innte man unwillkürlich zu der Betrachtung darüber 
veranlasst werden, wie man sich etwa den Vorgang zu denken batte, wenn 
Gesicht oder Kopf dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. 

·, , · ') , An . . ,I,.4.77. . . 
. 5) Plin. Ep. ~II, 7 do~tiaaimis a_ermonibus dies trar&sigebat, cum a Bcribendo . 

vacaret, . un.d einen poeta ,non infimi spiritus nennt ihn Drakenborch in d.er 
Prafatio. 
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wenn .m,aDI die _Wm·te ,avulsa· .est nam .p1·otinus · hos~i .ore ._simnl 

ce1·viœ", ,dem · na~qrlichen Gefühle folgend, ebenso . verstëht,: , wie 

yergils· ~volsnm u"fl'e1·is cqput) mit denen :sie das!'elhe bedeüten, 
~ur .. dass,.,Silius ~ür umerus u~d , capat die · .. AusdPU.cke cerviœ und 

os .. wa,hlte; wie dies auch sein Z~i:tgeno~se · ··Statius -·,in de·r . frùhe1·· 
angeführten Stelle gethan hat. W enn bei ihm . aber · a er N ackën· 

odt::r Hals vom K~pfe getren:nt wird, so stimmt·;·d.as zwar nient­
mi~ ~ l.lDSerer Ausdrucksweise, di.e wir, . ahnlieh wie Vergi,l, . detr 

K.~_pf vom . Halse t~·ennen las~en, und die W endung ist vielleicht 
gesqçht ; sie . . ist aber nicht min der richtig ~ais drè tinsrige .od'èr 
~ie Vergils. In $1:m1J:l ·ab~r sehe: icb~ ebenso- wie in . protinus) ein· 

Adverbium, das ·die ,zeitliche ·Vereinigung h ezeichn et, wahrën·a:. 
protinus die Unmittelbarkeit der Zeitfolge zum Ausdruck.e bringt 
~~~ in .diesem Falle oft sta~im fast gleichkommt. 1)- Hinsichtlich 
4~s ._ gleic~zeitigen 1\._uftretens · b eider Advérbien aber kann sioh~ 

kei~- B~den~en ergeben, . 4a :: sole_he H}tufungen· sich .. a\mh sonst 

finden 2) und nam entlich auf die Erscheiuung hingewiesen .wèr_den. 
kann, dass bei Temporalsatzen rnit ubi, ubi p1·irnnm) sirnul atque 

im üb ergeordn eten Satze si ch .ofter. A~v.~~:Çien findt:;n, wie continuo 

~licq<) .. stuHr,n u. a., um die .. rasche . Folge der Handlung hervor­
zuheb en, wie Draeger si ch ausdrückt. 3) W enn 1iian ·Jiuà z. ' B:' Ci.i:s. ' 

b:' G. v, 3~ 3'' alter) simul a:!que de Ga~saris Zegiônurnqu~' a.d'l;ftl!tU , 

cognitt~m est) ad·· .eum ven ii ur~pi·üngliche Coordination z~ erblicken 
hat . in , dem Sinne altP.! simul · ad . Caesm·ern~ venit atque de 'eius 

. legionitmque adventu cognitum est) so lasst si ch nicht leugnen, dass ' 
man es ' bei Cie. V err. II, 1, § 27 Verr·es) s1:~ul ac Ùtigit. p~ovin.,.~, 
ciam.) ~tl!tint_: .iJ!~ss_an~ litter.a$,,: ded~t im Grunde ·mit einer ganz ·· 
ahnlichen Haufung von Adverhien zu thun habe, wie · bei Sîlius, · 
dessëii Worte slch, unbe~chadet ihrem '8inne, àu~h in ·d~r Form. 

g~be~ li~.Be11 ,, si'm~l atfl~e . . Libo Flarniniu~ imploravit) proti~us 
hosti cerviœ ore- avulsa est". , · t·. ,,, · · · 

Dass Silius -- mit protînüs ·.sirnu.l eine VerstitrkÙng :od~r _S.tei:.'. 
~ f • ~ •• . ' ' . 1 ' 

::- 1 • , 

1) Vgl. Cas .. ·b. ,G. VIl, 88, ~ fit . p1·bt.inus. hac re audita · ex castris ':GaUo,;, ~. 
rU'T!.} f'q,ga ; . ·V erg., An.-_, II, 4S7- ·pr·otinus .ad . sédes Priami clamore. vocati,- wozu" 
S~!vius b!:~merkt "prot.inu,a hic . statùn~ . 

2) ~raeg. H. S. l, ·§ 76. 
3) ÏI. S. II, S. 599 f. 
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gerùng bea.bsichtigt habe, erscheint mir nicht zweifefhaft. Eine 
sol che liegt n un allerdings in protinus . . . simul} im V orrücke_n 
von der U nmittelbarkeit der Zeitfolge zur volligen Gleichzeitigkeit, 
streng. genommen nicht in simul . .. protinus. Allein diese Folge 
in der oben gegebenen Umschreibung hat nichts zu bedeuten. 
W enn namlich zwischen simul profectus est atque sU'rreœit. und 
s.imul atq-ue surrexit} profectus est ais Übergangsstufe zu denken 
ist p1:ojectus est. s1:mul atque sur1·exit} 1) so müssen auch folgende 
Ühèrgangsstufen angénommen werden: · , Verres statim Messana 
litte1·as dedit simnl ac tetigit provinciam und p1·otinus hosti cerviœ 

ore avulsa . est simul} atque Libo Flaminium implo1·avit} oder in der 
$telluhg bei Silius avulsa est protinus hosti ore simul ce'I'VÎX ( atque 
Libo .. Flaminium imploravit 2) 3). 

Ist diese .. Beurtheilung der Stelle a us Silius richtig, · dann 
i~t dieselb-e nicht nur nicht die classische Zeugin für den Gebrauch 
von lJimul mit dem Abl., sondern sie hat mit diesev Frage über~ 
haupt nichts zu schaffen. 

1) Deecke, Progr. Colmar, 1887, S. 46. 
~) Welche Worte mit Rücksicht auf Flaminium implo1•asse . . . haud fi·ustra' 

fuit wegfallen konnten. 
8) In ahnlicher W eisa lassen sich auch V erg. An. V, 357 et simul ·his 

dictis faciem ostentabat et uclo turpia m.embra fi mo und XI, 827 simul his dictis 
Unquebat habenas ad terram non sponte jluens erklaren. Man wird erstlich zu 
der Auffassung von simul = simul cum nicht genothigt, da Participia mit tem­
·poralen Adverbien verbunden werden konnen (Draeg. H. S. II, § 591) und d~m­
~ach simul hier- keine andere Rolle zu spielen braucht als z. B. An. X, 856 
aimùl hoc di cens attollit se in aegrum femur. Diese W orte haben den Sinn ,aimul 
atqu~ hoc dicit, attollit cet". Mit dem gleichen Rechte muss man dann die obigen ' 
Stellen wiedergeben konnen mit simul atque haec dixit, faciem ostentabat und 
simul atque 'haec ~ixit, linquebat. Beim letzten· Falle ware auch zu bedenken, . 
dass, wenn Bimul = simul cum· sein soli, mit his dictis ein begleitender Umstand 
zu linquebat habenas non sponte jluens, gegeben ware, eine Situation, in welche 
ich mich wegen t;~d terram non aponte. jluens, wodurch, .wenn. nicht geradezu 
eine Ohnmacht, so doch . eine ~hnmachtartige Schwache angedeutet ist, nicht 
hineinzufinden vermag. Es ware unter solchen Umst.anden zu erwagen, ob nicht 
Liv. I, 26, 3 simul, anstatt, wie Mor. Müller thut, zu increpans, vielmehr zu 
stricto gladio zu ziehen sei. Man wird sich namlich stricto g'ladio kaum anders 
erkHi.ren konnen ais mit aimul atque gladium atrinxit; denn auf die unmittel­
bare, an Gleichzeitigkeit grenzende Folge der Handlungen atringere und tr~nsfigere 
kommt es an, die Gleichzeitigkeit von increpare mit tranafigere -ist genfigend 
durch das Part, praes. bezeichnet. 
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. W enn also an sol chen Stellen, wo .sowohl Dative als Ab­
lative vorliegen konnen, für den Dativ sowohl die H erkunft von 
sim.ul ais auch die Analogie spricht, für den Ablativ aber nichts 
ins Treffen geführt werden kann ais eine unbegründete Behaup ~ 
tung; wenn fm·ner auch vom Standpunkte der Erklarung hin..:: 
sichtlich des Dativs kein Bedenken obwaltet und jene wirklichen 
Ablative bei simul alle eine andere Erklarung nicht nur gestatten. 
sondern theilweise sogar erfordern: dann ergibt sich fur mich die 
N othwendigkeit, an jener Ansicht festzuhalten , welche Schrnal~ 
in der ersten Auflage seiner Syntax vertreten hat, ohne dass ich· 
deshalb simul ohneweiters zu einer Praposition mit dem Dativ 
machen mochte. 

Nu"umehr · kehre ich zu der Stelle VI, 15 (9) zurück, deren 
Besprechung dm·ch die Untersuchung über simul unterbrochen 
wurde. Nach dem Ergebnisse, das sich mir · herausstellte, sind 
auch hier Scauro Mame1·co und Sabino Calvisio Dative. Simul ist 
aber auch noch zu Polliord patri zu denken, bis wohin der Bereich 
des Pra.dicates postulantur si ch .erstreckt; nach patri setze ich 
Semikolon. ~"ür das folgende adiciebatu1· hat die Hds. infolge des 
bei solchen Verben ofter vorkommenden Ausfalles des 1: acUcebrztw·. 
Aber auch der Ausfall von n der Endungen -nt und -ntu1· ist 
eine ofter vorkommende Erscheinung, 1) und ich nehme qaher­
keinen Anstand, für das überlieferte ad·icebatur "adiciebaniur" 
zu lesen, so dass die Stelle mi thin also lautet: Acm·vatim eœ eo 
Annius Pollio, Appius Silanus Scauro Mame1·co simul ac Sabino 
Calvisio maiestatis postulantnr et Vinicianus Pollioni pat?·i j adiciP.­
bantur clari gemt.s et quidarn. summis honoribus. Ein Zusatz, wie 
adiciebantur clari genus et quidam summ.is honm·ibus scheint mir 
aber nicht so sehr wegen ace'rvaUm nothig zu sein, das ja unter 
allen Umstanden zu postnlantu1· gehort, als vielmehr deshalb, weil 
tot illust1·ium viro1·um im Folgenden, von fünf Mannern gesagt, 

immerhin ein starker Ausdruck ware, und doch kaum anzunèhmen 
ist, dass mit diesen fünf sozi1sagen der ganze Senat verwandt 

1) Vgl. au.Ber den zu IV, 69 gegebenen Fallen IV, 27 evenerant (Haase) 
für evenerat, IV, 49 degrediebantur (Pichena) f. deg1·ediebatur, IV, 70 regre­
diebantur (Beroaldus) f. regrediebatur .. 



oder befreundet .war·.1) - Freilich · konnt~ mari fragen, · wie denn 
daraus, dass gegenüber den fünf genannten · Mannern die · Unter.:. 
suchung theils eirigestellt,:t) theils vertagt wurde, . sich eine erheb -' 
liche · Besserung in der : .Stimmung des Sena tes ha be ergebèil 
ktrn.nen, wtinn noch eine Au-zahl- anderer hochadeliger und hoch­
gestellter Manner in Gefahr schwebte. Dieses Bedenken dürfte 
schwinden, wenn man adicere richtig f'asst. Es kann na~Ùch diese~ 
W ort in · diesein Zusammenhange 'schlechterdings n~chts anderes 
bedeùtèn ais ,die Anklage ausdehnen 'auf jemand" oder ,jemand 
in die .Anklage einbeziehen". 3) Kaum braucht jetzt ·noch d~ran 
erinnert zu werden, dass, wenn den Hauptangeklagten gegenüber 
die Anklage theils zurückgezogen oder eingestellt, theils vertagt 
wurde, dies cons equeuter W eise auch den.en gegenüber geschehen 
musste, welche in dieselbe miteinbezogen worden waren. 
' • VI, 21 (15). Ca.'~sius plebeii Romae genm·is·, verurn .aniiqui hono­

ratique; et sevm·a: patris disciplina educttts) jadlitate saepius quam 

Ù!dustria commendabatwr. Andresen ' beans"tandet saeJJÏUS. ,Dieses 
kann" sagt er ,neben dem Imperfectuin commendabat?u·, welches 
nicht die früheren Proben, ·die man von dem Charakter des 
Cassius hatte, sondern die gegenwartigen Erwagungen des Kaisers 
bezeichnet, nicht richtig sein. Es ist entweder zu streichen od~~ 
etwa in plus (oder ·-aaesari plus) zu · andern". Was man unter 
den ,gegenwartigen Erwagungen des Kaisers" zu verstehen habe, 
ergibt sich vielleicht, wenn man saepùts nach Andtesens Rath 
weglasst; 4) dann wird man wohl ais · "Gegenwart 'die Zeit. der 
Wahl des Cassiiis zum Schwiegetsohn ~u · verstehEùt ·bab en. · In 
diesem Faire aher be:reitet d.ie Form éornmendaba.tûr :niéht miride~ 
Schwierigkeiten~- Es ist namlich diesé Handhing· k~ineswegs ' glei~h~· 

i) V gt · nam quotus quis que 'adfinitatis a ut amicitiaP.· tot · illustri1àn vifi:n:u:,;,. 
exp ers . erat? · 

. · 2) ~ Celsus ~atte ~îe Anklage gogen Appiris und C~lvisi.U!! entweder · jiQ 
Ein~erst~nd~is ~it den Mi~ankHigern zurückgezogeu oder die Angaben dieser 
entkr~ftet. Jedenfalls deutet der Ausdruck diSC1'Î11lini eximere auf eine Einstellung 
der Untersuchung hin. 

8) Vgl. Ann. XV, 56 prior tamen Natalis, fotius conspirationis m.agis gnarus, 
simuZ arj}'uen.di · peritior, de· Pisone primum f~tetur, deinde · adicit . Annaeum 
Senecan,, . 

4 ) Wie dies Gitlbauer gethan hat. 



zeitig mit legit. Zuerst kommt die Prüfung der'· èmpfehlendeii 
und nicht empfehlenden Momente, . und das Ergebnis · dieser 
Prüfung ist die Wahl oder die Ablehnung. Man wÜrde als<{ auch 
ohne saepius) mit oder ohne plus) 'commendatus erat' oder est 1) 

erwarten, nicht aber cornrnendabatU'r. Es ist · 'meines ·Eraèhtens 
besser gethan, saepius unangefochten zu lassen und. comrnendabat'lttn 

nicht mit Caesœr in V erbindung zu bringen. Tacitus · entwirft na ch 
dem Bericht von der Wahl mit einigen Strichen Bilder von den 
beidenjungen Mannern, die sich aus Genealogischem und Cb.arakte­
ristischem zusammensetzen. Zu· letzterem gehoren bei Vinicius 
die W orte mitis ingenia et comptae facundia.e. Wie es nun nientànd 
beikommen wird; diese ·Eigenschaften: vorzugsweis'e von dem 
Vinicius vor der V erheiratung, sondern überhaupt von Vîniëius 
zu verstehen, so geben die Worte facilitate saepius quarn industria 

cornmendabatur einen Charakterzug des Cassius, und man wird 
kaum · zu weit gehen, wenn man annimmt, · Tacitus ·· ha be dàbei 
vorzugsweise die Zeit im Auge gehabt, seit 'der junge Mann durch 
seine Heirat ·in die kaiserliche F~;~;milie mehr in den Vordergrund 
getreten war. Dabei ist ja nicht ausgeschlossen~ das's Tacitus mit 
dieser Bemerkung auch bei sol cher Auffassung die Wahl des 
Cassius bemangelte. Denn wenn dieser nach sein er V erheiratuug 
solche Eigenschaften an den Tag legte, die gerade niéht geeignet 
sind, ein Lob herauszufordern, so wird der Grund dazu wohl 
schon früher vorhanden ,gewesen und dies dem feinen Beobachtel' 
Tiberius nicht entgangen sein ·; daraus· aber lie.13e 'sièh immerhiÜ 
der Schluss ziehen, es sei dem Kaisèr bei dies er Wahl · von 
vornherein mehr darum zu thun gewësen, eirie gefügige und 
willensschwache, ais eine energische Pe:tsonlichkeit · in ·;seine 

Familie ·zu bringen. ·· 
VI, 22, (16) f. Interea magna vis accusatorurn in eos inr·upit) 

qui pecunias faenore auctibant adversurn legem dictatm·is Caesaris) 

qua de modo credendi poss-idendique int'ra Italiam cavetur) oniissam 

olirn) quia privato usui bonum publicum postponitur . . . sed t·um 

G1·acchus praetor) C'Ui ea quaestio evenerat) multit?tdine periclitantium 

subactus rettulit ad senatum) trepidique pat?·es (neque enim quisqu.am 

1) Draeg. H. S. I, § 130. 
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tali culpa vacuus) veniam a principe petivm·e ; et concedente annus 
in posterum seœque menses dati, quis secundum iussa legis rationes 
familiares qu.isque compone'rent. 

Hinc inopia rei nummariae, commoto simul omnium ae're aliena, 
et quia tot damnatis bonisque eorum divenditis signatum argentum 
fisco vel aerario at.tinebatu,t· . ad hoc senatus praescripse'rat, duas 
quisque faenoris partes in ag'ris per Italiam conloca1·et . sed credi­
tores in solidum appellabant nec deco1·um appellatù1 minuere fidem . 
ita p'rimo concursatio et p'reces, dein strepe're p1·aet01·is t1·ibunal, eaque, 
quae remedia quaesita, venditio et .emptio, in conM·œrium mutari, 
quia faeneratm·es omnem pecuniam mercandis . ag'ris condiderant . 

copiam vendendi secuta vilitate, quanto quis obaerat'io'l·, aegrius 
dist1·ahebant, multique fortunis provolvebantur; eversio rei familiœris 
dignitatem ac famam pr·aeceps dabat, donec tulit opem Caesar dispo­
sito pe1· . mensas miliens sestertio factaque mutuandi copia sine 'ltSU'I'is 

per triennium, si debitor populo in duplum p'Ntediis cavisset . sic 
rifecta fides, et paulatim p'rivati quoque creditores reperti . neque 
emptio agroru'nl eœercita ad formam senatus consulti, ac'ribu.s, ut 

ferme talia, initiis, incurioso fine. Wir stehen vor einer Geldkrise 
in Rom, die dadurch hervorgerufen wurde, dass zu einer Zeit, wo 
aus anderen Gründen Geldknappheit herrschte, 1) ein Gesetz 
Casars hervorgezogen worden war, an das man sich lange nicht 
mehr gehalten batte, die leœ, qua de modo credendi possidendique 
intra Italiam cavetur. Bevor ich nun an die Besprechung der 

- beiden Capitel gehe, scheint es geboten, meine Ansicht über den 
Inhalt dieses Gesetzes mit einigen W orten anzudeuten. 

Die Nachrichten über dieses Gesetz beschranken sich auf 
den Bericht · des Tacitus an unserer Stelle, sowie auf das, was 
Sueton, wahrscheinlich unter Verkennung oder ohne Ahnung der 
thatsachlichen V erhaltnisse, Tib. 48 erzahlt. Allerdings enthalt die 
Orelli-Baitersche Ausgabe eine Anzahl von V erweisungen, welche 
vielleicht dazu bestimmt sind, über das W esen dieses Gesetzes 
Klarheit zu verbreiten, in der That aber mit demselben nichts 
zu thun hahen, wie dies auch von Nipperdey-Andresen bemerkt 

1
) V gl. c. 23 (17) quia tot tiarnnatis bonisque eorum divenditis signatum 

argentum fisco vel aerm·io attincbatur. 
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wird. 1) Am langsten hielt man, ais auf unser Gesetz bezüglich, 
fest ·an Dio Cassius XXXXI, 38, 2) und wenn Ritter übersetzte 
,das Gesetz des Dictators Casar, welches über: die Ausdehnu:t;1g 
des Darleihens und des Geldbesitzes innerhalb Italiens · Ver­
ordnungen gibt", so konnen ibn da bei nur· Di os vV orte geleitet 
haben ,&'1tEt0~ tE aoxvot '1tOÀÀri 'tE XP~p.a.ta. SXEtV '1..CI.t 'TCcX\Ita w'>tà 
ci'1to'X.p01ttEt\l È:ÀS'(O\Ito, cX'1t"~)'OpEt>aE f.L"IJOS\Ia. TCÀEt0\1 'TCEVta.'X.~OXtÀtooY 'X.at 

f.it>ptoo\1. opa..xfJ-00\1 ÈV àpjt>pttp ~ 'X.CI.t XPt>~ttp 'X.E'X.ti)a-&a.t". Allein gegen 
diese Stelle, welche Lipsius herangezogen batte mit der Schluss­
bemerkung ,~·eliquum pecuniae conferri Caesar voluit in agros", 8) 

machte schon Ernesti geltend, dass es sich bei Dios Angabe 
nicbt um eine 1\iaximalsumme des im Zinsgescbafte zu verwen­
denden, sondern um die Maximalsum~e des im Hause todt 
liegenden und dem offentlicben V erkehr entzogenen Edelmetalles 
handle. Und diesen Zweck, das Geld in Verkehr zu bringen und in 
demselben zu erhalten, gibt Dio selbst als einen der moglichen an mit 
den W Orten: )1E'{t' 00\11 tVa. tOtÇ 'tE Oa.\IEtata.tÇ o[ Or.petÀO\ItÉÇ 'tt È'X.tt\IOOat, 

")(.(l.t 'tOtÇ oeop.ÉVOtÇ Ot riÀÀot oa.ve!Coom, e'Cte 'X.'lt O'TCOOÇ Ot 'tE E01topofiVtEÇ 

sxo"I)ÀO~ révoovta.t xa.t XP~tJ.a.ta. a.6toov ~-~oûç rl-&poa. sx~, p.~ ia.t à:'1t6vtoç 

u VEOOtEp~a-&~". In der That konnte die V erfügung diesen Zwe.ck 
verfolgen; ob aber mit dem in Verkehr gesetzten Gelde Zins­
geschafte betrieben, oder ob dasselbe in Grund und Boden angelegt 
werden soUte, davon enthalt die V erfügung nichts. · 

Angenommen nun, der Inhalt unseres Gesetzes ware mit 
der von Dio erbaltenen' Verfügung analog, so stünden wir vor 
einer rathselhaften Erscheinung. Nach Dio soUte niemand mehr 
als für 15.000 Denare Gold und Silber liegen hab en; bei Tacitus 
aber fallen die Anklager über diejenigen her, welche ausgedehnte 
Zinsgeschafte betreiben. N un ist es klar, dass diese Leu te die 
letzten waren, die ihr Geld brach liegen zu lassen eine N eigung 

1) c. XVI, 7 ,Dieses Gesetz ist nicht zu verwechsell). mit den zeitweilig.en 
Verfügungen, die Casar 48 v. Ch., um der aug~nblicklichen Schuldenla.st und 
dem Geldmangel abzuhelfen, traf., worüber er selbst b. ci v. liT, 1; Suet. Cas. 42; 
Dio XLI, 38 u. a." 

2) Rein, Das Privatrecht und der Civilprocess der Romer. Leipzig, 1858, 
S. 641; ebend. in Pauly, Real-Enc. IV, 9i7. 

3
) W oh er er das batte, setzte er allerdings nicht hiuzu. 

7 
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hatten, und denen gegenüber eine solche Bestimmung nothig war. 
Diese gaben wohl kaum Veranlassung-, si e auf Grund dieser Ver­
fügung zu belangen; denn sie sorgten vermoge der N atur ihres 
Geschaftes dafür, dass das Geld in V erkehr kam und stand en 
auf dem Boden jener V erfügung, selbst wenn sie nicht einmal 
ihre 15.000 Denare im Hause hatten. 

Nach Draeger handelt es sich bei den W orten ~ de modo cre­
dendiu um die Hohe des ZinsfuBes, so dass hiebei an die Art und 
W eise, die Modalitat der Zinsstipulation, in unserem Falle · also 
wohl an ungesetzliche Zinsen zu denken ware. In _diesem Falle 
ab-er ist dann die Sistierung des Gesetzes anf achtzehn Monate 

unbegreiflich; denn zur Ordnung einer solchen Angelegenheit 
bedurfte es keiner so laiigen; bedurfte es überhaupt keiner Frist. 
W enn es si ch um Übertretungen des gesetzlichen ZinsfuBes 
l;andelte, 1) so konnte man, sollten die bisherigen Übertretungen 
straflos ausgehen, die Processe niederschlagen oder Amnestie er:· 
theilen und die Beobachtung der diesbezüglichen Bestimmungen 
neuerdings~ ei~scharfen; einen Zeitraum von achtzehn Monaten 
aber zur Ordnung der Angelegenheit gewahren, das hieB, da die 
Zinsen monatlich eingehoben wurden, für die Glaubiger einen 
Spielraùm schaffen, um die Schuldner noch eine Zeit lang aus­
beuten zu konnen. Unter solchen Umstanden war eine Sistierung 
des Gesetzes geradezu ausgeschlossen. 

Dazu kommt, dass mit de modo credendi in diesem Sinne 
die W orte ,quis secundum iussa legis ration es familim·es quisque 

componerent" nicht vereinbar sind; denn nicht um die Ordnung 
der rationes familim·es, sondern um die der rationes fenebres 

handelte es sich in diesem Falle. 
Wie possidend1: zu_ verste ben sei, darüber spricht si ch Draeger 

nicht aus. Es ist aber, wenn man das W ort vom Geldbesitze 

1) Dass Ca8ar den ZinsfuB geregelt habe, dariiber ist direct nichts bekannt. 
Gemeint konnte nur der rnhalt des im J. 50 v. Chr. zustande gekommenen Sc. 
sein, auf Grund rlessen die uaura centeaima für alle Provinzen der gesetzliche 
Zinsfu.B wurde (Lange, R. A. III, 387), der ais solcher wahrend der gan zen 
Kaiserzeit Rich erhielt (Rein, das Privatrecht, s. 641 f.). Dieser letzte Umstand , 
dass diese und verwandte Verfügungen spater ais Reichsgesetz erscheinen, darf 
nach Mommsen (R. G. III, 537 f.~ vielleicht anf eine Bestimmnng Casars zurück­
geführt werden. 
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verstehen wollte, dasselbe zu sagen, was hinsichtlich der Auf­
fassung Ritters bemerkt wurde, dass die feneratores der Bestim­
mung gegenüber, die durch Dio erhalten ist, überhaupt kaum 
in Gefahr sein konnten. 

Ist nun die Auffassung des Wortes possidendi vom Geld­
besitze misslich, so liegt es um so naher, es vom Grundbesitze, 
zu nehmen, wie dies Mommsen, 1) Lange 2) und in neuester Zeit 
Max Weber 3) gethan ha ben, 4) und man batte es demnach bei 
den Worten ,adversurn legern dictatoris Caesaris, qua de rnodo 

c'redendi possidendiqtte intra Italiarn cavetwr" mit einem Ge,setze 
zu thun, welches das Verhaltnis bestimmte, in welchem sich 
Capitalien im Zinsgeschafte einer- sowie· andererseits in Boden­
werten innerhalb Italiens vertheilen sollten. 

Dass dieses Gesetz, wenn auch seit langer Zeit nicht geübt 
und beachtet, noch in Kraft bestand, ist klar, da sonst Anklagen 
auf Grund desselben nicht moglich gewesen waren; dass ferner 
die erwahnten Anklagen für eine gro.Be Zahl eine ernste Gefahr 
hedeuteten, 5) sagt uns Tacitus, 6) und zeigt die Bestürzung des 
Senates, der keinen anderen Ausweg fand, als bei dem Staats­
oberhaupte um Nachsicht, · Amnestie 7

) anzusuchen. Die Gefahr 
der Capitalisten und Geldverleiher also ist der Haupt- und Mittel­
punkt, um den sich alles dreht, und der bei der Erorterung allc:r 
im weitern auftauchenden Fragen festgehalten werden muss~ 

Dem Antrage oder . der Bitte, . Amnestie zu gewahren, gab 
Tiberius nach, 8) und mit ihr hangt die folgende Ma.Bregel aufs 

1) R. G. III, 537. 
2) R. A. III, 485. 
3) Die romische Agrargeschichte. Stuttgart, 1891, S. 243. Wohl our auf 

einem Versehen beruht es, wenn der Verfasser unter Berufung auf das angeb­
liche Sc. bei Tac. Ann. VI, 23 ( 17) daselbst von der V erpftichtung der feneratores 
spricht, e in Drittel ibrer Capitalien in italischen Immobilien anzulegen. 

') Von den ~rkUi.rern ist Pfitzner dieser Ansicht, wahrend Nipperdey-
Andresen sich nicht bestimmt aussprechen. 

5) Vgl. Momms. a. a. O. 
6) ,Gracchus praetor multitt,dine perielitantium subactus rettulit ad senatum." 
7) Cie. Phil. VIIJ, § 32 ceteria, si er1·orem suum d~posuerint et cum rt 

publica in gratiam redierint, fJeniam et impunitatem dandan& puto; Sen. clem. 2, ~ 
venia est poenae meritae remissio. 

8 ) Ooncedente. 

7* 
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engste zusammen. Es war namlich unbedingt geboten, die Mog­
lichkeit zu schaffen, zu dem gesetzlichen Zustande zurückzukehren; 
dieser aber lieB sich bei solchen Geldfragen nicht im Handum­
drehen herstellen. Es wurde daher jenes gefürchtete Gesetz auf 
achtzehn Monate sistiert, eine Frist, innerhalb welcher die Capita­
listen die Anlage ihrer Capitalien im Sinne des Gesetzes, das 
natürlich nach Ablauf dieser Frist wieder in Kraft treten sollte, 
durchführen konnten. 

Der leitende Gesichtspunkt bei dieser MaBregel liegt also 
auf der Hand: da nach Ablauf der gewahrten Frist, wenn der 
gesetzliche Zustand nicht hergestellt war, das Gesetz wieder in 
Anwendung kommen konnte, 1) so nahm man an, dass die Geld­
verleiher in erster Linie ihr Augenmerk darauf richten würden, 
die Ursachen für einen ·künftigen ZusammenstoB mit dem Gesetze 
zu beseitigen und jene Summen aus dem Zinsgeschafte zurück­
zuziehen und in Grund und Boden anzulegen, welche sie sonst 
dem Gesetze gegenüber in Gefahr bringen konnten, die von dem 
Gesetze gestatt'eten Summen aber im Leihgeschafte zu belassen. 

Diese Rechnung aber war insofern verfehlt, als man nicht 
bedacht batte: dass die Glaubiger nicht so zahm vorgehen mussten, 
sondern dass sie ihre ganzen Capitalien kündigen konnten, um 
sie in Grund und Boden anzulegen.2) Diese aber hatten einen 
richtigen Blick für die Lage. In der Staats- sowie in der kaiser­
lichen Casse befanden sich groBe Barbestande, die, dem Verkehr 
entzogen, an und für sich Geldknappheit schufen; kam dazu 
noch die Kündigung s9 vieler Capitalien, so musste dies eine 
Lage schaffen, welche infolge der vielen Zwangsverkaufe und 
des Geldmangels geeignet war, eine Güterentwertung herbeizu-

1) Falls sich · AnkHiger fan den. 
2) Wenn es sich für Casar bei diesem Gesetze darum handelte, den Wert 

von Grund und Boden in Italien dadurch zu heben, dass man das Capital nach 
demselbec ableitete und die Ma13regel einem Schlage gleichkam gegen die blo.G 
von ihren Zinsen lebenden Capitalisten, so ist Mommsen (a. a. 0.) gewiss im 
Rechte, wenn er an'nimmt, es habe eich bei den zu gestattenden Gelddarleben 
um Maximalsummen gehandelt. In diesem Falle aber waren die Geldmanner 
gar nicht verpflichtet :mm Geldgeschafte und konnten ihre gam:en Capitaliea 
in Grund und Boden anlegen. 
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füh:ren, bei welcher der Vortheil nur auf Seite der Capitalisten 
sein konnte. Diese kündigten also, wozu sie die vollste Berech­
tigung hatten, gleichzeitig 1) ihre gesammten ausstehenden Capi­
talien, und man stand -v or den Folgen, der Geldcalamitat. 

Durch die MaBregel also, durch welche man den gesetz­
lichen Zustand herstellen zu konnen vermeint batte, war eine 
Lage geschaffen worden, welche den Ruin eines groBen Theiles • 
der Grund- und Domanenbesitzer nach sich ziehen musste. In 
Hinblick auf diese · Lage!) . nuit oder dieser Lage gegenüber 
mochte sich der Senat so ziemlich rathlos sehen, und er scheint 
keinen anderen Ausweg gefunden zu haben, als zur Darnach­
ach1ung an j enen Absatz des Casarianischen Gesetzes zu erinnern, 
auf Grund dessen j eder zwei Drittel seines Capitals in Grund 
und Boden innerhalb Italiens anlegen soUte, woraus sich für den 
einzelnen Capitalisten die V erpflichtung ergab, dass er nur oder 
hochstens zwei Drittel in Grund und Boden anzulegen -batte. 

Nun gelten die Worte des 23. (17.) Capitels "duas quisque 
faenoris partes in agris per Itali'!'m conlocaret" den Erklarern all­
gemein ais Senatsbeschluss mit Rücksicht auf Sueton Tib. 48, 
und Nipperdey - Andres en _ halten diese Stelle 3) für so wichtig, 
dass sie un ter eingehender Begründung, dass Tacitus die W orte 

· ,debitm·es totidem aeris alieni stâtim solverent" weder absic~tlich 

noch irrthümlich habe weglassen konnen, dieselben ihrem Texte 
hinter conlocaret einverlëibten. W enn ihnen nun auch hi erin die 
anderen Herausgeber, soweit diese mir vorliegen und bekann.t 
sind, nicht gefolgt sind,. so steht doch im. allgemeinen die Ansicht 
fest, dass an der gedachten Stelle bei 'racitus mit Rücksicht auf 
das Zeu~is Suetons ein Senatsbeschluss vorliege, 4) und es wird 
daher zu untersuchen sein, inwieweit hier Sueton Anspruch au.f 

1) C. 23 (17) commoto simul omnium aere alieno. 
2) ,Ad hoc"; vgl. Draeg. H. S. 1, § 252, 6, b und Her. z. Tac. Hist. Il, 8. 
3) Publiee munificentiam bis omnino exhibuit, proposito milies sestertio 

gratuito in trienni tempu.Y, et 1·ursus quibusdam dominis insularum, quae in monte 
Oaelio dejlagrarant, pretio restituto . quorum alterum magna difficultate nummaria, 
populo auxilium flagitante, coactus est facere, cum per senatus conaultum sanxiaaet, 
ut foe.neratores duas patrimonii partes in solo collocarent, debitores totidem aeri8 
alieni atatim solverent, nec' res expediretur. 

•) Vgl. Pfitzner zu c. 23 (17), 1. 
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Autoritat machen dürfe, wenn andere Umstande gegen emen 
Senatsbeschluss dieser Art sprechen sollten. 

V ergleicht man Suetons Darstellung der Sache mit der des 
Tacitus, so findet man, dass jener ' sie nur 6üchtig berührt, dieser 
ihr eine eingehende Darstellung widmet. Sueton weiJ3 nur von 
einer gro.6en Geldcalamitat zu erzahlen, weiJ3 nur zu berichten, 

. dass ihre V eranlassung das Senatusconsultum un ter Tiberius 
gewesen sei "ut foeneratores duas patrimonii partes in solo collo­
·carent) debitores totidem aeris alieni statim solverent". Dass der in­
directe AnstoJ3 zur Calamitat von der Wiederaufnahme einer lex 
Caesœris durch Anklü.ger ausgegangen sei, was doch kaum eine 
Erfindung des Tacitus sein kann, davon wei.l3 er nichts zu melden 
und natürlich ebensowenig von allem, was diese Wiederaufnahme 
im Gefolge batte. Endlich ist ihm die Ursache der Calamitat das 
Gesetz selbst und nicht, wie dies aus dem Berichte des Tacitus 
hervorgeht, die infolge der Wiederbelebung einer lex Caesaris 
erfolgte Massenkündignng der Capitalien. 

Für die Darstellung des Tacitus spricht schon der Umstand, 
dass er den Ereignissen 'zeitlich naher stand als Su eton; vor 
allem aber die eingehende, s~chgemaJ3e und, mochte ich fast 
sagen, juristisch genaue Darstellung. Wird man durch solche 
Rücksichten bestimmt, sich bei der ganzen Frage in erster Linie 
an Tacitus zu halten, so wird man andererseits nicht umhin konnen, 
des Sueton Darstellung nicht nur für skizzen- und lückenhaft zu 
halten, sondern man wird in ihr, was die wichtigsten Punkte be­
trifft, geradezu das Ergebnis einer unrichtigen Information er­
blicken mtissen 1) und seine W orte umsoweniger zur Erganzung 
des Taciteischen Textes verwenden dürfen, wenn auBelldem noch 
andere gewichtige Gründe gegen eine solche Erganzung sprechen 
sollten. Solche Gründe aber scheint es zu geben. 

') Die vielleicht ihre Quelle nur in dem batte, was ;,man zu Suetons 
Zeit~n über die Sache spreohen mochte. - Dass Suetons Bericht auch an 
innerer Unwahrscheinlichkeit leidet, ergibt sich daraus, dass sein angebliches 
Senatusconsultum ilberhaupt kaum die Ursache einer solchen Krise werden 
konnte. W areu die GUiubiger genothigt, zwei Drittel ibrer Capitalien in Grund 
und Boden anzulegen, und die Schuldner nicht verpfiichtet, mehr als ebensoviel 
augenblicklich zurilckzuzahlen, so war Nachfrage nach Gütern vorhanden, und 
eitl Schuldner, der nicht in der Lage war, zwei Drittel seiner Schuld zu zahlen, 
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- Nimmt man nH.mlich, wie dies bisher geschehen ist, die 
W orte ,duas quisque faenot·is partes in agris per Italiam con­
locaret" als Senatsbeschluss, gefasst ad hoc = ,hier fü r" oder 
,da z u no ch, ob en e in", so hat man zu bedenken, dass der­
sel be schon deshalb hochst auffallend ist, weil ja der Senat soeben, 
und zwar ohne Zweifel mit Genehmigung des Tiberius, die Sistierung 
des Gesetzes ,qua de modo ct·edendi possidendique intt·a Italiam 
cavetut·" verfügt batte, die Worte ,duas quisque faenoris partes in 
agris pm· Italiam conlocat·et" aber, wenn sie nicht geradezu einen 
inharierenden Bestandtheil der lex Caesaris bildeten, doch einen 
modus possidendi in Italien schufen, der von dem des Casaria­
nischen Gesetzes unmoglich sehr verschieden war, und - wofür 
man vergeblich einen vernünftigen Grund sucht - auf dessen 
Durchführung gedrungen wurde. Man ~tünde demnach vor der 
wunderlichen Thatsache, dass jenes Gesetz, das man soeben auf 
11/ 2 Jahre sistiert batte, oder etwas ùemselben ganz Analoges 
dm·ch Senatsbeschluss wieder in Wirksamkeit trat. Und wunder­
lich bliebe ein sol cher V organg selbst dann, wenn der angeb­
liche Senatsbeschluss verordnete, dass die Glaubiger nur zwei 
Drittel ihrer Capitalien in Grund und Boden innerhalb Ita:liens 
anlegen sollten; denn diese konnten nach wie vor ihre ganzen 
Capitalien kündigen 1) und ein Drittel derselben einstwcifeu in 
ihren Cassen belassen; die Folge aber musste ein noch argerer 
Preissturz der Güter sein ais ohne einen derartigen Senats­
beschluss, weil dem Angebote gegenübet• weniger Capital mobil 
war. Auch ware in diesem Falle zu bedeuken, dass die Capi~a­
listen einen solchen Senatsbeschluss nicht ohne weiters so igno·· 
rieren konnten, wie sie es wirklich thaten, 2} ohne den Arm des 
Gesetzes fürchten zu müssen, wenn er angerufen wurde. Und 

konnte sich eines entsprechenden Theiles seines Eigenthumes antau8ern, ohne 
sonderliche Gefahr, keinen Kaufer zu finden oder ganz ruiniert zu werden, da 
ja, ursprüngliche Solvenz vorausgesetzt, sein ganzes Eigenthum an Grund und 
Boden mebr wert sein musste, ais zwei Drittel seiner Schulden. Ganz anders 
shmden die V erhaltnisse bei plotzlicher Kündigung der Gesammtcapitalien. 

1) Die von Nipperdey-Andresen geschaffene Gestalt des Textes darf hiebei 
allerdings nicht zugrunde gelegt werden. 

9) Vgl. c. 23 (17) faeneratorea omnem pecuniam mercandia aqria candi· 
derant. 
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dass dieses geschah, war ebenso moglich, w1e sich Ankhtger 
gegen die Übertreter . der leœ Gaesaris gefunden hatten·. 

Dass es sich endlich bei diesem Acte des Senates nicht um 
eine amtliche Anordnung von Güterkaufen, sondern lediglich um 
einen V ersuch zur V erhütung der Kündigung der gan zen Capitalien 
handel te, geht unzweideutig aus dem Folgenden hervor: nicht 
folgt auf. conlocaret etwa ein Gedanke, wie neque creditores id 
faciebant oder sed creditores id contemnebant, spe'rnebant o. a., 
sondern sed cred1"tores in solidum appellabant "aber die Glaubiger 
forderten die ganzen Capitalien ein". ,Trotz des Senatsbeschluses" 
setzen Nipperdey-~ndresen hinzu, und ihr Text gestattet ihnen 
diese Bernerkung; die übrigen Erklarer aber reden viel zu 
diesen Worten, eines jedoch . vermogen sie nicht aufzuklaren, in 
vyelchem Gegensatze d~nn eigentlich das Vorgehen der Glaubiger 
zu dem angeblichen Senatusconsultum stehen soll; bemerkt doch 
P:fitzner selbst, dass die Kündigung der ganzen Capitalien durch 
letzteres nicht verwehrt war. Um den durch sed gegebenen Gegen­
satz also doch 'ZU erklaren, muss man wieder zu etwas greifen, 
wovon der Text nichts enthalt, namlich zur V oraussetzung des 
Senates, dass das dritte Drittel des ausgeliehenen Capitals in den 
Handen der Schuldner bleiben würde. Allein in Fragen rechtlicher 
Natur ist es mit Erwartungen und Voraussetzungen allemal eine 
bedenkliche Sache, und es liel3e sich, angenommen, es verhielte 
sich wirklich so, nicht leugnen, dass der Senat, anstatt anzu­
nehmen oder zu erwarten, besser gethan hatte, wie Nipperdey­
Andresen einen Beschluss zu formulieren, kraft dessen das dritte 
Drittel einstweilen liegen bleiben rn u s s te. 

Zieht man alle diese Umstande in Betracht, und gibt man 
ferner zu, dass in dem angeführten Gesetze Casars possidendi von 
dem Besitz an Grund und Boden, credendi von dem Zinsgeschafte 
zu verstehen, und dass mit secundum iussa legis nur der Wille 
dieses Gesetzes gemeint sei, so muss, weil Tacitus kein Wort 
über dessen Aufhebung oder Abanderung spricht, dasselbe, wenn 
auch zeitweilig sistiert, doch unverandert fortbestanden haben ; 
dann aber konneri. weder des Tacitus W orte no ch die Suetoils 
n~n Inhalt eines Sena~beschlusses .. bilden, weil dieser eben die 
Verhaltnisse bestimmen wtirde, in welchen Capitalien in Grund 
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und Boden innerhalb Italiens angelegt werden sollten, die Be~ 
stimmungen aber hierüber ohnehin zurecht bestanden. 

W o aber ist das Senatusconsultum, von dem Sueton be­
rich tet, und das auch Tacitus amEnde des 23. (17.) Capitels mit 
den W orten erwahnt ,neque emptio agrorum eœm·cita ad formam 1) 

senatus consultiJ acribusJ ut ferme taliaJ initiisJ incwrioso fine"? 
lch denke, dasselbe soUte nicht schwer aufzufinden sein. Bestand 
das Gesetz Casars fort mit einer Sistierung für achtzehn Monate, 
so war es eben diese Sistierung, welche einen gesetzgeberischen 
Act erforderte, und dass dieser ein Senatsbeschluss war, steht 
aul3er Zweifel. ln den W orten also ,annus in posterurn sexque 

menses rlatiJ quis secundum iussa legis rationes familim·es quisque 
cornponerent" ist das Senatusconsultum enthalten, von dern Tacitus 
spricht; Suetons Autoritat aber kann, wie ich früher zu zeigen 
versucht habe, der des Tacitus gegenüber in diesem Punkte kaum 
in Betracht kommen. 

Dies vorausgesetzt, folgt mit aller W ahrscheinlichkeit, dass 
wir es bei den W orten Suetons. , ut joenerato1·es duas patrimonii 
partes 1'n solo collocarentJ debitores totidem ae1·is alieni statim solve­
'l'ent" und ebenso bei denen des Tacitus ,duas quisque faenoris 
partes in ag1·is per Italiam conlocaret" mit einer BezugnaP,me auf 
jenen Senatsbeschluss in der Art zu thun haben, dass Rnetons 
Worte im allgemeinen 2) die ganze, die des; Tacitus die theilweise 
Ausführung der Worte ,secundum i'llssa legis" enthalten, etwa in 
folgender W eise : et concedente annus in posterum seœque menses 
datiJ quis 3) secundum iussa legis jaene1·atores 1·ationes familiares 

1) Fassung, Wortlaut. 
2) Vgl. patrimonii bei Sueton, wofür Tacitus genauer faenoris gebraucht; 

die wichtige Bestimmung, die Tacitus mit fast juristischer Genauigkeit einmal 
mit intra ltaliam, dann .. mit per ltalia.m gibt, fehlt bei Sueton ganz. Dagegen 
wird man auf Suetons statim umsoweniger Gewicht legen, ais sich durch dieses 
W ort ein Widerspruch ergibt zu dem von Tacitus berichteten Sistierungszeitraum. 
Da dieser für Sueton nicht existierte, so ist es begreiflich, dass er die sofortige 
Ausführnng anordnen lie.6. 

3) ,Damit innerhalb dieser die Capitalisten mit Rücksicht auf den Willeri 
des Gesetzes jeder seine Vermogensgebarung so einriohtete~ (gestalteten), dass 
sie zwei Drittel ihres Capitals in Grundstücken innerhalb Italiens anlegten, 
die Schulder ebensoviel von ihren Schulden zahlten". - Hienach hantlelte es 
sioh weder um einen Kauf- noch um einen Zahlungsauftrag, sondern lediglich 
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ita qu~'sque componerent, ut duas faerwris partes in agris per 
Italiam conlocarent, debitores totidem aeris alieni solvere'nt. Sollte 
diese Anschauung richtig sein, dann ergabe sich die .Frage, wie 
es denn mit den W orten stehe ,ad hoc senatu.s praescripsP-rat, 
duas quisque fa en oris pœrtes 1'n agris per Italiam conlocaret", und 
zwar mit Rücksicht auf prqescripserat. Zunachst ist zu bemerken, 
dass dieser Ausdruck nicht im geringsten dazu nothigt, ihn ais 
auf ein~n Senatsbeschluss gehend aufzufassen. 1) Praescribere 
heiBt "zur Darnachachtung kund thun, aufmerksam machen" 
zunachst schriftlich, aber auch mündlich, so dass es synonym 
wird mit p'raecipere, praemonstrare, denuntiare. 2) W enn man dies 
festhalt und sich daran erinnert, dass man dem Vorgehen der 
Glaubiger gegenüber keinen anderen Ausweg sah als den der 
S,taatshilfe, so wird man auch sofort über den Sinn dieser Worte 
nicht im unklaren sein konnen. Der Senat batte sich der Lage 
gegenüber (ad hoc) rathlos gesehen uud das gethan, was er allein 
thun zu konnen glaubte: er batte zur Darnachachtung ( was immer­
hin schriftlich g:.eschehen sein konnte) kund und zu wissen gethan, 
daran gemahnt, erinnert dass jeder nur 3) oder hochstens zwei 
Drittel seines Capitals in Grund und Boden innerhalb Italiens 
anlegen soUte, 4) in der Hoffnung, die Glaubiger, die er direct 
nicht zwingen konnte, dadurch zu bewegen, in Hinblick darauf, 
dass nach Ablauf der Sistierungsfrist nur zwei Drittel ihrer 

um die Sistierung der lex Gaesaria mit Angabe ihres Zweckes und dem Hinweis 
auf die Art und Weise, wie dieser erreicht werden konnte. Kamen die GHiubiger 
dieser Absicht nicht nach, so hatten sie es eventuell nicht mit diesem Beschlusse, 
sondern mit der mittlerweile wieder in Kraft getretenen lex Gaeaaria zu thun. 

1) Ais technischer Ausdruck batte das Wort mit Senatsbeschlüssen in 
Verbindung eine ganz andere Bedeutung; vgl. praescriptio senalu.t conaulti, 
prae6criptio legis und Lange, R. A. Ill, 417; 650. 

2) Vgl. Cie. ]<'am. XIII. 26, 2 aie enim p1·aescripsimus iia, quibus ea negotia 
mandavimus, ut omnibus in rebus, quae in aliquam contt·ooersiam oocarentur, te 
arbitro et, quod commodo tuo fieri posset, te diaceptatore uterentur; V at. § 5 tu 
vero, cui Corneli dejenaio diaplicet, quarn cauaam ad patf'onos tuoa aut quod os 
afferes '1 quibu11 iam praescribia, quanto illis probro futurum ait, •i te defenderint; 
de sen. § 18 senatui, quae sint gerenda, praescribo. 

3) Harre, Lat. Schulgr. II,§ 164, 3; nicht wie Draeger (c. 17, 4) meint: 
,Jeder Capitalist sollte min d este n s zwei Drittel seiner Capitalien in itali­
schen Grundstücken anlegen". 

•) Weil natürlich schon auf diese W eise den iu!sa legia entsprochen wiirde. 
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qapitalien in Grund und Boden angelegt zri sein brauchten, von 
der Kündigung der ganzen Capitalien abzustehen und ein Drittel 
gleich im Zinsgeschafte zu belassen. 

Handelte es sich aber lediglich darum, dm·ch eine solche 
Ma.Brcgel zu verhüten, dass die ganzen Capitalien gekündigt 
würden, so genügen zu die sem Zwecke die W orte der Über­
lieferung vollkommen und ein Zusatz aus Sueton ist überflüssig, 
weil es sich von selbst versteht, dass, wenn die Glaubiger zwei 
Drittel ihrer bisher im Zinsgeschafte arbeitenden Capitalien in 
Gnmd und Boden anlegen sollten, diese von den Schuldnern 
zurückgezahlt werden mussten. 

Sind nun diese in Frage stehe~den W orte nicht qer Inhalt 
eines für si ch bestehenden Senatsbeschlusses, sondern hat man · 
in ihnen nur eine zur Darnachachtung veroffentlichte Erinnerung 
oder Ermahnung zu erblicken, erlassen zu dem Zwecke, die 
Glaubiger von der Einziehung der gan zen Capitalien abzuhalten, · 
::; o ergibt sich der logische Zusammenhang mit den folgenden 
W orten ,sed credito1·es in solidum appellabant nec deco'J'Um appellatis 

minue1·e }idem" in ganz natü~licher und ungezwnnge.ner W eise., 
was bei der Annahme eines für sich bestehenden Kaufauftrages 
von Seite des Senates nicht der Fall ist. lm Gegentheil ergeben 
sich bei solcher Annahme die sonderbarsten Consequenzen . . 

Selbst solche Erklarer namlich, welche Suetons Worte nicht 
in den Text setzen, konnen sich bei ihre:· Annahme eines weiteren 
Senatsbeschlusses von ihnen nicht losmachen und müssen, wenn 
auch stillsch weigend, an denselben festhalten, weil ibn en sonst 
die Brücke zu den Worten ,sed credùo1'es cet." fehlte, und nehmen 
daher an, dass der angebliche Senatsbeschluss zugleich den Sinn 
gehabt habe, dass die Schuldner nicht zur Zahlung des ganzen 
Capitales verpflichtet gewesen waren. So namlich kann es nur 
verstanden werden, wenn Draeger zu den W orten ,nec decorum 

appellatis minue1·ejidem" bemerkt: ,Die Schuldner mussten darauf 
(auf die Kündigung des ganzen Capitals) eingehen, um nicht ganz 
creditlos zu werden" . Und ahnlicher Ansicht scheint Pfitzner 
zu sein, wenn er trotz der vorausgeschickten Bemerkung ,,die 
Glaubiger machten Anspruch auf das Ganze, d. h. sie kündigten 
nicht bloB zwei Drittel, sondern die ganze Summe, was ihnen. 
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dem Wortlaut des Senatsbeschlusses nach frei stand", also fort­
fahrt: ,Die auf ihre ganze Schuld in Anspruch genommenen 
Schuldner würden sich durch Nichtannahme der Kündigung des 
sammtlichen geliehenen Capitales in üblen Ruf gesetzt und ihren 
ferneren Credit verloren hab en". Die erstere Bemerkung Pfitzners 
ist unzweifelhaft richtig, selbst wenn man auf dem Standpunkte 
des Senatsbeschlusses steht, so lange man nicht mit Nipperdey­
Andresen die betreffende Stelle so formuliert, dass die Schuldner 
ausdrüeklich nur zur Zahlung von zwei Dritteln verpflichtet 
wurden; existiert aber diese Formulierung nicht, dann kann die 
Frage nach der Berechtigung der Glaubiger znr Kündigung der 
ganzen Capitalien gar nicht aufr,eworfen werden. Kündigten also 
die Glaubiger, so mussten die Schuldner die Kündigung an­
nehmen, und hiermit ist eine Annahme derselben aus Nützlich ­
keitshtcksichten, etwa um sich den · Credit nicht zu schadigen, 
vollsta.ndig ausgeschlossen. Den Credit konnten sich die Schuldner 
nur erhalten, wenn sie nach geschehener !egaler Kündigung am 
festgesetzten Termine zahlten. 

Wie stand es' nun in diesem Punkte? Für alle diejenigen, 
welche in der Annahme der Kündigung eine Ma.Bregel der 
Schuldner zn Gunsten ihres eigenen Credites erblicken und die 
Worte nec decorum appellatis minue1·e fidem wie Ritter 1) über­
setzen, oder sie erklaren, wie Draeger 2) und Pfitzner, 3) für alle 
diese waren die W orte zu beherzigen, welche unmittelbar folgen, 
concur·satio et preces. Die Subjecte zu den in diesen Substantiven 

enthaltenen Ifandlungen konnen nur die Schuldner, die Objecte 
nur die Glaubiger sein; denn wer sonst kann gelaufen sein, 
gebeten haben ais jene, und wen sonst konnen sie überlaufen 
und gebeten haben als die Glaubiger, sei es um Zurücknahrne 
der Kündigungen, sei es um Hinausrückung oder Theilung der 

1) ,Für die, denen gekündigt worden, war es eine Ehrensache, ihren Credit 
nicht zu schwachen ". 

2 ) ,Die Schuldner mussten auf die Kündigung eingehen, am nicht ganz 
credit.los zu werden" . 

3) ,Die auf ihre ganze Schuld in Anspruch genommenen Schuldner würden 
sich durch Nichtannahme der Kiindigung des sammtlichen geliehenen Geldes in 
üblen Ruf gesetzt und ihren ferneren Credit ver loren ha ben". 
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Termjne? 1) Nun aber ist es doch der Mühe wert zu erwagen, 
was einen Schuldner mehr in . den V erdacht der Insolvenz zu 
bringen geeignet ist: wenn er die Kündigung eines Capitals 
durch Überlaufen des Glaubigers und durch Bîtten, ùder wenn 
er sie durch Berufung auf eine be~ordliche V erfügnng, wie dies 
der angebliche Senatsbeschluss doch gewesen ware, abzuwenden 
sucht. lm ersten Falle lasst sich fast mit Sicherheit auf Zahlungs­
unîahigkeit schlie.f3en; im zweiten mag immerhin auch der man­
gelnde Wille und der Rückhalt an dem Gesetze oder der V er­
ordnung eine Rolle · spielen. 

Auf concu1·satio et preces aber folgen wei ter die W orte ,strepere 

praetoris t'r{bunal", und diese bezeugen, dass es von Seite der 
Glaubiger zu Klagen gekornmen war (actio certae creditae pecuniae), 
weil die Schnldner znr bestimmten Frist nicht gezahlt hatten, und 
zwar mit Rücksicht anf das früher Gesagte, weil sie nicht hatten 
zahlen konnen. 

Nun sind die Worte ,ita primo concursatio et preces, dein 
strepere praet01·is tribunal" durc}:l ita ais Folgen des Vorauf­
gehenden charakterisièrt, und zwar in der Form einer nachsten 
und weiteren Ifolge. Dies aber ist unmoglich, wenn die W orte 
,nec deco'l"'ttm appellatis minnere fidern" den Sinn haben sollen 
,für die, denen gekündigt worden, war es Ehrensache, ihren 
Credit nicht zu schwachen" ; denn wenn ein Schuldner - ~ine 
Kündigung annimmt, so ist die nachste Folge nicht die, dass er 
dies elbe durch Bitten abzuwenden sich bemüht, was einem V er­
suche, die Annahme rückgangig zu machen, gleichkame, sondern 
dass er sich nach den Mitteln nmsieht, seiner V erpflichtung nach­
zukommen. Erst wenn sich keine solchen finden, kommen concur­
satio et p·reces und weiter eventuell die Schuldklage. Hieraus aber 
ergibt sich, dass die bisherige Erklarung der Worte "nec decorum 
appellatis minum·e fidem"' nicht richtig sein kann, und dass minuere 

1) Oone·ursatio et preePs von Versuchen der Schuldner zn verstehen, mit 
neuen Darlehen ihre alten Schulden zu decken, dar an ist . mit Riicksicht anf 
eommoto simul omnium aere alieno sowie sed eredito1·es in soliàum appellabant 
kaum zu denken. Wer batte aach in dieser kritischen Lage ain Darlehen 
gegeben? Hierftber gaben si ch die Sehuldner in erst~r Lini~ wohl selbst keiner 
Tauschung hin. 
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nicht eine Handlung der Schuldner, sondern an den Schuldnern 
oder eine Handlung der Glaubig~r, mithin nicht Infinitiv~ sondern 
Perfectum sei. 1) Decorum aber ist adverbialer Accusativ, wie 
Ann. IV, 60 Tiberius torvus aut falsum renidens vultu oder Ann. 
III, 26 dominationes aeternurn man sere, wo Nipperdey - Andresen 
mehr ge ben. 2) W enn nun der lei adverbiale Accusative ihre Er­
kHlrung im Inhaltsaccusativ finden, so ist vielleicht immerhin ein 
U nterschied zwischen nec decore 8) und nec decorum minuere fidem. 
DecO'I·e charakterisiert die Handlung und würde in diesem Falle 
auf die Glitubiger gehen; decorum lasst sich denken als eine Be­
stimmung zu dem im Verbum liegenden Substantivbegriff, also 
zu minutionem oder deminutionem, so dass nec decorum appellatis 
minuere fidem gleichkitme einèm nec decoram appellatis minutionem 
( deminutionem) fidei minuere, eine Ausdrucksweise, die wied er 
d~m Gedanken entspricht ,nec decoram appellatis deminutionem 
fidei intulerunt". 4) 

Mithin ware der Sinn des Gànzen, in welchem durch appel­
labant das Beharren, Bestehen der Glaubiger auf der Kündigung, 
durch minuere das Eintreten des minuere als Folge von appella­
bant in der V ergangenheit bezeichnet wird, 5) folgender: "Aber 
die Glaubiger verharrten auf der Kündigung und führten für die­
jenigen, welchen gekündigt worden war, eine ihr Ansehen, ihre 
Ehre, Achtung gefahrdende Erschütterung des Credites herbei". 

1) Über solche dem inf'. praes. au.Berlich ahnliche Perfectformen bei 
Tacitus vgl. Huebenthal a. a. O. p. 39 sqq. · 

i) Allerdings finden sioh solohe InhaltsaccusatiTe in Form des Nentrums 
eines Adjectivs vorzugsweise bei intransitiven Verben; dass derseJbe aber auch 
bei transitiven moglich sei, zeigen Fane, wie Sall. Hist. III, 35 (Kr.) inmensum 
aucto mari; V erg. Georg. II, 400 glaeba 1Jeraia aeternum frangenda bidentib?U, 
III, 499 (victor) equua .fontesque avertitur et pede terram crebra ferit; Liv. 1, 29,3 
domoa auaa ultimuut illud 1JÎauri; auch Tac. Ann. IV, 62 inmenaam vim mortalium 
praecepa trahit und VI, 23 (17) dignitatem ac famam praecepa dabat geh6ren 
hieher. 

3) V gl. Hist. IV, 85 parum decore Domitianum confecto prope bello alienae 
gloriae inti!M'enturunl. 

•) V gl. everaio rfi familiaria dignitatem ac famam praecepa da bat. 
11) Der Gebrauch des Perfects neben dem Imperfecte ist mithin durch­

sichtiger ais z. B. Ann. Il, 17 quidam tu.rpi futa in aumma arhorum niai ramiaque 
se occultnntea adnwtia sagittariia per ludibrium figebantur, alios prorutae arbores 
adflixere. 
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_Auch die folgenden Worte ,eaque} quae 'remedio quaesita} 
venditio et emptio} in contrarium mutari} quia faenm·atO'I·es omnem 
pecuniam mercandis agris condiderant" scheinen mir nicht richtig 
beurtheilt zu werden, wenn z. B. Nipperdey-Andresen bemerken: 
, Venditio et emptio bezeichnet, wie uns er V e r ka u f u n d K au f 
e in e Sache, V erkauf der Schuldner, Kauf der Capitalisten, so 
dass dadurch Grundstücke und Geld, w en n auch nic h t un te r 
de n se 1 ben Pers one n, 1) ausgëtauscht wurden und letzteres 
im U mlauf blieb". Es kann si ch namlich hier weder um eine 
Ma.l3regel handeln, das Geld im U mlauf zu erhalten, noch darum, 
durch V erkauf und Kauf die Lage der Schuldner zu bessern, 
wie Pfitzner will, wobei ohnehin nicht r~cbt einzusehen ist, wie 
dies auf solchem Wege batte geschehen konnen, 2) sondern man 
hat auch hier an die Wiederaufnahme der lex Caesaris und 
an die mit derselben verbundenen Consequenzen zu denken. 
Nicht zur Behebung des Geldmangels, auch nicht zur Besserung 
der Lage der Schuldner batte man, wie dies aus Cap. 22 (16) zur 
Genüge hervorgeht, ein remedium ,ein Mittel" gesucht, sondern 
gegen die Gefahr, wP.lche von Seite des Gesetzes Casars über 
den Kopfen der Glaubiger sich zusammenzo~, und zu deren Be­
seitigung batte man zur Sistierung des Gesetzes für achtzehn 
Monate gegriffen, innerhalb welcber die Capitalien dem ~illen. 

des Gesetzes gemaB dm·ch V erkauf und Kauf, d. h. durch Ab­
scbluss von Kaufvertrag~n ihre entsprechende Anlage in Grund 
und Boden finden korinten. Das Mittel aber, zu dem man zum 
Zwecke einer Sanieru_ng gegriffen batte, drohte jetzt zum Gegen­
theil zn führen, d. h. alle die Capitalien, welche bisher dem Zins­
geschafte gedient hatten, wandten sich ietzt der Speculation in 

1) Ernptio venditio oder, wie an unserer Stelle, venditio et emptio bezeichnet 
als teehnischsr Ausdruck .den Kaufvertrag, Kaufeontract zwischen Kti.ufer und 
Verkaufer, wie z. B. locatio con!luctio den Paeht- und Mietcontra.ct; vgl. Rein, 
a; a. O. S. 700; Arndts, Lehrb. d. Pandecten, § 300. 

~) Wenn Pf. meint, dass die Concurrenz der Kaufer ein Steigen der . 
Gtlterpreise batte hervorrufen müssen, so ware das richtig, wenn die Grund­
eigenthümt-r der Nachfrage gegenüber vMlig freie Rand gehabt hat.ten. So aber 
hatten letztere, wenn sie Schulden hatten, zwei · Drittel zurtlckzahlen müssen 
und waren, wenn sie über kein Bargeld verfügten, zum Verkaufe gen5thigt 
gewesen, woraus sich auch eine Concurrenz der Angebote ergeben batte. 



.112 

Bodenwerten zu, was die W orte besagen 11 quia faeneratores omnem 
pecuniam mercandis agris condiderant". Auch die se W orte ha ben 
eine eigenthümliche Auffassung erfahren. Man versteht namlich 
condiderant in dem Sinne "die Capitalisten behielten das sammtlich 
eingeforderte Geld bei sich" 1) oder ,,sie hatten alles Geld ein­
gezogen". 2) Bei dies er Erklaruhg 3) schwebt der Gedanke v or, 
die Geldverleiher hatten ihr Geld einstweilen in der Casse be­
halten, um bei guter Gelegenlieit Güter zu kaufen. Wann aber, 
fragt man, soUte diese Gelegenheit kommen? War sie nicht 
schon da ? Copiam vendendi secuta vilitate, quanta quis obaeratior, 
aegrius distrahebant lesen wir. 

Es sind in der gegebenen Lage überhaupt drei Falle denk­
bar: 1. die Schuldner wa.ren · im Besitze des Geldes und zahlten 
die geschuldeten Summen ; 2. sie verschafften sich die nothigen 
Summen auf dem W ege des Credites; 3. sie konnten weder das 
eine noch das andere, sondern waren gezw1.1ngen, ihrer Güter 
sich zu begeben. Alle Umstande sprechen dafür, dass wir es 
vorzugsweise mit dem dritten Falle zu thun haben, und da ist 
abermals dreie~lei moglich: 1. der Schuldner verkaufte sei_n Gut 
an den Glaubiger oder an einen dritten und zahlte mit dem 
Kaufschilling den Glaubiger, in welchem Falle es für diesen nahe 
lag, die empfangene Summe sofort zum Güterkauf zu verwenden, 
da dies bei der Fülle des Angebotes (copia vendendi) leicht und 
bei dem eingetretenen Preissturze (.~ecuta vilitate) sehr vortheil­
haft war; 2. es kam zur bonorum cessio, welche für den Schuldner 
wenigstens den Vortheil batte,, der Infamie _zu entgehen, oder es 
trat 3. der Concurs ein, und die Güter · des Schuldners kamen 
unter den Hammer. Wie zahlreich aber gerade die Falle der 
letzten Art waren, ergibt sich daraus, dass die Lage so bedenklich 
wurde, dass Tiberius . sich veranl~sst fühlte, Staatshilfe in Form 
eines unverzinslichen Darlehens :gegen doppelte Sicherheit in 
Güterwerten zu gewabren. Erwagt man diese Umstande, so wird 
man wohl kaum in Abrede stellen, dass sich für Güterkaufe nicht 

1) Pfitzner. 
9) Nipperdey•Andresen. 
3 ) Die schon J . . Fr. Gronov nach Pichena.s Vorgang gab, und welcher 

Ernesti beistimmte; auf richtigerer Fahrte war Salmasius. 
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leicht eme günstigere Gelegenheit finden konnte als die damais 
gegebene der Noth- und Zwangsverkaufe, und man wird dies 
auch, wenn man nicht etwa auf dem Standpunkte verharren will, 
dass es den Schuldnern frei stand, die Kündigungen anzunehmen 
oder nicht; zugeben; dann aber wird man sich auch der Einsicht 
nicht verschlieBen konnen, dass die Capitalisten so ·kluge Leu te 
gewesen sein werden, eine solche Gelegenheit nicht unbenutzt 
vorüber gehen zu lassen, und dass sie mithin vom Gütergeschafte 
bereits vollauf in Anspruch genommen waren. 

In diesem Falle aber kann condiderant uicht heiBen ,sie 
hatten alles Geld eingezogen", ,behielten es vorlaufig bei sich", 
sondern es ist an der Grundbedeutung festzuhalten 1) ,die Capi­
talisten hatten ihr gesammtes Geld zusammengelegt, zusammen­
gezogen zu dem Zwecke, Güter zu kaufen", ,hatten es auf den 
Güterkauf geworfen". 

Eine weitere Erwagung erfordern nunmehr die W orte ,quanta 
quis obae'l·atior, aegrius dist'l·ahebant", welche ihre Bedeutung für 

den Zusammenhang erhalten du~·ch die Auffassung des W ortes 
,distrahebant". Sammtliche mir vorliegenden Erklarer nehmen für 
dieses V erbum die Bedeutung , verkaufen" an, und es scheint in 

1) ,Condere ist eigentlich = z us am men 1 e ge n (-dere zu ~kt . ".V. 
dha = {h), daher z. B. die Bestandtheile einer Stadt zusammenthun (-:legen)" 
Tegge, Stud. z. lat. Syn. S. 109; vgl. Curt. Gz.5 S. 254, Corss. Ausspr. II, 410. 
Die Vorstellungen ,Aufbewahren , Bergen, Verbergen" u. s. w. ergeben sich 
naturgema.B, besonders bei Angabe des Ortes. Diese Grundbedeutung Hisst sich 
erkennen aus Fest. HI, p. 41 (Mül.) conde re proprie est in unum et interiorem 
locum dare ad custodiam faciliorem; quod verbum nunc significat facere, nunc 
componere et inst,.uere und ergibt sich deutlich aus Stellan, wie Cie. n. d. II, § 156 
ne que enim serendi neque ~olendi, ne:; tempeative demetendi percipiendique fructna, 
neq~e condendi ac 1·eponendi ulla pecudum scientia est, wo demetendi das Ante­
cedens bilàet zu percipiendi und condendi zn reponendi sich nicht anders ver­
h~ilt. Wenn man daher die letzten Worte übersetzt hat mit ,(die Früchte) auf­
zubewahren und zurückzulegen", so geschah dies vielleicht auf Kosten der 
besseren Einsicht, weil Kühner sich von der herkommlichen Anschauung nicht 
losmachen konnte; dass eine solche Übersetzung besonders vernünftig sei, wird 
kaum jcmand behaupten. Auch Hor. Ep. Il, 1, 139 ff agricolae prisci, j01·les parvo­
que. b.enti, r:ondita post j1·umenla lpvantes tempore festo c01·pus et ipsum an·imum 
spe finis dura je1·enttm . . . piabant hei.Bt condita post frumenta im Grunde 
nichts anderes als ,,j edesmal, wenn sie den Ernteertrag beisammen hatten", 
woraus sich die Vorstellung ,geborgen, in Sicherheit hatten" von selbst ergibt. 

8 



114 

dieser Hinsicht nirgendwo ein Zweifel zu bestehen.1) Es wird nun 
zu untersuchen sein, ob diese Annahme sich halten lasse. 

vVas zunachst P:fitzners Bemerkung betrifft, dass die Schuldner 
sich nicht entschlieBen konnten, für das niedrige Gebot ihren 
Besitz loszuschlagen, so lasst sich darüber wohl kurz hinweg­
gehen, da diese, zumal wenn confessio oder ùtdicatum vorlag, 2) 

am festgesetzten Termine zahlen mussten, und es daher keines­
wegs von ihrem . guten Willen abhieng, si ch das Geld Jurch V er­
kauf zu verschaffen oder nicht. W enn dann Nipperdey-Andresen 
zu den W orten nquanto quis ?baeratiM·, aegrius dist1·ahebant" be­

merken ,weil es schwer war, die Grundstücke so hoch los zu 
werden, dass die Schulden getilgt werden konnten", so wird 
wohl Andresen selbst zugebèn, dass diese Worte nicht so sehr 
für aegrius distrahebant ais für einen Gedanken passen, wie tanto 

(tegrius vendendo ae1·e alieno se libe1·abant, oder mit anderen W orten, 

dass er für aeg1·iu.s dùtrahebant einen anderen Grund aufstellt als 
Tacitus. Bei diesem ist der Grûnd für aeg1·ius distrahebant ent­
halten in quanto quis obaerati01·, N. -A. ah er sehen denselben in 
der Schwierigkeit, durch dèn Verkauf die nothigen Summen für 
die Schuldtilgung hereinzubringen, oder in dem gesunkenen Werte 
der Güter. Genau dasselbe th ut Draeger, wenn er erklart: ,Der 
V erkauf ward schwieriger wegen des gesunk en en W ertes der 
Grundstücke, so dass die Schuldner ihre Schulden doch nicht 
bezahlen konnten". 

Der Preis der Güter und Grundstücke reguliert sich, wie 
der aller Verkaufsgegenstande, im groBen und ganzen nach dem 
Verhaltnisse zwischen Angebot und Nachfrage und wird sich bei 
gleichen Qualitaten für den minder V erschuldeten nicht anders 
gestalten ais für defl:, welcher mehr Schulden hat. Beide standen 
auch damais unter dem Drucke der Lage, welche dm·ch den 
Preissturz geschaffen worden war, vor missliehen Preisverhalt­
nissen. Hierin anderte sich für den minder und den mehr Ver-· 
schuldeten nichts oder wenig. W orin sich beide unterschieden, 
ist, dass jener weniger, dieser mehr Geld zur Deckung seiner 

1) Wenn es nicht mehr als blo.Ber Zufall ist, dass Ronsch, !tala und 
VulgatR, S. 360 unsere Stelle nicht anführt. 

2) V gl. strepere praetoris tribunal. 
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Schu_lden brauchte; dies er U rn stand aber wii·d von Tacitus 1) nicht 
berührt. Nach den Worten des Textes und deren bisheriger Aus­
legung stünde die Sache vielmehr also: X sQwohl ais y verkauften 
schwierig wegen des gesunkenen W ertes der Güter; x aber ver­
kaufte schwieriger als y, weil er mehr Schulden hatte. Das allein 
gestatten die W orte des Textes, und man ist zu sol cher Auf­

fassung geradezu genothigt, will man nicht eigene V orstellungen 
ge ben, sondern die W orte des Textes interpretieren. Ist nun nach 
dem Gesagten der zweite Theil dieser Aufstellung unrichtig, so 
ist es der erste nicht minder, wenn man nicht etwa, wovon der 
Text nichts enthalt, nach ,schwierig" hinzufügt ,,zu angemessenem 
Preise o. a." Trotz der GroBe des Ange botes namlich und des 
hiedurch erfolgten Preissturzes der Güter brauchte die lVIoglich­
keit des V erkaufes nicht an und für si ch erschwert zu sein. W as 
in solchen Lagen erschwert wird, ist die lVIoglichkeit, zu ange­
messenen Preisen zu verkaufen. Es konnen Falle eintreten, wo 
selbst zu Spottpreiseri Objecte keine Kaufer fin den, weil jene 
wertlos geworden sind, oder weil .das Geld fehlt, oder weil irgend­
welche andere U msVinde, z. B. Krieg oder Erschütterung des 
Rechtszustandes, vom Ankaufe abschrecken. Nichts von alledem 
war damais der Fall: die Güter waren zwar im W erte gesunken; 
mochte aber die Entwertung noch so groB sein, so war sie e~ 

doeh allem Anscheine nach nur vorübergehend und konnte nicht 
bis zu deni Grade sich steigern, . wie dies z. B. bei manchem 
unserer modernen W ertpapiere zu geschehen pflegt, sondern Grund 
und Boden mussten über kurz oder lang in einem gewissen 
W e1·te wieder · zur Geltung kommen, der si ch von dem augeu­
blicklichen zu seinem Vortheile unterschied. Dieser U mstand aber 
war, wofern es überhaupt geldkraftige Kaufer gab, sogar sehr 
einladend, weil sich, wenn die Krise vorüber war, voraussichtlich 
ein schones Gëschaft macheu lieB. An solchen Geldkraften al>er 
fehlte es nicht; denn die feneratores waren zuui Kaufe gerüstet 

und kauften wohl thatsachlich. Von anderen U ms tan den aber, 
welche die Kauflust hatten eindammen oder abschrecken konnen, 
wird nichts berichtet. Solchen Erwagungen gegenüber sind die 

1) Für distrahere die Bedeutung , verkaufen" vorausgesetzt. 

8* 
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W orte · ,quanto quis obam·at·i01·, aegrius dist1·ahebant"} für dist1·ahere 

die Bedeutung , verkaufen" vorausgesetzt, geradezu uriverstandlich. 
Hait· man, was sich aus der Lage ergibt, daran fest, dass 

die Güter und Grundstücke nicht so hoch verk~uft werden konnten, 

um je des mal di( Schulden zu decken, so wird dies vielleicht auf 
eine' andere Spur führen. Der Umstand namlich, dass wegen des 
Preîssturzes der Güter Schuldner, selbst wenn sie verkauften, 
ihre Schulden nicht bezahlen konnten, führt darauf, dass diese 
Art Schuldner in den Concurs geriethen oder demselben entgegen­
giengen und mithin ihren Glaubigern wohl auch concursver­
dachtig wurden. Das ist mit Rücksicht auf quanto q·uis obae1·atior 

nicht unmog1ich, gestaltet aber die Sache wesentlich anders. 
lm allgemeinen kann man sagen, dass Geldgeber von jeheJ' 

~eute waren, die sich bei Zeiten 6U decken wussten und, mit 
den eip.schlagigen Rechtsmitteln wohl vertraut, den geeigneten 

W eg rechtzeitig zu betreten verstanden. Nun ware es gar auf­
fallend, wenn der schwache oder ungenügende V ermogensstand 
eines Schuldners dem Glaubiger entgangen ware und dieser nicht 
rechtzeitig um rnissio in possessionem rei conservandae causa nach­

gesucht l1atte, die von dem Prator in der Regel ohne weitere 
Untersuchung bewilligt wurde. 1) Die nachste Folge der rnissio 

aber war die Appl'ehension und Bewahrung der bona von Seite 
des Glaubigers ne ben dem Schuldner, und dieser U rn stand schloss 
einen einseitigen V erkauf dm·ch letzteren aus. Es ist aber auch 
schon · deshalb unwahrscheinlich, dass stark verschuldeten oder 
gar concursverdachtigen Personen der freie V erkauf gewahrt 
blieb, weil in solchem Falle, wenn der Schuldner nicht von dem 
beneficiurn cessionis bonm·um 2) Gebrauch machte oder Gebrauch 
machen konnte, die J?urchführung des Concurses für den Glaubiger 
der einzige W eg war, um mit seinen Forderungen relativ noch 
am besten wegzukommen. Einmal beim Concursverfahren ange­

langt, ist es nicht uninteressant, zunachst einen Blick auf die 
folgenden W orte zu werfen ,multique fortunis p 'rovolvebantu1·, 
eversio rei farnilia'ris dign·ttatem ac famam p1·aeceps dabat". A uf 

1) Rein a, a. O. S. 940 ff. 
2

) S. über dieses J. Weiske, Rechtslexi1wn , r, S. 873 ff. 



117 

die se W orte liat man, wie mir · scheînt, bishei· ·viel zu wenig 
Gew1cht gelegt. Man versteht namlich dignitatem àc farnam 

praeceps dabat dahin, dass die Personen, um die es sich handelt, 
nunmehr bei zu niedrigem Oensus aus dem Senatoren- oder 
Ritterstande gesto.Ben wurden, oder man greift zu minder richtigen 
Übersetzungen, wie ,die Zerrüttung des V ermogens brach te· Eht:e 
und Ruf in Gefahr" 1) oder ,der Ruin des Vermogens drohte der 
Eh re und dem guten Nam en Verderben 2) u. a." lm ersten Falle 
denkt man nur an den Rang, den etwa Senatoren und . Ritter bei 
dieser Gelegenheit verloren, ignoriert aber vollig famct) worauf 
es vorzugsweise ankommt. Der V erlust der dignitas in dem Sinile 
einer Streichung aus der Senatoren- oder Ritterliste war ein Un­
glück, das sich jedoch allenfalls ertragen lieB, weil für den also 
Betroffenen wieder bessere Zeiten kommen konnten und seine 
bürgerliche Stellung und Rechtslage nicht betroffen wurden; der­
jenige aber, cuiu.<J farna, praeceps datus erat) war infamis, :1) und 

das war etwas anderes. Der Ausdruck ,fama" ist deshalb so 
wichtig, weil wir wissen, dass bei allen Obligationen .der infolge 
Insolvenz ausbrechende Concurs init dauernder Infamie verbunden 
war, 4) deren Folgen für den Betroffenen sich auf dem Gebiete 
des offentlichen Rechtes sowie im Criminal- und Civilprocess 
geltend machten und auch in privatrechtlicher Beziehung fühl~ar 
waren. 5) 

Neben fama aber, in dieser Beziehung .verstanden, ware es 
ganz sondm·bar, ~ei dignitas an den Rang eines Senators oder 

Ritters zu denken, 6) dessen Verlust, abgesehen da von, das~ di~ 

1) Ritter und Georges. 
2) Roth. - Solchen Übersetzungen entsprache etwa in . di11c1·imen du.bat 

(Ann. Ir, 11); praecepa dare hei.Bt ,hinabwerfen, -stiirzen" (Ann. I, 44) und in 
übertragener Bedeutung ,ins Verderben stürzen, vernichten", und der A us drue~ 
ist synonym mit in praeceps dare, praecipitare; Liv. XXVII, 27, 11 mors Mar­
celli cum . alioqui miserabilis fuit, tum quod nec pro aetate 11eque pro veteris 
prudentia ducis tam inprovide se collegarnque t·t prope. totarn rern pub.licarn .in 
praeceps dederat. 

3) Rein, a. a. O. S. 129 ff. 
4 f ·Ebend. S. 141. 
5) Ebend. S. 143 ff. 
6 ) Ein e solche Auffassung hat bei cessio bonorum ihre Berechtigung, 

welche die Infamie nicht nach sich zog. Hier, mitfama in Verbindung, bezeichnet 
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Betroffenen nicht immer Sénatoren oder Ritter sem mussten, bei 
eintretender Infamie selbstverstandlich war. 

Dass es sich aber in unserem Falle um das Concursverfahren 
handle, ergibt sich auch aus folgender Erwagung. Schon Botticher 
hat darauf hingewiesen, dass in den Worten nmultique fortunis 

provolvebantur" Tacitus pro·volvere so gebrauche, wie Cicero evm·­

tere, 1) und man wird gegen diese Ansicht nichts einwenden 
konnen.2) In dieseri1 Falle aber fragt man, welches die Gewalt 
war, die solches bewirkte, und da an eine ungesetzliche nicht 
zu denken ist, auch wohl niemand bei provolvebantur retlexive 
oder ~ediale Bedeutung annehmen wird, so bleibt nichts übrig, 
ais an die Gewalt des Gesetzes zu denken, d. h. an die Execution 
mit ihren Stadien missio) prosc1·iptio) vendit'io. Der Inhalt des 
Satzes ,m~dtique fortu.nis p1·ovolvebantur" ist wieder aufgenommen 
und zusarnmengefasst in den W orten neve1·sio 'l'ei familiaris". 

lVIan konnte sich nun ohne Schaden für die bisherige Entwicklung 
damit begnügen, eversio in Heiner üblicheren Bedeutung ,Zer­
storung, V ernichtung" zu vers teh en; allein gerade das auffallend 
Synonyme des Verbums provolvere mit eve'l·tere) ferner die Ver­
bindungen everte'l·e bonis) evertere fortunis sowie der Umstand, 

dignita11 die auf den sit1liohen Wert sich gründende Achtung von Seite der 
Mitbürge~; vgl. Call. dig. L, 13, 1 5, § 1 f. existima.tio est dignitatis inlaesae 
statua, legibus ac moribus probatus, qui ex delicto no.qlro a1,ctoritate legum aut 
rninuitur aut consumitttr . minuitur existimatio, quotiens manente libertate circa 
atatum dignitatis puencz plectimur : sicuti cum reZegatur quis veZ cum ordine mo­
v~t·ur veZ cum prohibelu1· honoribus publicis fungi vel cum pZebeius fustibus caeditur 
vel in opus publicum datur vel cum in ea1n causam quis incidit, quae edicta per­
pet?w infamiae causa enumeTatur; cod. Just. X, 57 infames personae licet nullis 
honoribus, qui integrae dignitat.is hominibu11 dejer1·i aolent, uti possint, curialium 
tamen vPl civilium mun~rum vacationem non habent, sed sollemnibu,s indictionib·us 
ob tutetam pnblicam eos satisfacere necease est, wo den infames personae die 
integrae dignitatia hominea · geradezu gegenübergestellt sind. 

1) Lex. Tac. p. 393 multique fortunis provolvebardU1', ut Cie. Flace. 5 
dixit tverti bonis, womit sioh nooh vergleichen lassen ·R. A. § 115 huncfunditus 
evertit bonis, Verr. 11, 1, 135 petit, neper summam iniuriam pupillum Junium 
fortunia patriis conetur everle1·e; :Flor. II, 1, 7 et reduci plebs in agros unde 
poterat aine possidentiurn eversione ? 

2) Mit mehr oder weniger farblosen Wendungen behelfen sich manche 
Übersetzer, wie Rittner (,und viele kamen ganz zum Falle") oder Roth (,und 
viele wurden zugrunde gerichtet"); richtiger Stahr (,und sehr (?) viele wnrden 
von Haus und Hof getrieben") und Georges im Worterbuche. 
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dass , sich mit Rücksicht auf dignitatem ac famam p1·aeceps dabat 

erst so dieses Substantiv recht passend in das Ganze fügt, lasst 
es rathlich erscheinen, die mit der in provolvere liegenden syno­
nyme Bedeutung ,Vertreibung" für dieses Substantiv festzuhalten 
und eversio rei familiaris zu übersetzen mit ,die Vertreibung 
aus dem V ermogen, aus Hab' und Gut'. Nun gibt allerdings der 
objective Genitiv, um Harres treffliche Worte 1) zu gebrauchen, 
bei Substantiven, die eine Handlung bezeichnen, die leidende 
Person oder Sache an; allein es gibt eine Fülle von Fallen, in 
welcher die Sprache weiter gegangen ist und sich nicht inner­
halb dieser Grenzen gehalten hat. praeger gibt Falle aus Tacitus, 2

) 

von den en ich Hist. II, 59 erwahne in adpulsu lito·ris trucida tus. 3) 

Aus der Menge von Beispielen aber, welche derselbe Gelehrte 
sonst aus vorclassischer, classischer und nachclassischer Zeit an­
führt, 4) sollen nur erwahnt werden Cie. V err. II, 3, 121 unus ager 

Agyrinensis CLXX œrŒtoribus inanior cam sit) vos coniectu1:am totius 

provinciae nonne facietis? und wegen der besonderen Ahnlichkeit 
Tusc. I, § 27 esse in mO'l·te sens'l~m neque excessu vitae sic deleri 

hominem, ut funditus interù·et. 

W as nun den Zusammenhang der W orte ,multique jO'I·tunis 
provolvebantur" mit den vorhergehenden betrifft, so ist derselbe 
ein so enger, dass jene zu diesen sich verhalten, wie die F9lg~ 
zu der Urst..che, und dass es ohne Schadigung des Sinnes ebenso­
gut heiBen konnte ut muiti fortunis p1'ovolverentur. Dies aber ist 
ein weiterer Grund daîür, dass distrahebant nicht heiBen konne 
,sie verkauften". Denn wenn mit den W orten ,multique jo1·tunis 

p1·ovolvebantur" das Concursverfahren, mit eve'rsio 'rei familiaris 
dignitatem ac famam p1·aeceps dabat die Folgen desselben bezeichnet 
werden, so ist es klar, dass wenigstens diejenigen, welche mit mult.i 
gemeint sind, und die sich nothwendig unter denjenigen befunden 
haben müssen, von denen gesagt ist quanto quis obaeratior, aeg'rius 

distrahebant, nicht selbst verkauft haben konnen, weil dies das 
Concursverfahren besorgtc und sie vom Eintritte der m~·ssio in 

1) Lat. Schulgr. H , § 33. 
2 ) Synt. u. St. d. Tac. § 68. 
8 ) Vgl. Her. z. d. St. 
4j H. S. r, § 203. 
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possessionem au · die freie V erfügung über . ihr Eige~thum nicht 
mehr hatten . 

. Gibt man also zu, dass Tacitus mit den Worten ,multique 

fortunis provolvebantu1·" die Durchführung des Concursverfahrens, 
mit ~versio' rrei fam/,liaris dignitatem ac famam praeceps dabat die 

Rechtsfolgen des Concurses meint, so wird man dist1·ahe'l·e) das 
in -der Bedeutung ,verkaufen", wenn man nicht etwas ihr Fremdes 
in 'die Stelle hineinlegt, schon bei der bisher üblichen Auffassung 
unverstandlich bleibt, in · dieser Bedeutung nicht min der zurück­
weisen müssen und umsoweniger zogern, sich nach einer anderen 
umzusehen, ais sich die bisher angenomm ene ohnehin aus 'racitus 
auch nicht weiter belegen lasst. 

· Eine Übereinkunft zwischen mehreren Personen, die durch 
, eine · be.stimmte Erklarung eine civile Obligation hervorbringen, 

d. h. ·ein Rechtsverhaltnis zwischen sich festsetzen, dessen Er­
füllung · vo_r der Obrigkeit erzwungen werden kann: hei.Bt con­

traèt~s. ·l.) Mit einer speciellen Art von Contracten haben wir es 
hier · 'zu · th url, namlich mit . dem Darlehensvertrage, . einem sog. 
einseitigen V ertrage, der dadurch entsteht, dass der eine. dem 
andern gèwisse fungible Sachen zum Eigenthum übertragt (creditor)) 

und dass der Empfanger verspricht, die gleiche Quantitat der­
sel-ben Sa·chen dereinst zurückzugeben ( debitm·). 2) Die Handlung, 
dm·ch welche ein Contract zustande kommt, heiBt contrahere) ein 
W ort, ·welches si ch, wie das selbstverstandlich ist, auch absolut 
gebraucht find et. Es liegt Iiun nahe, dass, wenn man sich der 
Ansicht, distraher·e be dente an unserer Stelle ,verkaufen" nicht 
anschlie.Ben kann, man sich zunachst an contrahe1·e erinnert ,einen 
V értrag schlieBen" . oder mit Rücksicht auf die Einseitigkeit der 
V erpfHchtung , eine V erp:flichtung eingehen" und dann bei distra­

here an die gegentheilige Handlung derikt ,einen V ertrag losen"_, . 
,einer Verpflichtung, einer Verbindlichkeit nachkommen". 

-Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass die Stelle ,quanta 

quü obaeratio1·) aeg1·ius distrahebant" in dem Sinne ,,je ver­
schuldeter einer war, desto schwerer loste er den V ertrag, kam 

1) Rein, a. a. O. S. 622. 
2) Ebend. S. 624. 
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er se~ner Verpflichtung, Verbindlichkeit nach" 1) so vortrefflich 
m den Zusammenhang passt, dass man für dist1·ahm·e diese Be­
deutung festhalten muss, wenn anders der Sprachgebrauch dies 
nicht geradezu verbietet. In dieser Beziehung aber scheint gerade 
das Gegentheil der Fall zu sein, und man denkt vielmehr an 
einen technischen Ausdruck, wenn man Stellen liest, wie. Gai. 
dig. XXXX, 7, l. 5, § 3 is quoque) qui non debitum accipit pe1· 
errorem solventis) obl~qatur quidem quasi eœ mutni datione et eadern 

actione tenetw·, qua debit01·es creditm·ibus ). sed non potest intellegi is) 

qui eœ ea causa tenetu1·) ex contractu. obligatus esse; qui enim. solvit 

pe1· m·tt·orem) m.agis dist1·ahendae obUgationis anima quam contrahendae 

dare ·videtur; Just. inst. III, 27, 6 is) cui quis per e1·rorem non 

rlebitum solvit) quasi eœ contractu debm·e videtnr . adeo enim non 

intellegitur p1·oprie eœ cont1·actu obl~qatus) . ut) si certim·em 1·ationem 

sequamur) magis ex dist1·actu quarn ex contracttt possit dici obligatus 

esse; nam qu..i solvend1: an·irno pecuniarn dat) in hoc dare videtur) 

ut dist1·ahat potius negotium quarn cont'l·ahat. 

Diese Stellen, namentlich die des Gaius lassen keinen 
Zweifel übrig, dass die von mir ~n unserer Stelle für dist1·ahere 

angenommene Bedentung ihre voile Berechtigung habe. 
Hierrnit schlieBe ich die Darlegung meiner Gedanken hin­

sichtlich des Inhaltes der beiden Capitel ab. Welche Bedenken 
sich mir trotz der anerkennenswerten Sorgfalt, welche beàeutende 
Gelehrte cler Klarung der Sache gewidrnet haben, nach und nacl1 
herausstellten, ist . gezeigt worden, und fast sollte es scheinen, 
dass es anderen aufmerksamen Lesern nicht viel anders ergehen 
konne. Stimmen doch in wesentlichen Punkten unsere bedeutendsten 
Kenner und Erklarer des Tacitus nicht überein, . wahrend sie 

1) Es erscheint dies auf den ersten Blick so selbstversHindlich, dass mau 
glauben konnte, es sei hochst. iiberflüssig, derartiges auF;zusprechen. Man hat 
jedoch nicht zn iibersehen, dass es sich nur um solche Schuldner handeln kann, 
dievor dem Eintritt der Krise für solvent galten, d. h. deren Grundbesitz den Glau­
bigern geniigende Sicherhcit bot. Beim Eintritt. der Güterentwertung musste nun 
naturgemlW einer der Insolvenz ùesto mehr sich nahern, je gro.ISer seine Schulden 
w~uen, und viele, sagt Taeitus, geriethen (auch in dieselbe und damit) in den 
Concurs. Es bildet daher dieser Gedanke einen zwar nicht nothwendigen, aber 
passenden Übergang von . . . secuta vilitate zu multique . . · . 
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anderwarts zu Mitteln greifen müssen, die sich vom Standpunkte 
des Textes aus nicht immer rechtfertigen lassen. Nach mein,er 
Ansicht ist der rein philologische Standpunkt zur Klarlegung des 
[nhaltes der beiden Capite! nicht ausrei-chend, man wird vielmehr 

auch die civilprocessualische Seite zu berücksichtigen haben. Ich 
ha be einen Versuch gemacht; ob mit Erfolg, das werden tüchtigere 
:Manner entscheiden. Einstweilen aber mochte es mir scheinen, 
ais ob der gewahlte Weg mich dazu geführt hatte, Einfachheit, 
Klarheit und logischen Zusammenhang in der Darstellung des 
Tacitus zu erkennen. 



Druckfehler und Be rich tigungen. 

8. 2, Text, Z. 6 v. o. lies ,,inter1·ogaturn" fiir ,:ntm·rogatu,m". 
S. 14, Text, Z. 13 v. o. lies ,proelio, non adversis e castris" für proBlio non 

adversis, e cast1•is". 
S. 25, Text, Z. 18 v. u . lies ,besafien, wodurch" für ,besafien. wodurch". 
S. 29, Text, Z. 14 v. o. lies , Waffen"" für ,Waffen ". 
S. 35, Text, Z. 8 v. u. lies ,Salinerius, Doderleins" für ,Salinerius Doderleins". 
S. 53, Text, Z. 8 v. n. lies ,dubitaverat'' für ,dubita ve1·at". 
S. 68, Anm., Z. 3 lies ,çgrâens" für , ~rgâens". 

S. 68, Anm., Z. 9 lies 11 valu"t" für ,valiutu. 
S. 80, Anm., Z. 7 lies ,I, pmef. 8u für ,I, 8u. 
S 82, Text, Z. 13 v. o. lies ,1·evictum'' fiir ,e victumu. 
S. 89, Text, Z. 9 v. u. lies ,,genetr'ix'~ für ,,genitrix". 
S. 118, Anm., Z. 3 v. u. lies ,Ritter" für ,Rittner". 


